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Bebauungsplanaufstellungsverfahren  
AM 134 „Bürgerspitalareal" Vorlage 005/0005/2018, Anlage 7 

Einwendungen der Öffentlichkeit  Abwägungsvorschläge 

1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme zu vorab: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Einwendungsführer sich nicht gegen die 

Planung wenden, aber noch wesentliche Fragen als klärungsbedürftig ansehen. 
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Stellungnahme zu 1.: 

Die Einwendungsführer sehen einen Abwägungsausfall zu ihren Lasten. Dazu wird auf 

die nachstehenden Ausführungen verwiesen. 
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Stellungnahme zu 2.:  

Die Einwendungsführer sind als Eigentümer des Wohn- und Geschäftshauses von 

den Auswirkungen der Realisierung der Planung betroffen. Der vorliegende 

Bebauungsplan regelt indes nur die bauliche Nutzung des Grundstücks, nicht 

hingegen die sog. baubedingten Auswirkungen des Vorhabens.  

Soweit die Planung eine Inanspruchnahme der Flächen für die Freischanknutzung 

vorsieht, ist dies im Rahmen der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

nur bedingt zu berücksichtigen. Die Einwendungsführer haben keinen 

Rechtsanspruch auf eine dauerhafte Aufrechterhaltung der Sondernutzung, da die 

Sondernutzung jährlich neu genehmigt wird.  
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Der Umfang der bauzeitlichen Beeinträchtigungen der Einwendungsführer hängt 

maßgebend von dem Zeitpunkt und der Dauer der Baumaßnahme und der damit im 

Vorgriff benötigten archäologischen Untersuchung im Bereich des Anwesens der 

Einwendungsführer, der eingesetzten Bautechnik und der eingesetzten Baugeräte 

ab.  

Die Regelung dieser Fragen ist nicht auf der Ebene der Bauleitplanung vorzunehmen. 

So ist bspw. auch die Einhaltung der AVV Baulärm, die Festlegung von 

Schutzmaßnahme aber auch eventuelle Entschädigungsansprüche im 

Baugenehmigungsverfahren zu klären. 
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Zusammenfassung von 4.: 

Die Einwendungsführer fordern die Klärung folgender Punkte: 

 

- Sie verweisen auf das öffentliche Interesse an dem Fortbestand der 

Freischankflächennutzung sowie auf ihr besonderes geschütztes Vertrauen, 

welches einem Wiederum der Sondernutzungserlaubnis entgegenstehe. (4.1.1. 

+ 4.1.2.) 

 

- Sie beantragen eine Umplanung der Zufahrt durch Einkürzung oder Verlegung. 

(4.1.3.) 

 

- Sollte dies nicht möglich sein, fordern sie eine Entschädigung für den 

Umsatzverlust währen der Bauzeit. (4.1.4.) 

 

- Es sei außerdem sicherzustellen, dass nach der Baumaßnahme wieder eine 

Freischankfläche zur Verfügung stehe. Hierzu machen die Einwendungsführer 

bauliche Vorschläge (4.1.5) 

 

 

Stellungnahme zu 4.1.2: 

Es besteht ein öffentliches Interesse an der Durchführung der im Bebauungsplan 

vorgesehenen Maßnahmen. Wesentlicher Bestandteil der Planung für den hier in 

Rede stehenden Bereich ist die Unterbringung der Ziel- und Quellverkehre in 

Tiefgaragen.  

 

Die von der Planung betroffene Freischankfläche liegt auf einer derzeit öffentlich 

gewidmeten Verkehrsfläche.  

 

Die hierfür erteilte Sondernutzungserlaubnis ist entsprechend Art 18 Abs. 2 

BayStrWG befristet erteilt. Allein die Tatsache, dass die Sondernutzungserlaubnis 

bereits über viele Jahre genutzt wird, steht der Ablehnung einer erneut beantragten 

Sondernutzungserlaubnis nicht entgegen. Die Lage der Tiefgaragenzufahrt ist durch 

die Notwendigkeiten der Erschließungsplanung eingeschränkt.  



Seite 6 

Stellungnahme zu 4.1.3. + 4.1.4.: 

Es ist abzusehen, dass während der Bauphase die Freischanknutzung eingeschränkt 

bzw. unterbrochen werden muss.  

In welchem Umfang dies erfolgt und welche Kompensationsmaßnahmen möglich 

sind, ist erst nach Kenntnis des voraussichtlichen Bauablaufs im Verfahren auf 

Erteilung der Sondernutzungserlaubnis bzw. Im Baugenehmigungsverfahren zu 

regeln.  

Stellungnahme zu 4.1.5.: 

Die Stadt Amberg bemüht sich, wie bereits dargelegt, bereits parallel zum 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren um eine Abstimmung mit den 

Einwendungsführern, um diesen auch Zukunft eine Freischankflächezu ermöglichen. 
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Zusammenfassung von 5.: 

Es müsse sichergestellt werden, dass sowohl die baubedingten Lärmimmissionen als 

auch die betriebsbedingten Lärmimmissionen die gesetzlichen Schutzansprüche 

sowohl für das Straßencafé als auch für das Eigentum der Einwendungsführer 

einhalten. Hinsichtlich der baubedingten Lärmimmissionen verweisen sie auf die AVV 

Baulärm. 

 

Stellungnahme zu 5.: 

Während der Bauphase wird es zu erhöhten Lärmimmissionen kommen. 

Insbesondere gegenüber dem derzeitig rechtverbindlichen Bebauungsplan werden 

sich die Lärmbelastungen zu Ungunsten der Anwohner der Bahnhofsstraße 

verschieben.  

 

Zum Schutz der Anwohner wird der zulässige Baulärm in der AVV Baulärm geregelt. 

Der Vorhabensträger wird ausdrücklich auf die Einhaltung der zulässigen 
Immissionsrichtwerte gemäß AVV Baulärm hingewiesen.  
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Seite 9 

Soweit erforderlich, werden entsprechende Regelungen im 

Baugenehmigungsverfahren getroffen. Sie sind nicht Gegenstand des 

Bebauungsplanaufstellungsverfahrens. 
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Zusammenfassung von 6.:  

Die ausgelegten Unterlagen seien zum Bauablauf defizitär. So fehlten Angaben zum 

voraussichtlichen Umfang der Baustelleneinrichtungsfläche und zur Gewährleistung 

der Erreichbarkeit der Gaststätte währen der Baumaßnahme. Wichtig sei die zeitliche 

Eintaktung der Baumaßnahme unter Berücksichtigung der Eissaison. Die 

Maßnahmen müssten idealerweise in der Zeit von November bis April durchgeführt 

werden. Hierzu sei eine Nachbarschaftsvereinbarung abzuschließen. 

 

Stellungnahme zu 6.:  

Die Umsetzung der Baumaßnahme ist nicht Gegenstand des vorliegenden 

Bebauungsplanes. Dies gilt auch für die Planung der Baustelleneinrichtungen. Soweit 

hierbei öffentliche Verkehrsflächen in Anspruch genommen werden müssen, liegt 

wiederum eine befristete Sondernutzung vor. Bei der Erteilung der entsprechenden 

Erlaubnis, die den Gemeingebrauch und den Anliegergebrauch einschränkt, ist 

wiederum die Funktion als Erschließungsfläche auch für die Anlieger zu 

berücksichtigen. 
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Zusammenfassung von 7.: 

Die Einwendungsführer verweisen auf die Doppelbelastung, die sich daraus ergebe, 

dass zeitgleich Bauarbeiten für die Neue Münze durchgeführt werden.  

 

Stellungnahme zu 7.: 

Es ist derzeit nicht absehbar, wann die Baumaßnahmen entsprechend dem 

vorliegenden Bebauungsplan und die Baumaßnahmen für das Anwesen 

Bahnhofstraße 10-12 (sog. „Neue Münze“) umgesetzt werden. Bei zeitgleicher 

Umsetzung müssen die Baumaßnahmen, jedenfalls soweit sie sich auf die 

Bahnhofstraße auswirken, aufeinander abgestimmt werden. Dies gilt im 

Baugenehmigungsverfahren und bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen 

für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Darüber hinaus kann sich 

eine Parallelität der Baumaßnahmen auch auf zivilrechtliche Ansprüche gegenüber 

dem Bauherrn auswirken. Regelungen hierzu sind einem auf dem öffentlichen Recht 

basierenden Bebauungsplan nicht erforderlich und auch nicht möglich. 
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Bebauungsplanaufstellungsverfahren  
AM 134 „Bürgerspitalareal" Vorlage 005/0005/2018, Anlage 7 

Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Abwägungsvorschläge 

2 vertreten durch Schlachter und Kollegen  

 
 
 

Zusammenfassung zu I.:  

Der Paradeplatz sei durch die Tiefgaragenausfahrt indirekt betroffen. Die Kasernstraße 

werde durch die geplante Ausfahrt vom Spitalgraben stark belastet. Die Ausfahrt von den 

Grundstücken der Einwendungsführer aus der Altstadt werde durch die Planung erheblich 

erschwert. Dies habe auch Auswirkungen auf den ärztlichen Notdienst.  

 

Stellungnahme zu I: 

Im Gegensatz zum bisherigen Entwurf wird die Tiefgaragenausfahrt nun durch eine 

angepasste Planung ausschließlich südöstlich der Wirtschaftsschule nach links in die 

Ziegelgasse in Richtung Norden erfolgen. 
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Zusammenfassung zu II.: 

Die Planung einer weiteren Tiefgarage in der Altstadt sei nicht erforderlich. Ziel der Planung 

müsse es sein, weitere Verkehre in der Altstadt zu vermeiden. 

 

Stellungnahme zu II: 

Es besteht ein  öffentliches Interesse an der Durchführung der im Bebauungsplan 

vorgesehenen Maßnahmen. Wesentlicher Bestandteil der Planung der Stadt Amberg für den 

hier in Rede stehenden Bereich ist die Unterbringung der Ziel- und Quellverkehre in 

Tiefgaragen, da die unterirdische Verortung der Stellplätze für die Wohnqualität des 

Quartiers und das Ensemble Altstadt verträglicher ist. 

 

Die Tiefgaragenausfahrt erfolgt bei der angepassten Planung nun ausschließlich südöstlich 

der Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden. Die 

Tiefgarageneinfahrt erfolgt über die Bahnhofsstraße. Demnach wird der Verkehr direkt von 

der Bahnhofstraße aus kommend, geradeaus nach unten gelenkt. Die Bahnhofstraße ist 

ausreichend breit ausgebaut, sodass beidseitige Fußgängerbereiche, die Abfahrt und die 

Fahrgasse kombiniert werden können.  

 

Die Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der Bebauungsplan Amberg 91 

“Sanierungsgebiet K“ sowie der Entwurf des Aufstellungsbeschlusses noch “neben“ dem 

Baudenkmal Lichtspielhaus vorsah, wird aufgegeben.  
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Stellungnahme zu III.: 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die Belange 

der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten 

Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher 

Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, zu berücksichtigen.  

 

Dem durch die Stadt Amberg gestellten Antrag nach Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 

15 Bayer. Denkmalschutzgesetz (DSchG) wurde in Einbezug des Bayerischen Landesamtes 

für Denkmalpflege (BLfD) durch die untere Denkmalschutzbehörde stattgegeben. Die 

Erlaubnis die im Rahmen des Bauvorhabens nötigen archäologischen Grabungen 

durchzuführen liegt somit vor. Die Grabungen finden in enger Abstimmung mit dem BLfD 

durch einen renommierten Archäologen statt. 

 

Die Dokumentation der Funde ist wichtiger Bestandteil der Grabung. Zur 

Erlebbarmachung der Funde wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren erstes 

Projekt ein Kurzfilm über die Ausgrabung ist. Dieser wird derzeit begleitend zu den 

Grabungen erstellt. Der Verbleib der „Steinfunde“ wird ebenfalls in dieser Gruppe 

diskutiert werden. Eine Präsentation in situ (also am originären Platz) ist jedoch auf Grund 

der verstreuten Lage bei Umsetzung einer Tiefgarage (auch einer Quartierstiefgarage) 

nicht sinnvoll und wirtschaftlich schwer darstellbar. Letztendlich wäre ein Erhalt nur unter 

Aufgabe der aus dem Wettbewerb vorgesehenen Nutzung möglich. Die Skelette können 

auch bei Wunsch nicht vor Ort ausgestellt werden, diese würden sich ohne die schützende 

Erdschicht zersetzen. Sie werden dem anthropologischen Institut in München für weitere 

Untersuchungen überstellt. Die beweglichen Funde (Scherben etc. ) werden dem 

Stadtmuseum übergeben, daraus können zu verschiedenen Themen Ausstellungen 

zusammengestellt werden, die das Leben am Bürgerspitalareal erlebbar machen. 
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Zusammenfassung von IV.: 

Die Ausfahrt der Tiefgarage über den Spitalgraben führe zu einer nicht hinnehmbaren 

zusätzlichen Belastung der dortigen Anwohner. 

 

Stellungnahme IV: 

Die Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der Bebauungsplan Amberg 91 

“Sanierungsgebiet K“ sowie der Entwurf des Aufstellungsbeschlusses noch “neben“ dem 

Baudenkmal Lichtspielhaus vorsah, wird aufgegeben. So wird der Bereich verkehrstechnisch 

stark beruhigt und die Nutzung des Eingangs sowie die Erreichbarkeit nicht beeinträchtigt. 

Die Stadt Amberg verpflichtet sich ferner zur Aufwertung und verbesserten fußläufigen 

Erreichbarkeit des Kinos im Rahmen der Straßenertüchtigung Spitalgraben den Bereich vor 

dem Eingang als verkehrsberuhigt und gestaltungsgleich zum Belag auf den Areal 

auszubauen. Dadurch wird im Zuge der Baumaßnahme der Eingangsbereich dauerhaft 

beruhigt und aufgewertet. Abschließend ist anzumerken, dass auch das Landesamt für 

Denkmalpflege keine Beeinträchtigung des Baudenkmals Lichtspielhaus vorträgt. Der 

Ausbau der Kreuzung Spitalgraben/Kasernstraße wird trotz der geänderten Planung weiter 

verfolgt. 
V. Die Einwendungsführer rügen ein auseinanderfallen der Geltungsbereiche des 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des Vorhaben- und Erschließungsplanes. 

Stellungnahme V:  

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst nachrangig auch 

Bereiche, welche nicht im Zugriff des Vorhabenträgers liegen. Der Erschließungskomplex mit 

der Tiefgarageneinfahrt in der Bahnhofstraße für die künftige Einfahrt von 

„Bürgerspitalareal“, Tiefgarage der Wirtschaftsschule und die mögliche Anbindung der 

Tiefgarage der Bahnhofstraße 10-12 „Neuen Münze“ wird durch die Stadt Amberg geplant 

und errichtet und entsprechende Regelungen im Kaufvertrag und Durchführungsvertrag 

getroffen. Da es sich um die erforderliche Erschließung der Tiefgarage des Vorhabens 

handelt, wurde die Fläche in den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

aufgenommen. Mit der derzeitig rechtsverbindlichen Bebauungsplanung ist dieser 

städtebauliche Wunsch der Tiefgaragenerschließung über die Bahnhofstraße nicht 

umsetzbar. Die Fläche wurde jedoch nicht in den Vorhaben- und Erschließungsplan 

integriert, da keine planerischen und baulichen Leistungen durch den Vorhabenträger 

erfolgen. Deshalb wird diese Fläche außerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplans in den 

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans miteinbezogen. 

(Erschließungsmaßnahme Bahnhofstraße und Planungsrecht auf Flurnummer 636 und 623) 

und damit nicht im Vorhaben- und Erschließungsplan enthalten sind.  Deshalb enthält der 

vorhabenbezogene Bebauungsplan einen separaten Geltungsbereich für den Vorhaben- und 

Erschließungsplan. Die Tiefgaragenausfahrt befindet sich auf Privatgrund und ebenfalls nicht 

im Einflussbereich des Vorhabenträgers, sie wird jedoch als Fläche in den VEP aufgenommen, 

da der Vorhabenträger das Ausfahrtsbauwerk plant und realisiert. Die erforderlichen Geh 

und Fahrtrechte werden hier festgehalten, die Bauverpflichtung wird in den DV 

aufgenommen. 
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Das Gebäude Bahnhofstraße 5 sollte ursprünglich – nach einer überholten Planung - 

abgebrochen und durch einen 3-geschossigen Bau ersetzt werden. Nach überarbeiteter 

Planung wurde das Gebäude jedoch nicht abgebrochen, bleibt in seiner 4-Geschossigkeit 

erhalten und erhält einen erforderlichen Erschließungsanbau, welcher in dem bestehenden 

Gebäude nicht realisiert werden konnte. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan ermöglicht 

mit seinen Festsetzungen nicht den gewünschten Anschluss hin zu einer geschlossenen 

Bebauung in diesem Bereich und das damit erforderliche Heranrücken an die 

Grundstücksgrenze zum Neubau des Vorhabenträgers. Deshalb wird die Fläche des 

Gebäudes Bahnhofstraße 5 in den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

außerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplan mit aufgenommen. 

 

 

 

Stellungnahme/ Hinweis zu VI:  

Die Anregung wurde aufgenommen und die textlichen Festsetzungen ergänzt.  

Stellungnahme zu VII.:  

Die Erkenntnisse aus der aktuellen schalltechnischen Untersuchung vom Dezember 2017 

wurden in den Bebauungsplan übernommen. 

Stellungnahme zu VIII.:  

Über eine erneute Offenlage werden die Einwendungsführer entsprechend den 

gesetzlichen Bestimmungen durch Bekanntmachung unterrichtet. Gleiches gilt für die 

Bekanntmachung des Bebauungsplanes.  

Über die Abwägung ihrer in allen Verfahrensstufen geltend gemachten Anregungen 

erhalten die Einwendungsführer nach Abschluss des Verfahrens eine gesonderte 

Mitteilung.  
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Bebauungsplanaufstellungsverfahren  
AM 134 „Bürgerspitalareal" Vorlage 005/0005/2018, Anlage 7 

Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Abwägungsvorschläge 

3   
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Stellungnahme zu Teil I: 

Es werden 140-150 Stellplätze unter dem Bürgerspitalareal errichtet. Diese Stellplätze sind 

keine Öffentlichen Stellplätze im herkömmlichen Sinne, sie decken den Bedarf nach dem 

Stellplatzschlüssel der Stadt Amberg für die Nutzungen des Gebäudes und sollen als 

Quartiersstellplätze dienen. Es handelt sich nicht um eine weitere Parkgarage wie die am 

Bahnhof oder Ziegeltor. 

 

Stellungnahme zu Teil I, A, 1. + 2: 

Ziel des Bebauungsplans ist die Aufwertung der nordöstlichen Altstadt und die Belebung des 

Blockinnenbereichs zwischen Ziegelgasse, Kasernstraße, Spitalgraben und Bahnhofstraße. 

Diese Aufwertung soll durch die Verbesserung des Wohnumfelds der bestehenden Bauten 

gefördert werden. Eine wichtige Grundlage zur Umsetzung dieses Ziels, ist es durch die 

vorgesehene Verlagerung der zu Zeiten als Bürgerspital oberirdisch angeordneten Stellplätze in 

eine Tiefgarage, die Flächen der Nutzung als Fußgängerzone zu öffnen. Um die nördliche 

Altstadt aufzuwerten soll durch die Schaffung der Quartiersstellplätze langfristig die 

Wohnqualität gesteigert und eine Umnutzung der Hinterhöfe von Stellplätzen hinzu Garten 

und Hofnutzungen ermöglicht werden. Damit kann auch die Wohnqualität der angrenzenden 

Bauten in diesem Bereich attraktiver gestaltet werden. 

In der aktualisierten Planung werden in der Tiefgarage vorrangig und überwiegend die 

bauordnungsrechtlich für das Wohn- und Geschäftshaus erforderlichen Stellplätze 

untergebracht. Mit der Errichtung von 140 bis 150 Stellplätzen werden zusätzlich zu den 

bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätzen lediglich ca. 30 Stellplätze hergestellt, welche 

den Bewohnern der Altstadt als Quartierstiefgarage dienen sollen. Dies soll den 

Parksuchverkehr der Besucher in der östlichen Altstadt vermindern und so das Pendant zur gut 

angenommenen Malteser-Tiefgarage im Westen darstellen. Es wird hier eine Forderung der 

Stadt Amberg aus dem wettbewerblichen Dialog umgesetzt. 

Als Ergebnis der aktualisierten Planungen erfolgt die Zufahrt für je eine Tiefgarage unter dem 

Bürgerspitalareal und dem Gebäude Bahnhofstraße 10-12 und der Tiefgarage 

Wirtschaftsschule über eine gemeinsame Zufahrt in der Bahnhofstraße. Die Ausfahrt der 

Tiefgarage unter dem Gebäude Bahnhofstraße 10-1  erfolgt über die Obere Nabburger Straße 

und die Ausfahrt der Tiefgarage auf dem Bürgerspitalareal erfolgt über die Ziegelgasse. 
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Stellungnahme Teil I, B: 

Gegenüber dem Planstand vom 28.06.2017 erfolgt nun die Tiefgaragenausfahrt ausschließlich 

südöstlich der Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden. Somit wird 

auf die andere, in Betracht gezogene und geprüfte Variante (Ausfahrt über den Spitalgraben) 

nicht weiter eingegangen. 

 

Die Verteilung der Neuverkehre (samt Relation Herrnstraße ↔ Ziegeltor) auf das umliegende 

Straßennetz wird auf Grundlage: 

 

· der Relationen des Bestandsverkehrs und 

· in Anlehnung an die Verteilung der Neuverkehre aus der Verkehrsuntersuchung Stadt 

Amberg, Sanierung der Altstadt, Künftige Nutzung des Bürgerspitalgeländes, 

Verkehrliche Auswirkungen, Stand: 19. März 2013 von Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak  

 

vorgenommen.  

 

Dies spiegelt die richtungsbezogen Verkehrsverteilung und die Streckenbevorzugung wieder. 

Die bauliche Maßnahme  

Der Abriss der Mauer an der Einmündung Spitalgraben/Kasernstraße war nicht Aussage von 

Obermeyer planen + beraten GmbH.  
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Kasernstraße und Herrnstraße 

In der favorisierten Ausfahrtsvariante findet ein sehr geringer Verkehrsmengenzuwachs von 

190 Fahrten/24h in der Kasernstraße und 170 Fahrten/24h in der Herrnstraße von der 

Analyse (Stand: 2012) im Vergleich zum Prognose Planfall 2030 statt. 90 Fahrten/24h 

werden durch die Vorhaben „Bürgerspitalareal“ und Tiefgarage der Wirtschaftsschule“ 

generiert. Bei dieser geringen Zunahme werden keine spürbaren Auswirkungen erwartet. 

 

Die Verkehrsmengen sind vergleichbar mit einer Wohnstraße (> 400 Kfz/h). 

 

Ziegelgasse 

Die prognostizierte Verkehrsbelastung der Ziegelgasse von etwa 4.500 Kfz/24h sind 

vergleichbar mit einer Quartiersstraße, welche gemäß der RAST 06 als Hauptverkehrsstraße 

mit maßgebender Erschließungsfunktion eine Verkehrs-belastung von 400-1.000 Kfz/h 

abwickeln kann. Dies entspricht einer täglichen Belastung von ca. 4.000 bis 10.000 Kfz/24h. 

 

 

Stellungnahme Teil I, C: 

Grundsätzlich werden in Verkehrsgutachten für Bebauungsplanverfahren und sonstige 

Infrastrukturmaßnahmen aktuell mindestens der Prognosehorizont 2030 angesetzt. Dies ist 

unabhängig vom Fertigstellungszeitpunkt des jeweiligen Bauvorhabens. 

 

Die Verkehrszunahme wurde in Abstimmung mit Herrn Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak und der 

Stadt Amberg bei gleichbleibendem Straßenausbau mit 3% bis zum Prognosejahr 2030 im 

Innenstadtbereich innerhalb des Kaiser-Ludwig-Rings und entlang des Kaiser-Ludwig-Rings 

festgelegt. Damit wird die allgemeine Verkehrszunahme beim Kfz-Verkehr bis zum 

Prognosejahr 2030 abgebildet. 

 

 

 

 

 

Stellungnahme Teil I, D 

Es wurde eine genaue Plausibilitätsprüfung in diesem Bereich durchgeführt mit dem 

Ergebnis, dass die im verkehrsgutachten dargestellten Querschnittsbelastungen durch die 

einzelnen Verkehrsbeziehungen bzw. Verkehrsstrombelastungen an den Knotenpunkten 

möglich sind. 

 

Nachfolgend sind die Verkehrsbelastungen detailliert von jedem Teilabschnitt der 

Straßenzüge im angesprochenen Bereich für den Prognose Nullfall 2030, der Neuverkehr für 

die betrachteten Bauvorhaben sowie die Verkehrsbelastungen des Prognose Planfalls 2030 
zum besseren Verständnis dargestellt: 
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Abbildung 1: Verkehrsbelastungen Prognose Nullfall 2030, Neuverkehr für die betrachteten 

Bauvorhaben sowie Verkehrsbelastungen Prognose Planfall 2030 [Kfz/24h - gerundet auf 5] 

 

Stellungnahme Teil I, E 

Grundsätzlich werden In der Verkehrsplanung bei Betrachtung des makroskopischen MIV-

Verkehrsmodells 24h-Werte als Gesamtquerschnittsbelastung als 24-Stundenwerte 

angegeben. Für die Durchführung von Leistungsfähigkeitsberechnungen werden die 

Verkehrsbelastungen der maßgebenden Spitzenstunden in Kfz/h zugrunde gelegt. 

 

Für die Erstellung des Schallgutachtens werden zusätzlich die Tag- und Nacht-belastungen 6:00 

– 22:00 Uhr von 22:00 – 6:00 Uhr für Nachts ausgewertet. 
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Die Berechnungs- bzw. Umrechnungsmethode gemäß der Einwendung E von 24-

Stundenwerte auf Kfz/min ist durch keinerlei Richtlinienwerte abgedeckt und daher 

unkorrekt. 

 

Die maßgebende Belastung in der Spitzenstunde in der Bahnhofstraße wird im sehr hoch 

angesetzten Worst-Case-Fall mit 980 Kfz/h. Dies stellt die maximal belastete Spitzenstunde 

dar, welche vergleichbar mit einer Quartiersstraße, welche gemäß der RAST 06 als 

Hauptverkehrsstraße mit maßgebender Erschließungsfunktion eine Verkehrsbelastung von 

400-1.000 Kfz/h abwickeln kann. 

 

 

Stellungnahme Teil I, F 

Die Kapazitätsberechnungen werden für die maximal belastetste Stunde durchgeführt und 

stellen den sehr hoch angesetzten Worst-Case dar.  

Die Einstufung der Verkehrsqualität wird entsprechend der mittleren Wartezeit für den Kfz-

Verkehr vorgenommen. 

Die Einstufung gemäß der HBS 2015 zur Verkehrsqualität an Knotenpunkten mit 

Lichtsignalanlage ist nachfolgend dargestellt: 

 

 
Tabelle 1: Definition Verkehrsqualitätsstufen an vorfahrtsgeregelten Knotenpunkten mit 

Lichtsignalanlage [Quelle: HBS 2015] 

 

Die Leistungsfähigkeit des betrachteten Knoten wird mit der Qualitätsstufe D beurteilt, welche 

gemäß der geltenden Richtlinie (HBS 2015) wie folgt beschrieben wird: „Die Wartezeiten sind 

für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer beträchtlich. Auf dem betrachteten 

Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit häufig ein Rückstau auf.“ Im 

Allgemeinen wird dieser Zustand innerhalb des städtischen Verkehrsablaufs während der 

maßgebenden Spitzenstunden als noch ausreichend leistungsfähig definiert und akzeptiert. 

 

Als Ergänzung zu den Verkehrsbelastungen in der Spitzenstunde: 

In der Darstellung der Abendspitze wurden die Verkehrsbelastungen für das Bauvorhaben 

„Neue Münze“ aus dem entsprechenden Gutachten entnommen, um konsequent zu bleiben. 
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Bei dieser Betrachtung wurde aufgrund der Thematik mit der einspurigen Rampe und der 

Betrachtung eines sehr hohen Stellplatzwechsels für die Abdeckung des Worst-Case-Falls vor 

allem an der Rampe) ein Stellplatzumschlag von 1 in der Tiefgarage angenommen. 

 

Somit wurden 60 Einfahrten und 60 Ausfahrten betrachtet. Dies entspricht, wie auch im 

Gutachten beschrieben 70% des Tagesaufkommens und ist somit eine Worst-Case-

Betrachtung, die auf der sehr sicheren Seite liegt. 

 

Für die Kunden-, Güter- und Beschäftigtenverkehre ohne Tiefgaragenstellplatz wurden die 

Spitzenstundenanteile aus dem entsprechenden Regelwerk (Hinweise zur Schätzung des 

Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, FGSV) herangezogen. Daher auch die Aufteilung der 

Verkehrsströme im Gutachten nach TG-Nutzer und nicht TG-Nutzer. 

 

Aufgrund dieser Worst-Case-Betrachtung an der Rampe der Tiefgarage „Neue Münze“ sind die 

für die Spitzenstundenbelastungen des Bauvor-habens „Neue Münze“ überproportional hoch 

angesetzt. Wenn man die Verkehre beider Bauvorhaben entsprechend der 

Spitzenstundenanteile nach FGSV miteinander vergleicht ist die Relation der beiden 

Bauvorhaben deutlich: 

 

Bürgerspitalareal: 

Spitzenstunde ZV: 111 Kfz/h 

Gesamtverkehrsaufkommen: 

1.700 Kfz/24h 

Neue Münze: 

Spitzenstunde ZV: 71 Kfz/h 

Gesamtverkehrsaufkommen: 

1.250 Kfz/24h 

 

Die Verwendung der hohen Werte wurde aufgrund der Vergleichbarkeit der beiden Gutachten 

herangezogen und stellt somit eine sehr hohe Spitzenstundenbelastung dar. Unter diesem 

Aspekt ist die Qualitätsstufe D weit auf der sicheren Seite und daher eindeutig vertretbar. 

 

Die signalisierten Knotenpunkte entlang des Kaiser-Ludwig-Rings sind als Grüne Welle 

koordiniert, um die Rückstaulängen an den jeweiligen Knotenpunkten im Zuge des Kaiser-

Ludwig-Rings zu minimieren. Die im Verkehrsgutachten gemäß der HBS 2015 durchgeführte 

überschlägige Kapazitätsberechnung beschränkte sich auf den Knotenpunkt Kaiser-Ludwig-

Ring / Bahnhofstraße als Einzelknotenbetrachtung ohne Berücksichtigung der koordinierten 

LSA-Regelung. Diese Berechnungsergebnisse sollen in erster Linie eine erste Einschätzung der 

Leistungsfähigkeit liefern. Detaillierte Aussagen zu Rückstaulängen während der 

Hauptverkehrszeiten können jedoch nur durch eine Betrachtung der Grünen Welle mittels 

Einsatz der Verkehrssimulation getroffen werden. 

 

In Abstimmung mit der Stadt Amberg wurde ausschließlich der genannte Knotenpunkt 

untersucht. 

Im Verkehrsgutachten werden keine Schall- und Abgasuntersuchungen durchgeführt, diese 

sind durch die entsprechenden Spezialisten durchzuführen. 
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Stellungnahme zu ll. 

Baulichen Gestaltung: 

Die Visualisierungen sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Für die 

Umsetzung des Vorhabens sind die Festsetzungen des Bebauungsplans und die 

Darstellungen des VEP maßgebend. 

 

Stellungnahme zu ll., A.: 

1. Die dargestellte Visualisierung erfolgte skizzenhaft im Rahmen des 

Dialogverfahrens. Das Rendering dient nicht als Foto sondern zur 

Veranschaulichung der Kernidee, die den Entwurfsgedanken darstellen soll. 

2. In der fortgeschriebenen Planung werden zwei Baumstandorte im Bereich der 

Fußgängerzone, jedoch außerhalb des Tiefgaragenbereichs gewählt.  

3. Siehe 1. 

4. Die Anlieferzone ist im Bebauungsplan klar definiert. Die Visualisierung diente wie 

oben beschrieben der Verdeutlichung der Idee und ist in einem sehr frühen 

Stadium der Planung entstanden. Die Verkehrsuntersuchung stellt natürlich die 

maximal zulässigen Verkehrsbewegungen dar. 
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Zum Denkmalschutz: 

Da durch den Abbruch des Bürgerspitalareals ein städtebaulicher Missstand beseitigt wurde 

entstand in der Altstadt Ambergs eine einmalige, große Baulücke, die in Form und Maßstab 

nicht vergleichbar ist. Durch die Gebäudegröße müssen Akzente gesetzt werden, die 

kleinteilige Fassadengestaltung ist bei der zulässigen und auch städtebaulich durchaus 

sinnvollen Kubatur nicht verhältnismäßig. Auch nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz 

dürfen ungleiche Sachverhalte nicht gleich behandelt werden.  

 

Die Stadt Amberg hat jedoch durchaus die Grundidee der Baugestaltungssatzung zunächst in 

die Wettbewerbsbroschüre zum Wettbewerblichen Dialog wie auch nun als örtliche 

Bauvorschriften aufgenommen. So wurde es wie folgt in Punkt 2.2 „Städtebauliche 

Überlegungen“, der Wettbewerbs Broschüre formuliert: 

 

„Mit der Konzeption der neuen Gebäude soll nun ein architektonisch qualitätsvoller Beitrag 

für das Amberger Stadtensemble erstellt werden.“ „Der Verzahnung der neuen Gebäude, der 

umgebenden Bebauung und der öffentlichen Flächen kommt eine bedeutende Rolle zu, um 

die Integration der baulichen Zufügungen in das Altstadtensemble zu gewährleisten.“ „Auf die 

Anbindung der Wirtschaftsschule (Haupteingang) an den öffentlichen Raum ist zu achten.“ 

„Die Gebäudekonzeption hat sich in ihrer Maßstäblichkeit und Architektursprache der 

Amberger Altstadt anzupassen. Die Gebäudestellung und -größe in den städtebaulichen 

Kontext muss in der Höhenentwicklung, der Aufnahme von Gebäude- und Raumkanten, der 

Formensprache, der Dachform und Fassadengliederung sowie der Materialwahl und der 

Farbgebung nachgewiesen werden.“ Es wurde jedoch, um keine zwanghaft historisierenden 

Gebäude zu schaffen, die Baugestaltungssatzung der Stadt Amberg nicht zwingend mit allen 

Paragraphen zu Grunde gelegt. Die Baugestaltungssatzung fand jedoch soweit wie möglich 

Eingang in die B-Planfestsetzungen. Eine nähere Erläuterung erfolgt zusätzlich im 

Umweltbericht. 
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Zu 2., Bodendenkmäler: 

Das Landesamt für Denkmalpflege hat in seiner Stellungnahme auf die allgemeine 

Verfahrensweise hingewiesen. Generell sind unnötige (durch das Bauvorhaben nicht 

notwendige) Eingriffe in dem Boden und in das Bodendenkmal zu vermeiden. Dies wurde im 

Rahmen der nach Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 15 Bayer. Denkmalschutzgesetz erteilten 

Genehmigung geprüft. 

 

Somit wurde der Eingriff in das Bodendenkmal unter der Voraussetzung der qualifizierten 

Ersatzmaßnahme (der Archäologischen Grabung) genehmigt. Den vom BLfD formulierten 

fachlichen Anforderungen wurde nachgekommen. Die Dokumentation der erlaubten Grabung 

erfolgt sach- und fachgerecht. 

 

Ohne die zukünftige Bebauung dieser Dimension wäre es zu keiner Grabung gekommen, da 

Grabungen zum Forschungszwecke nach dem DSchG nicht zulässig sind bzw. nur unter 

besonderen Voraussetzungen erlaubt werden können. Die erstaunlichen Ergebnisse, die auch 

für das BLfD überraschend waren wären nicht zu Tage gekommen und nun für die Bürger der 

Stadt Amberg dokumentiert und aufbereitet worden. 

 

Zusätzlich wurde das BLfD in die Arbeitsgruppe für die Erlebbarmachung der Funde 

eingebunden. Auf Anraten dieser Fachstelle wurde der Kurzfilm in Auftrag gegeben. Ein 

Verbleib der „Steinfunde“ wurde in dieser Runde ebenfalls geprüft und keine sinnvolle in situ 

Lösung gefunden. Nach dem Denkmalschutzgesetz kann ein Verbleib der Funde vor Ort 

angeordnet werden. Da dies nicht durch das BLfD erfolgt ist kann von einer Freigabe der Funde 

ausgegangen werden. Eine Abwägung muss demnach nicht erfolgen, da ein fachlich korrekter 

Umgang nach gängiger Praxis erfolgt ist. 

 

 

Stellungnahme zu C, Verlust von Grünflächen, Bodenversiegelung: 

 

Das bereits bestehende Baurecht des derzeit noch gültigen Bebauungsplans „AM 91 

Sanierungsgebiet K“ sieht Bäume vor. Im Planungsprozess wurde der Ausgleich dafür als 

Wand- und Innenhofbegrünung geschaffen. 

 

Die nach Bescheid vom 12.11.2013 als Ersatzmaßnahme gemäß Baumschutzverordnung auf 

dem Areal zu pflanzenden 6 Laubbäume sind wie folgt umzusetzen: 

- Die vier eingezeichneten Baumstandorte sind als Hochbeet mit Sitzauflagen zu 

gestalten, um ein verbindendes Element zwischen dem öffentlichen Raum und dem privaten 

Dachgarten zu schaffen. Die Standorte der beiden Hochbeete auf öffentlich gewidmeter Fläche 

innerhalb des VEP-Geltungsbereichs sind mit kleinen Abweichungen gem. Planeinschrieb 

verbindlich festgesetzt. Die Standorte der Hochbeete im Innenhof des1.OGs sind flexibel 

handhabbar. Es werden auf Grund der Wuchsform und der Verbindung zur Fußgängerzone 

Kandelaber-Platanen mit 40-50 cm Stammumfang für Standorte außerhalb von Tiefgaragen 
festgesetzt. Im öffentlichen Raum wird die Pflanzgrubenbauweise 2 gemäß FLL Richtlinie  
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„Empfehlungen für Baumpflanzungen“ festgesetzt. Für die Baumstandorte im Innenhof des 

1.OGs ist die Baumart „Tilia cordata“ in der gleichen Wuchsform mit einem Stammumfang von 

30-35 cm zu verwenden. Die Abdeckung der EG-Decke ist entsprechend abzudichten. Es ist ein 

Aufbau mit mind. 80 cm -durchwurzelbarem Baumsubstrat gemäß Bauweise 1 der o.g. 

Richtlinie zu verwenden.  

 

- Zwei Bäume werden in Form einer Fassadenbegrünung ausgeglichen. Die Fassaden 

sind mit 10 mind. 0,5 Meter breiten und 4 Meter hohen Rankhilfen auszustatten, die 

Verteilung innerhalb der im Planeinschrieb festgelegten Bereiche bleibt offen. Die Begrünung 

erfolgt pro 0,5 Meter mit jeweils 2 rankenden oder klimmenden wintergrünen Pflanzen. Dies 

entspricht mindestens 20 m² Fassadenbegrünung. Der Wurzelraum liegt im Bereich der 

öffentlichen Straße und wird durch das Sachgebiet Grünplanung und Landespflege in 

Rücksprache mit dem Tiefbauamt festgelegt. 

 

Die straßenbegleitende, enge Bebauung ist 

typisch für die Amberger Altstadt und wurde im Wesentlichen aus dem rechtsverbindlichen 

Bebauungsplan übernommen. Die jetzt festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche 

unterscheidet sich zum Bebauungsplan Amberg 91 “Sanierungsgebiet K“ hauptsächlich darin, 

dass es sich auf der Ebene des Erdgeschosses um einen durchgehenden Block handelt. 

Dadurch kann die erforderliche Größe für die gewünschte Nutzung des Lebensmittelmarktes 

realisiert werden. Oberhalb des Erdgeschosses nähert sich die Bebauungsdichte dem 

Ursprungsbebauungsplan wieder stark an, da ein Lichthof entsteht. Zum Gebäude 

Bahnhofstraße 5 gibt es zur Gliederung einen 15 Meter langen Rücksprung, ebenso gibt es auf 

der gegenüberliegenden Straßenseite gliedernde Rücksprünge. Die Verkürzung der 

Abstandsflächen führt nicht zu einer unzumutbaren Verschlechterung bei Wohnqualität und 

Stadtklima. 

 

Stellungnahme zu lll.: 

Zur Verdeutlichung wurde im Umweltbericht nun neben dem rechtskräftigen Bebauungsplan 

AM 91 mit den zwei getrennten Baukörpern der aktuelle Entwurf des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans eingefügt. 

 

Siehe Stellungnahme zur Bepflanzung bei vorherigem Abschnitt (C). 
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Stellungnahme Teil III, A: 

Für die Beurteilung der Verkehrszunahme außerhalb des Bebauungsplangebietes wird die 

Immissionsbelastung für den Nullfall und den Planfall (mit Vorhaben) untersucht und 

gegenübergestellt vorliegt. Ein abwägungsrelevanter Sachverhalt liegt vor, wenn die 

folgenden Kriterien zutreffen 

 

a) sich der Beurteilungspegel um mehr als 3 dB(A) erhöht (entspricht in etwa einer 

Verkehrsverdoppelung)  

und  

b) der Immissionsgrenzwert für ein Dorf- und Mischgebiet von IGW16.BImSchV 64 dB(A) 

tags und 54 dB(A) nachts überschritten wird  

oder 

c) durch das Vorhaben der Beurteilungspegel auf 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) (A) in 

der Nacht ansteigt  

oder  

d) weiter erhöht wird. 

 

In dem im Einwand genannten Beispiel der Bahnhofstraße trifft das Kriterium c und d zu. Wie 

die Zahlen der Verkehrsuntersuchung des Büros Obermeyer vom 23.11.2017 zeigen, erhöht 

sich der Verkehr auf der genannten Bahnhofstraße von 7455 Kfz / 24 h auf 8930 bzw. 8970 

Kfz / 24 h – eine Verkehrsverdoppelung findet nicht statt. Eine Erhöhung des 

Beurteilungspegels um 3 dB(A) entspricht in etwa einer Verkehrsverdoppelung.  

 

In der aktuellen schalltechnischen Untersuchung vom November 2017 wurde die Beurteilung 

der Verkehrszunahme an der vorhandenen Bebauung (158 Gebäude) entlang der in der 

Verkehrsuntersuchung (Stand Nov 2017) [14] berücksichtigten Straßen durchgeführt. Ein 

Vergleich der Immissionspegel Null- / Planfall (siehe Anlage 4.1 der SU vom Nov. 2017) zeigt, 

dass an 16 Gebäuden ein abwägungsrelevanter Sachverhalt entsteht. In allen Fällen trifft das 

Kriterium c) oder d) zu.  

 

Die Zunahme liegt in allen Fällen unter 1 dB(A) und wird bei der hohen Grundlast für die 

Anwohner nicht spürbar sein. (1 dB Unterschied liegt im direkten Vergleich zweier 

Schallquellen an der Wahrnehmbarkeitsschwelle für geübte Hörer).  

 

Ergänzung „abwägungsrelevanter Sachverhalt“: Nach § 1 Abs. 7 BauGB ist Voraussetzung 

rechtmäßiger Planung (z.B. bei der Aufstellung eines Bebauungsplans), dass die 

verschiedenen öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht 

abgewogen werden. Dies liegt im Aufgabengebiet der Städte und Gemeinden. Mit der 

schalltechnischen Untersuchung sollen die zu erwartenden Verhältnisse aus schalltechnischer 

Sicht aufgezeigt werden. Die Abwägungshoheit obliegt der Stadt Amberg.  
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Sowohl in der schalltechnischen Untersuchung vom 05.07.2014 wie auch in der aktualisierten 

schalltechnischen Untersuchung vom 20.12.2017 wurde unter Abschnitt 6 bzw. 5 die zu 

erwartenden Schallemissionen aus dem Gewerbelärm untersucht und beurteilt.  

 

Für die Beurteilung der gewerblichen Immissionsbelastung wurden in der Nachbarschaft des 

Vorhabens insgesamt bis zu 20 Immissionsorte ausgewählt (siehe Lageplan Anlage 1 der SU 

vom Dez. 2017).  

 

Am Tag stellt die Gesamtbelastung die Immissionsbelastung aus dem Wohn- Büro und 

Geschäftshaus mit Nahversorgung im Erdgeschoss (Lebensmittel, Drogerie und 

Café/Bäckerei/Imbiss/Laden mit Außengastronomie) und dem Bewohner- und 

Kundenparkverkehr der Anlage dar. Im Nachtzeitraum wird der Betrieb von Klima- und 

Lüftungsanlagen in der Verladezone (geschlossenes Tor) sowie der Parkverkehr der Bewohner 

untersucht 

 

Die aktuelle schalltechnische Untersuchung vom Dez. 2017 kommt in Kapitel 5 zu dem 

Ergebnis, dass der Immissionsrichtwert (IRW) in der Nachbarschaft für ein Mischgebiet Tag 

und Nacht eingehalten werden kann. Am Schulgebäude kann auch der IRW für ein 

Allgemeines Wohngebiet erreicht werden.  

 

Das Irrelevanzkriterium (IRW – 6 dB(A)) kann nicht durchgängig erreicht werden. Da an den 

betroffenen Immissionsorten keine weiteren schalltechnisch relevanten Betriebe oder 

Anlagen im Einflussbereich existieren, ist auch in der Gesamtbelastung mit keiner 

Überschreitung zu rechnen.  

 

Die notwendigen Maßnahmen und Auflagen für das Vorhaben sind in einem 

Auflagenvorschlag für den Bebauungsplan formuliert.  

 

Bezüglich der Tag- und Nachtzeit kann auf die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

(TA Lärm) vom 26. August 1998, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz 

AT 08.06.2017 B5) und korrigiert mit Schreiben vom 07.07.2017 (Aktz. IG I 7 – 501/2) des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit) verwiesen werden. 

Die Tagzeit beginnt um 06:00 Uhr morgens und endet um 22:00 Uhr. Bezugszeitraum 

während der Nacht (22:00 – 06:00 Uhr) ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten 

Beurteilungspegel. Nach TA Lärm dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen den 

Immissionsrichtwert außen am Tag um nicht mehr als 30 dB(A), bei Nacht um nicht mehr als 

20 dB(A) überschreiten.  
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Die schalltechnische Untersuchung 1546-2017 V02-1 vom 20.12.2017 kommt bezüglich der 

Verkehrszunahme unter Kapitel 6 zu dem Ergebnis, dass 50 Gebäude auf Abwägungsrelevanz 

zu prüfen sind. Da die Beurteilung lediglich in Anlehnung an die 16. BImSchV erfolgt, kommen 

die Kriterien der Verordnung nicht direkt zur Anwendung. Es sind demensprechend die 30 

Gebäude näher zu betrachten, an denen der Beurteilungspegel auf 70 dB(A) am Tag oder 60 

dB(A) in der Nacht ansteigt oder weiter erhöht wird. Hiervon ist bei 2 Gebäuden (IO 88 und IO 

106) mit einer Zunahme des Beurteilungspegels von > 1 dB(A) (höchstens 1,2 dB(A)) zu 

rechnen. Für diese beiden Häuser sollte überlegt werden, ob Ansprüche auf passiven 

Schallschutz begründet werden. An allen weiteren Gebäuden liegt die Zunahme bei < 1 dB(A). 

Es handelt sich dementsprechend um Einzelfälle und es ist davon auszugehen, dass eine 

Pegelerhöhung von rund 1 dB(A) an den betroffenen Immissionsorten auf Grund der hohen 

Grundlast für die Anwohner nicht spürbar sein wird. Ein Unterschied von 1 dB liegt im direkten 

Vergleich zweier Schallquellen an der Wahrnehmbarkeitsschwelle für geübte Hörer. 

 

Stellungnahme zu B., Immissionen: 

Da es in Bezug auf die derzeitige Planung keine Anhaltspunkte gibt, dass die 

Schadstoffemissionswerte aufgrund der zukünftig hinzukommenden Fahrzeuge überschritten 

werden, gibt es keinen Anlass, vorab Maßnahmen diesbezüglich vorzunehmen. 

Es besteht ein  öffentliches Interesse an der Durchführung der im Bebauungsplan 

vorgesehenen Maßnahmen. Wesentlicher Bestandteil der Planung der Stadt Amberg für den 

hier in Rede stehenden Bereich ist die Unterbringung der Ziel- und Quellverkehre in 

Tiefgaragen. Durch den Bau der Tiefgarage soll auch Parkplatzsuchverkehr verringert werden. 

Die unterirdische Verortung der Stellplätze ist daher für die Wohnqualität des Quartiers und 

das Ensemble Altstadt verträglicher. 

 

Die Tiefgaragenausfahrt erfolgt ausschließlich südöstlich der Wirtschaftsschule nach links in die 

Ziegelgasse in Richtung Norden. Die Tiefgarageneinfahrt erfolgt über die Bahnhofsstraße. 

Demnach wird der Verkehr direkt von der Bahnhofstraße aus kommend, geradeaus nach unten 

gelenkt. Die Bahnhofstraße ist ausreichend breit ausgebaut, sodass beidseitige 

Fußgängerbereiche, die Abfahrt und die Fahrgasse kombiniert werden können. Die 

Belastungen in Bahnhofsstr. und Ziegelgasse werden sich erhöhen. 

 

Die Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der Bebauungsplan Amberg 91 

“Sanierungsgebiet K“ sowie der Entwurf des Aufstellungsbeschlusses noch “neben“ dem 

Baudenkmal Lichtspielhaus vorsah, wird aufgegeben.  
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Die in der Beschlussvorlage genannten Flächen sind Nutzflächen, die für die 

Verkehrsuntersuchung erforderlichen, bzw. genannten Flächen sind Bruttogrundflächen (BGF) 

und Verkaufsflächen (VKF). 

 

Die geschossweise Festsetzung der Nutzungen sieht für das 1. Obergeschoss folgende 

Nutzungen vor: 

- Wohnnutzung 

- Geschäfts- und Büronutzung 

- Einzelhandelsbetriebe mit maximal 150 m² Verkaufsfläche und ihnen 

dienende Nebennutzungen 

Dadurch sind insbesondere auch Büros und Praxen abgedeckt. 
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Stellungnahme Teil IV, A + B: 

Mittels eines ausgewogenen Mix an Handels- und Dienstleistungsflächen, aber auch 

Wohnnutzung und öffentlichen Einrichtungen soll die Attraktivitätssteigerung gelingen.  

 

Es sind keine kleinstrukturierten Ladengeschäfte geplant, sondern konkret ein 

Lebensmittelmarkt und ein Drogeriemarkt. Die Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs in 

fußläufiger Nähe soll das Wohnen in der Altstadt attraktiver gestalten. 

 

Des Weiteren konnten durch den bereits erfolgten Abbruch des früheren Altenheims 

städtebauliche Missstände beseitigt werden. Mit der Konzeption der neuen Gebäude soll nun 

ein architektonisch qualitätsvoller Beitrag im Amberger Altstadtensemble erstellt werden. 
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Stellungnahme zu C 

Belebung des Areals durch Bewohner und kulturelle Einrichtungen 

Neben den konkreten, abwägungsbeachtlichen Belangen im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB 

sind vorliegend insbesondere folgende städtebaulich relevanten Belange zu berücksichtigen: 

 

– die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Eigentumsbildung weiter Kreise der 

Bevölkerung und die Bevölkerungsentwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) 

– die Erhaltung der Altstadt als zentralen Versorgungsbereich (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 

– die Belange der Wirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 lit. a) 

– die Sicherung, Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 lit.c)  

– die Ergebnisse der Einzelhandelsentwicklungskonzeption für das kreisfreie Oberzentrum 

Amberg     

 

Der Stadtrat der Stadt Amberg hat im Rahmen der Ausschreibung zur Vorgabe gemacht, dass 

ein Mix aus Wohnen, Dienstleistung, nicht störendem Gewerbe und Gastronomie sowie 

Anwohnerstellplätzen angestrebt wird. Diesem Nutzungsmix entspricht das Vorhaben, wobei 

durch die Ansiedlung des Lebensmittelmarktes auch noch eine nach dem 

Einzelhandelsentwicklungskonzept der Stadt Amberg bestehende Versorgungslücke 

geschlossen wird. Zur Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses ist die Aufstellung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen und ein zügiger Grundstücksankauf 

vorgesehen. Die Stadt Amberg ist dadurch im Rahmen der Bauleitplanung zwar nicht 

gebunden, die Belange des Vorhabenträgers bzw. die spezifischen Belange der 

anzusiedelnden Betriebe sind jedoch mit entsprechendem Gewicht zu berücksichtigen. Durch 

die Ansiedlungen werden wichtige Arbeitsplätze in der Innenstadt in einem Bereich 

geschaffen, der aktuell durch einen Leerstand und eine Brachfläche geprägt wird. Durch die 

Aufwertung der Lagequalität können auch mittel- und langfristig Arbeitsplätze gesichert und 

erhalten werden. Für die Entwicklung der Innenstadt sind die entstehenden und bestehenden 

Arbeitsplätze gleichermaßen wichtig. Zur Gewichtigkeit der Ergebnisse der 

Einzelhandelsentwicklungskonzeption darf auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen 

werden. 

 

Durch das Vorhaben wird die Bevölkerung mit Wohnraum versorgt. Allgemeine Zielsetzung 

der Stadtplanung ist die Nachverdichtung, wobei auch auf die Entstehung von Wohnbauland 

Wert gelegt wird. Es besteht in Amberg ein qualitativer Bedarf an attraktivem, 

innerstädtischem Wohnraum. Durch das Vorhaben kann dieser gedeckt und zugleich die 

Bildung von Eigentum ermöglicht werden. Durch die Schaffung der Wohnungen, wird auch der 

Bevölkerungsentwicklung Rechnung getragen. Aufgrund des demographischen Wandels wird 

es künftig immer wichtiger werden, Wohnraum in zentraler Lage mit einer entsprechenden, 

gut fußläufig zu erreichenden Versorgung mit den Gütern des kurz-, mittel-, und langfristigen 

Bedarfs und Dienstleistungen anbieten zu können. Auch eine Teilhabe am urbanen und 

kulturellen Leben wird durch die Schaffung durch Wohnungen in zentraler Lage verstärkt 

ermöglicht. 
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Stellungnahme zu V Ergebnis 

An dem Bebauungsplanverfahren wird festgehalten. Die Abwägung der Belange ist erfolgt. 

Die Planung wurde in verschiedenen Punkten angepasst und ergänzt. 
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Bebauungsplanaufstellungsverfahren  
AM 134 „Bürgerspitalareal" Vorlage 005/0005/2018, Anlage 7 

Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Abwägungsvorschläge 

4 - siehe Einwendung Nr. 3 - - siehe Stellungnahme zu Einwendung Nr. 3 - 

 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren  
AM 134 „Bürgerspitalareal" Vorlage 005/0005/2018, Anlage 7 

Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Abwägungsvorschläge 

5 - siehe Einwendung Nr. 3 - - siehe Stellungnahme zu Einwendung Nr. 3 - 

 
  



Seite 39 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren  
AM 134 „Bürgerspitalareal" Vorlage 005/0005/2018, Anlage 7 

Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Abwägungsvorschläge 

6  

   

Zur dichte der Bebauung in Höhe und Breite: 

Die bauliche Gestaltung entspricht dem Kriterienkatalog der Stadt Amberg, welcher in der 

Sitzung am 18.05.2015 beschlossen wurde. 

 

 

Zur Gestaltung der Freiflächen:  

Die Freiflächen werden als Fußgängerzone und verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt. Um 

einen Aufenthaltswert zu erreichen werden die nicht als Anliefertrasse benötigten Flächen mit 

Luftkunst, 2 Baumstandorten, Sitzmöbeln und einer bewegten Wasserfläche mit min. 5m² 

gestaltet. 

 

Zur Baugestaltungssatzung der Stadt Amberg: 

Die Baugestaltungssatzung wird durch örtliche Bauvorschriften im Bebauungsplan ersetzt. Die 

Grundsätze der Baugestaltungssatzung werden aufgegriffen und ein Großteil der einschlägigen 

Regelungen übernommen. Die Abweichungen von der Baugestaltungssatzung beruhen darauf, 

dass diese in ihren Regelungen auf eine gewachsene städtebauliche Struktur aufbaut. 

 

Durch den Abbruch des ehemaligen Bürgerspitals ergibt sich vorliegend jedoch eine Baulücke, 

wie sie in dem Ensemble Altstadt seit Erlass der Baugestaltungssatzung einmalig ist und damit 

ein grundlegend abweichender Sachverhalt. Die Regelungen der Baugestaltungssatzung 

können dem in ihrer Gesamtheit nicht gerecht werden.  

 

Die “Allgemeinen Anforderungen“ nach § 2 der Baugestaltungssatzung werden jedoch zu 

Grunde gelegt, das heißt, die baulichen Anlagen dürfen nach Form, Maßstab, Gliederung, 

Material und Farbe den historischen Charakter, die künstlerische Eigenart und die 

städtebauliche Bedeutung der ihre Umgebung prägenden Bebauung, des Straßen- oder  

Platzbildes und des Altstadtgefüges nicht beeinträchtigen.  
 



Seite 40 

 
 
 
 
 

 
 
 

Zur Tiefgarage: 

Die vorgesehene Verlagerung der zu Zeiten als Bürgerspital oberirdisch angeordneten Stellplätze 

in eine Tiefgarage öffnet die Flächen der Nutzung als Fußgängerzone. Um die nördliche Altstadt 

aufzuwerten soll durch die Schaffung der Quartiersstellplätze langfristig die Wohnqualität 

gesteigert und eine Umnutzung der Hinterhöfe von Stellplätzen hinzu Garten und Hofnutzungen 

ermöglicht werden..“ 

 

Nach aktuellem Planungsstand erfolgt die Tiefgaragenausfahrt nun ausschließlich südöstlich der 

Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden. Somit wird auf die anderen 

beiden Varianten (Ausfahrt über den Spitalgraben und Ausfahrt über die Ziegelgasse mit 

Ausfahrt nach rechts und links) nicht weiter eingegangen. 

 

 

Zur Tiefgaragenzufahrt: 

Um die Sichtachsen in der Bahnhofstraße aufrechtzuerhalten ist eine Einhausung des 

Abfahrtsbauwerks nicht zulässig und immissionsschutzrechtlich auch nicht notwendig. Um die 

Wirkung der Öffnung zu schmälern, erfolgt lediglich eine Abdeckung. (…) Die teilüberdeckte 

Ausfahrt in die Ziegelgasse kann sich aufgrund Ihrer Lage nicht auf das Baudenkmal auswirken. 

Insgesamt ist folglich eine Beeinträchtigung des Wesens, des überlieferten Erscheinungsbildes 
oder der künstlerischen Wirkung des Baudenkmals Spitalkirche nicht ersichtlich. 

 

Im Ergebnis werden die wesentlichen Inhalte der Baugestaltungssatzung aufgegriffen und mit 

Blick auf die einmalige städtebauliche Entwicklungsmöglichkeit auch umgesetzt. Das Ortsbild 

wird im Sinne der Baugestaltungssatzung gestaltet und dadurch nicht zuwiderlaufend geprägt. 
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Zur Bebauung: 

Nach § 1 Abs 6 Nr 5 sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die Belange der 

Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen 

und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die 

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, zu berücksichtigen.  

 

Dem durch die Stadt Amberg gestellten Antrag nach Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 15 

Bayer. Denkmalschutzgesetz (DSchG) wurde in Einbezug des Bayerischen Landesamtes für 

Denkmalpflege (BLfD) durch die untere Denkmalschutzbehörde stattgegeben. Die Erlaubnis die 

im Rahmen des Bauvorhabens nötigen archäologischen Grabungen durchzuführen liegt somit 

vor. Die Grabungen finden in enger Abstimmung mit dem BLfD durch einen renommierten 

Archäologen statt. 

 

Die Dokumentation der Funde ist wichtiger Bestandteil der Grabung. Zur Erlebbarmachung der 

Funde wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren erstes Projekt ein Kurzfilm über die 

Ausgrabung ist. Dieser wird derzeit begleitend zu den Grabungen erstellt. Der Verbleib der 

„Steinfunde“ wird ebenfalls in dieser Gruppe diskutiert werden. Eine Präsentation in situ (also 

am originären Platz) ist jedoch auf Grund der verstreuten Lage bei Umsetzung einer Tiefgarage 

(auch einer Quartierstiefgarage) nicht sinnvoll und wirtschaftlich schwer darstellbar. 

Letztendlich wäre ein Erhalt nur unter Aufgabe der aus dem Wettbewerb vorgesehenen 

Nutzung möglich.  

 

Die Skelette können auch bei Wunsch nicht vor Ort ausgestellt werden, diese würden sich ohne 

die schützende Erdschicht zersetzen. Sie werden dem anthropologischen Institut in München für 

weitere Untersuchungen überstellt. Die beweglichen Funde (Scherben etc. ) werden dem 

Stadtmuseum übergeben, daraus können zu verschiedenen Themen Ausstellungen 

zusammengestellt werden, die das Leben am Bürgerspitalareal erlebbar machen. 

 

 

Zur Gestaltung: 

Die Visualisierung erfolgte skizzenhaft  (5.1) im Rahmen des Dialogverfahrens und wurde 

seitdem nicht weiterentwickelt. 

Es wurde hiermit vielmehr versucht, Entwurfsgedanken darzustellen. Das Rendering dient daher 

nicht als Foto sondern zur Veranschaulichung der Kernidee. 

Ziel ist es, kein historisches Bild zu imitieren, sondern einen adäquaten Brückenschlag zwischen 

Alt und Neu zu schaffen. Die neuen Baukörper folgen einer ruhigen, modernen Sprache und 

unterstreichen dadurch die Ästhetik des Historischen. Das Spitalgrabenareal vermittelt zwischen 

den umgebenden Gebäuden und schafft durch die baukörperliche Gliederung, Rhythmisierung 

der Fassaden, sowie die Dachstruktur einen Konsens zwischen Bestand und Neubau. 
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Zur Außengestaltung: 

Das bereits bestehende Baurecht des derzeit noch gültigen Bebauungsplans „AM 91 

Sanierungsgebiet K“ sieht Bäume vor. Im Planungsprozess wurde der Ausgleich dafür als Wand- 

und Innenhofbegrünung geschaffen. 

 

Die nach Bescheid vom 12.11.2013 als Ersatzmaßnahme gemäß Baumschutzverordnung auf dem 

Areal zu pflanzenden 6 Laubbäume sind wie folgt umzusetzen: 

 

- Die vier eingezeichneten Baumstandorte sind als Hochbeet mit Sitzauflagen zu 

gestalten, um ein verbindendes Element zwischen dem öffentlichen Raum und dem privaten 

Dachgarten zu schaffen. Die Standorte der beiden Hochbeete auf öffentlich gewidmeter Fläche 

innerhalb des VEP-Geltungsbereichs sind mit kleinen Abweichungen gem. Planeinschrieb 

verbindlich festgesetzt. Die Standorte der Hochbeete im Innenhof des1.OGs sind flexibel 

handhabbar. Es werden auf Grund der Wuchsform und der Verbindung zur Fußgängerzone 

Kandelaber-Platanen mit 40-50 cm Stammumfang für Standorte außerhalb von Tiefgaragen 

festgesetzt. Im öffentlichen Raum wird die Pflanzgrubenbauweise 2 gemäß FLL Richtlinie  

„Empfehlungen für Baumpflanzungen“ festgesetzt. Für die Baumstandorte im Innenhof des 

1.OGs ist die Baumart „Tilia cordata“ in der gleichen Wuchsform mit einem Stammumfang von 

30-35 cm zu verwenden. Die Abdeckung der EG-Decke ist entsprechend abzudichten. Es ist ein 

Aufbau mit mind. 80 cm -durchwurzelbarem Baumsubstrat gemäß Bauweise 1 der o.g. Richtlinie 

zu verwenden.  

 

- Zwei Bäume werden in Form einer Fassadenbegrünung ausgeglichen. Die Fassaden sind 

mit 10 mind. 0,5 Meter breiten und 4 Meter hohen Rankhilfen auszustatten, die Verteilung 

innerhalb der im Planeinschrieb festgelegten Bereiche bleibt offen. Die Begrünung erfolgt pro 

0,5 Meter mit jeweils 2 rankenden oder klimmenden wintergrünen Pflanzen. Dies entspricht 

mindestens 20 m² Fassadenbegrünung. Der Wurzelraum liegt im Bereich der öffentlichen Straße 

und wird durch das Sachgebiet Grünplanung und Landespflege in Rücksprache mit dem 

Tiefbauamt festgelegt. 
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Bebauungsplanaufstellungsverfahren  
AM 134 „Bürgerspitalareal" Vorlage 005/0005/2018, Anlage 7 

Einwendungen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschläge 

7 - siehe Einwendung Nr. 6 - - siehe Stellungnahme zur Einwendung Nr. 6 - 

 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren  
AM 134 „Bürgerspitalareal" Vorlage 005/0005/2018, Anlage 7 

Einwendungen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschläge 

8 - siehe Einwendung Nr. 6 - - siehe Stellungnahme zur Einwendung Nr. 6 - 
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9 - siehe Einwendung Nr. 6 - - siehe Stellungnahme zur Einwendung Nr. 6 - 
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Einwendungen der Öffentlichkeit Abwägungsvorschläge 
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Stellungnahme zu 1.: 

Die „Storg“-Fassade (Bahnhofstraße 10-12) ist nicht Gegenstand des Verfahrens. 

 

 

Stellungnahme zu 2.: 

An der Durchführung der im Bebauungsplan vorgesehenen Maßnahmen besteht ein  öffentliches 

Interesse. Wesentlicher Bestandteil der Planung der Stadt Amberg für den hier in Rede 

stehenden Bereich ist die Unterbringung der Ziel- und Quellverkehre in Tiefgaragen, da die 

unterirdische Verortung der Stellplätze für die Wohnqualität des Quartiers und das Ensemble 

Altstadt verträglicher ist. 

 

Um die Sichtachsen in der Bahnhofstraße aufrechtzuerhalten ist eine Einhausung des 

Abfahrtsbauwerks nicht zulässig und immissionsschutzrechtlich auch nicht notwendig. Um die 

Wirkung der Öffnung zu schmälern, erfolgt deshalb lediglich eine Abdeckung.  

 

 

Stellungnahme zu 3.: 

Das Spitalgelände wird zu einem großen Anteil mit Wohnnutzung festgesetzt. Für die mögliche 

Einbindung des Themas „Geschichte und Archäologie“ wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. 
Planungen außerhalb des Geltungsbereichs sind nicht Gegenstand des Verfahrens. 
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Stellungnahme zur Aufenthaltsqualität: 

Nach aktuellem Planungsstand erfolgt die Tiefgaragenausfahrt nun ausschließlich südöstlich 

der Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden.  

 

 

Das Verkehrsgutachten wurde entsprechend der Planfortschreibung geändert und angepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es handelt sich um eine private Quartiersgarage, die sowohl den Nutzern zum 

Stellplatznachweis als auch den Anwohnern zur Anmietung zur Verfügung steht. 

 

Das Abfahrtsbauwerk erschließt nicht nur das Vorhaben Bürgerspital sondern auch die 

Tiefgarage der Wirtschaftsschule und des Gebäudes Bahnhofstraße 10-12. Die 

Kostenaufteilung wird im Kaufvertrag und im Durchführungsvertrag geregelt. Das 

Einfahrtsbauwerk wird durch die Stadt Amberg geplant und gebaut. 
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Zu den Bodendenkmälern 

Das Landesamt für Denkmalpflege hat in seiner Stellungnahme auf die allgemeine 

Verfahrensweise hingewiesen. Generell sind unnötige (durch das Bauvorhaben nicht 

notwendige) Eingriffe in dem Boden und in das Bodendenkmal zu vermeiden. Dies wurde im 

Rahmen der nach Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 15 Bayer. Denkmalschutzgesetz erteilten 

Genehmigung geprüft. 

Somit wurde der Eingriff in das Bodendenkmal unter der Voraussetzung der qualifizierten 

Ersatzmaßnahme (der Archäologischen Grabung) genehmigt. Den vom BLfD formulierten 

fachlichen Anforderungen wurde nachgekommen. Die Dokumentation der erlaubten Grabung 

erfolgt sach- und fachgerecht. 

Ohne die zukünftige Bebauung dieser Dimension wäre es zu keiner Grabung gekommen, da 

Grabungen zum Forschungszwecke nach dem DSchG nicht zulässig sind bzw. nur unter 

besonderen Voraussetzungen erlaubt werden können. Die erstaunlichen Ergebnisse, die auch für 

das BLfD überraschend waren wären nicht zu Tage gekommen und nun für die Bürger der Stadt 

Amberg dokumentiert und aufbereitet worden. 

Zusätzlich wurde das BLfD in die Arbeitsgruppe für die Erlebbarmachung der Funde eingebunden. 

Auf Anraten dieser Fachstelle wurde der Kurzfilm in Auftrag gegeben. Ein Verbleib der 

„Steinfunde“ wurde in dieser Runde ebenfalls geprüft und keine sinnvolle in situ Lösung 

gefunden. Nach dem Denkmalschutzgesetz kann ein Verbleib der Funde vor Ort angeordnet 

werden. Da dies nicht durch das BLfD erfolgt ist kann von einer Freigabe der Funde ausgegangen 

werden. Eine Abwägung muss demnach nicht erfolgen, da ein fachlich korrekter Umgang nach 

gängiger Praxis erfolgt ist. 

 

Zur Tiefgarageneinfahrt: 

Die Zufahrt wird im Gegensatz zum Bebauungsplan Amberg “Sanierungsgebiet K“ jetzt über die 

Bahnhofstraße gewählt. Ursprünglich erfolgte die Zufahrt über die Ziegelgasse, eine teilweise 

Einziehung der Fußgängerzone würde so vermieden. Der Verkehr wird nun direkt von der 

Bahnhofstraße aus kommend nach unten gelenkt, die Zufahrt erfolgt also geradeaus nach unten. 

Die Bahnhofstraße ist ausreichend breit ausgebaut, sodass beidseitig Fußgängerbereiche, die 

Abfahrt und die Fahrgasse kombiniert werden können. Die Zufahrt in der Ziegelgasse würde ein 

zweimaliges Abbiegen in einer engen Gasse mit kreuzendem Fußgängerverkehr erfordern. 

Verkehrsmäßig ist die Zufahrt über die Bahnhofstraße günstiger. Es ist folglich davon 

auszugehen, dass die Tiefgarage dadurch auch gut bzw. besser angenommen wird.  

Hinzukommt, dass die Zufahrt über die Bahnhofstraße eine Anbindung der bestehenden 

Tiefgarage auf der gegenüberliegenden Seite “Münze“ ermöglicht. Dadurch wird eine Zufahrt 

über die schmäleren rückliegenden Straßen vermieden, was zu einer Entlastung dieses Bereichs 

führt. Die gewählte Erschließung ist insgesamt logisch und verkehrsgerecht. 

 

Zum Lebensmittelmarkt: 

Der Lebensmittelladen schließt eine nach dem Einzelhandelsentwicklungskonzept der Stadt 
Amberg bestehende Versorgungslücke. 
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Zur Tiefgarage 

An der Durchführung der im Bebauungsplan vorgesehenen Maßnahmen besteht ein 

öffentliches Interesse. Wesentlicher Bestandteil der Planung der Stadt Amberg für den hier in 

Rede stehenden Bereich ist die Unterbringung der Ziel- und Quellverkehre in Tiefgaragen, da 

die unterirdische Verortung der Stellplätze für die Wohnqualität des Quartiers und das 

Ensemble Altstadt verträglicher ist. 

 

Die Tiefgarage wird hauptsächlich durch Ten Brinke Bayern betrieben und bezahlt, die genauen 

Regelungen sind Bestandteil des Kauf- und Durchführungsvertrages. Das Einfahrtsbauwerk 

wird durch die Stadt Amberg geplant und gebaut. 

 

Die Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der Bebauungsplan Amberg 91 

„Sanierungsgebiet K“ sowie der Entwurf des Aufstellungsbeschlusses noch „neben“ dem 

Baudenkmal Lichtspielhaus vorsah, wird aufgegeben. Sie erfolgt nach aktuellem Planungsstand 

ausschließlich südöstlich der Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung 

Norden.  

 

Die Tiefgarageneinfahrt erfolgt über die Bahnhofsstraße. Demnach wird der Verkehr direkt von 

der Bahnhofstraße aus kommend, geradeaus nach unten gelenkt. Die Bahnhofstraße ist 

ausreichend breit ausgebaut, sodass beidseitige Fußgängerbereiche, die Abfahrt und die 

Fahrgasse kombiniert werden können. Um die Sichtachsen in der Bahnhofstraße 

aufrechtzuerhalten ist eine Einhausung des Abfahrtsbauwerks nicht zulässig und 

immissionsschutzrechtlich auch nicht notwendig. Um die Wirkung der Öffnung zu schmälern, 

erfolgt deshalb lediglich eine Abdeckung.  

 

Zum Lieferverkehr: 

Die Anlieferung (Ein- und Ausfahrt) erfolgt über die Bahnhofstraße auf das Bürgerspitalareal 

und befindet sich direkt im Erdgeschoss des Gebäudes. Diese ist durch ein Tor nach außen hin 

nicht sichtbar und wird lediglich zur Ein- und Ausfahrt des LKW´s geöffnet. Der Entladevorgang 

findet dann hinter geschlossenem Tor statt. Die Anlieferzeiten sind aufgrund der 

Altstadtverordnung nur in den Zeiten zwischen 06:00 Uhr und 10:30 Uhr sowie 18:00 Uhr und 

22:00 Uhr zulässig. Aus der Erfahrung, welche sich auch aus anderen Objekten dieser 

Größenordnung ableiten lässt, zeigen Erfahrungswerte, dass es zu keinen längeren Wartezeiten 

bei Anliefervorgängen kommt. 

 

Zum Abwasser 

Im Gebiet sind ausreichend dimensionierte Mischwasserkanäle in teilweise 

sanierungsbedürftigem Zustand vorhanden. Im Spitalgraben ist historisch bedingt ein zu kleines 
Trennsystem vorhanden, bei dem kurzfristig ein Handlungsbedarf gesehen wird. 
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Zur Gestaltung: 

Die Visualisierung erfolgte skizzenhaft (5.1) im Rahmen des Dialogverfahrens und wurde seitdem 

nicht weiterentwickelt. 

 

Es wurde hiermit vielmehr versucht, Entwurfsgedanken darzustellen. Das Rendering dient daher 

nicht als Foto sondern zur Veranschaulichung der Kernidee. 

 

Die bauliche Gestaltung richtet sich nach dem Kriterienkatalog der Stadt Amberg, welcher in der 

Sitzung am 18.05.2015 beschlossen wurde. 

 

 

Zur Quartiersgarage der Wirtschaftsschule: 

Eine Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz der Tiefgarage der Wirtschaftsschule ist 

einstweilen nur unterblieben, um wie geplant eine gemeinsame Entwicklung der Erschließung 

mit der im Wettbewerb zum Bürgerspitalareal geforderten Tiefgarage zu ermöglichen. 

 

Zur Planung zum Wohl des Investors: 

Der Lebensmittelmarkt schließt eine im Einzelhandelsentwicklungskonzept der Stadt Amberg 

aufgezeigte Versorgungslücke. Generell wird jedoch ein Nutzungsmix fokussiert um die Östliche 

Altstadt aufzuwerten. Die Kostenaufteilung erfolgt im Rahmen des Kaufvertrages und des 

Durchführungsvertrages. 

 

Zum Denkmalschutz: 

Die Grabungen finden in enger Abstimmung mit dem BLfD durch einen renommierten 

Archäologen statt. Die Dokumentation der Funde ist wichtiger Bestandteil der Grabung. Zur 

Erlebbarmachung der Funde wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren erstes Projekt 

ein Kurzfilm über die Ausgrabung ist. Dieser wird derzeit begleitend zu den Grabungen erstellt. 

Der Verbleib der „Steinfunde“ wird ebenfalls in dieser Gruppe diskutiert werden. Eine 

Präsentation in situ (also am originären Platz) ist jedoch auf Grund der verstreuten Lage bei 

Umsetzung einer Tiefgarage (auch einer Quartierstiefgarage) nicht sinnvoll und wirtschaftlich 

schwer darstellbar. Letztendlich wäre ein Erhalt nur unter Aufgabe der aus dem Wettbewerb 

vorgesehenen Nutzung möglich.  

 

Die Skelette können auch bei Wunsch nicht vor Ort ausgestellt werden, diese würden sich ohne 

die schützende Erdschicht zersetzen. Sie werden dem anthropologischen Institut in München für 

weitere Untersuchungen überstellt. Die beweglichen Funde (Scherben etc. ) werden dem 

Stadtmuseum übergeben, daraus können zu verschiedenen Themen Ausstellungen 
zusammengestellt werden, die das Leben am Bürgerspitalareal erlebbar machen. 
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Zur Baugestaltungssatzung der Stadt Amberg: 

Im Gegensatz zum fachlichen und städtebaulichen Denkmalschutz ist eine Betroffenheit der 

erhaltenswerten Belange der Gestaltung des Ortsbildes nicht gegeben, obwohl die 

Anwendbarkeit der Baugestaltungssatzung grundsätzlich ausgeschlossen ist. Sie wird durch 

örtliche Bauvorschriften im Bebauungsplan ersetzt. Die Grundsätze der Baugestaltungssatzung 

werden aufgegriffen und ein Großteil der einschlägigen Regelungen übernommen. Die 

Abweichungen von der Baugestaltungssatzung beruhen darauf, dass diese in ihren Regelungen 

auf eine gewachsene städtebauliche Struktur aufbaut. 

 

Durch den Abbruch des ehemaligen Bürgerspitals ergibt sich vorliegend jedoch eine Baulücke, 

wie sie in dem Ensemble Altstadt seit Erlass der Baugestaltungssatzung einmalig ist und damit 

ein grundlegend abweichender Sachverhalt. Die Regelungen der Baugestaltungssatzung können 

dem in ihrer Gesamtheit nicht gerecht werden.  

 

Die „Allgemeinen Anforderungen“ nach § 2 der Baugestaltungssatzung werden jedoch zu 

Grunde gelegt, das heißt, die baulichen Anlagen dürfen nach Form, Maßstab, Gliederung, 

Material und Farbe den historischen Charakter, die künstlerische Eigenart und die 

städtebauliche Bedeutung der ihre Umgebung prägenden Bebauung, des Straßen- oder 

Platzbildes und des Altstadtgefüges nicht beeinträchtigen.  

 

Im Ergebnis werden die wesentlichen Inhalte der Baugestaltungssatzung aufgegriffen und mit 

Blick auf die einmalige städtebauliche Entwicklungsmöglichkeit auch umgesetzt. Das Ortsbild 

wird im Sinne der Baugestaltungssatzung gestaltet und dadurch nicht zuwiderlaufend geprägt. 

 

 

Zur Gestaltung der Bebauung: 

 

Die bauliche Gestaltung entspricht dem Kriterienkatalog der Stadt Amberg, welcher in der 

Sitzung am 18.05.2015 beschlossen wurde. 

Ziel war und ist es auch durch die vorgesehene Verlagerung der zu Zeiten als Bürgerspital 

oberirdisch angeordneten Stellplätze in eine Tiefgarage die Flächen der Nutzung als 

Fußgängerzone zu öffnen. Um die nördliche Altstadt aufzuwerten soll durch die Schaffung der 

Quartiersstellplätze langfristig die Wohnqualität gesteigert und eine Umnutzung der Hinterhöfe 

von Stellplätzen hinzu Garten- und Hofnutzungen ermöglicht werden. 
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Zum Denkmalschutz: 

Das Landesamt für Denkmalpflege hat in seiner Stellungnahme auf die allgemeine 

Verfahrensweise hingewiesen. Generell sind unnötige (durch das Bauvorhaben nicht 

notwendige) Eingriffe in dem Boden und in das Bodendenkmal zu vermeiden. Dies wurde im 

Rahmen der nach Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 15 Bayer. Denkmalschutzgesetz erteilten 

Genehmigung geprüft. 

 

Somit wurde der Eingriff in das Bodendenkmal unter der Voraussetzung der qualifizierten 

Ersatzmaßnahme (der Archäologischen Grabung) genehmigt. Den vom BLfD formulierten 

fachlichen Anforderungen wurde nachgekommen. Die Dokumentation der erlaubten Grabung 

erfolgt sach- und fachgerecht. 

Ohne die zukünftige Bebauung dieser Dimension wäre es zu keiner Grabung gekommen, da 

Grabungen zum Forschungszwecke nach dem DSchG nicht zulässig sind bzw. nur unter 

besonderen Voraussetzungen erlaubt werden können. Die erstaunlichen Ergebnisse, die auch 

für das BLfD überraschend waren wären nicht zu Tage gekommen und nun für die Bürger der 

Stadt Amberg dokumentiert und aufbereitet worden. 

 

Zusätzlich wurde das BLfD in die Arbeitsgruppe für die Erlebbarmachung der Funde 

eingebunden. Auf Anraten dieser Fachstelle wurde der Kurzfilm in Auftrag gegeben. Ein 

Verbleib der „Steinfunde“ wurde in dieser Runde ebenfalls geprüft und keine sinnvolle in situ 

Lösung gefunden. Nach dem Denkmalschutzgesetz kann ein Verbleib der Funde vor Ort 

angeordnet werden. Da dies nicht durch das BLfD erfolgt ist kann von einer Freigabe der Funde 

ausgegangen werden. Eine Abwägung muss demnach nicht erfolgen, da ein fachlich korrekter 
Umgang nach gängiger Praxis erfolgt ist. 
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Ausschnitt aus der Bekanntmachung im Amtsblatt vom 21.07.2017 
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Der Bebauungsplan wird mit allen Planunterlagen und Gutachten erneut Offengelegt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Die in der Beschlussvorlage genannten Flächen sind Nutzflächen, die für die 

Verkehrsuntersuchung erforderlichen, bzw. genannten Flächen sind Bruttogrundflächen (BGF) 

und Verkaufsflächen (VKF). 
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Da die Planung dem Einzelhandelsentwicklungskonzept der Stadt Ambergnachkommt wurde 

kein gesondertes Gutachten eingeholt. 

Gemäß der Zielvorstellung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes der Stadt Amberg soll die 

östliche Innenstadt auch in Hinsicht auf die Verbesserung und Stärkung der Wohnqualität mit 

einem Nahversorger aufgewertet werden. Zur weiteren Attraktivitätssteigerung der Altstadt 

wird ein ausgewogener Mix an Handels- und Dienstleistungsflächen, aber auch an 

Wohnnutzung angestrebt. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Die Umweltauswirkungen werden in der Planfortschreibung im Umweltbericht des 

Bebauungsplans (Anlage 9) behandelt. 
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Wie bereits zu I. beschrieben wurde die Verfahrensart in der Bekanntmachung genannt. 
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Zu Errichtung einer Tiefgarage: 

Die Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der Bebauungsplan Amberg 91 

„Sanierungsgebiet K“ sowie der Entwurf des Aufstellungsbeschlusses noch „neben“ dem 

Baudenkmal Lichtspielhaus vorsah, wird aufgegeben. Sie erfolgt nach aktuellem 

Planungsstand ausschließlich südöstlich der Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse 

in Richtung Norden.  

 

Die Tiefgarageneinfahrt erfolgt über die Bahnhofsstraße. Demnach wird der Verkehr direkt 

von der Bahnhofstraße aus kommend, geradeaus nach unten gelenkt. Die Bahnhofstraße 

ist ausreichend breit ausgebaut, sodass beidseitige Fußgängerbereiche, die Abfahrt und die 

Fahrgasse kombiniert werden können. Um die Sichtachsen in der Bahnhofstraße 

aufrechtzuerhalten ist eine Einhausung des Abfahrtsbauwerks nicht zulässig und 

immissionsschutzrechtlich auch nicht notwendig. Um die Wirkung der Öffnung zu 

schmälern, erfolgt deshalb lediglich eine Abdeckung.  

 

Zu Außenraumgestaltung 

Der Freiflächengestaltungsplan wurde Erarbeitet und ist Teil dieser Beschlussvorlage 

((Anlage 2 Blatt 13) 
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Zu Grundsätzliches 

Die Stadt Amberg ist durch den durch die Stadt Amberg ausgeschriebenen Wettbewerb und sein 

Ergebnis im Rahmen der Bauleitplanung nicht gebunden, die Belange des Vorhabenträgers bzw. 

die spezifischen Belange der anzusiedelnden Betriebe sind jedoch mit entsprechendem Gewicht 

zu berücksichtigen. 

 

Zum Anlass der Planung: 

Ziel des Bebauungsplans ist unter anderem die Aufwertung der nordöstlichen Altstadt und die 

Belebung des Blockinnenbereichs zwischen Ziegelgasse, Kasernstraße, Spitalgraben und 

Bahnhofstraße. Neben einem ausgewogenen Mix an Handels- und Dienstleistungsflächen soll 

aber insbesondere auch die geplante Wohnnutzung zur Attraktivitätssteigerung beitragen. 

 

Gemäß der Zielvorstellung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes soll die östliche Innenstadt 

auch in Hinsicht auf die Verbesserung und Stärkung der Wohnqualität mit einem Nahversorger 

aufgewertet werden. Zur weiteren Attraktivitätssteigerung der Altstadt wird ein ausgewogener 

Mix an Handels- und Dienstleistungsflächen, aber auch an Wohnnutzung angestrebt.  

Durch den bereits erfolgten Abbruch des früheren Altenheims konnten bereits städtebauliche 

Missstände beseitigt werden. Mit der Konzeption der neuen Gebäude soll nun ein 

architektonisch qualitätsvoller Beitrag für das Amberger Altstadtensemble erstellt werden.  

 

In der fortgeschriebenen Planung beträgt die Größe des Geltungsbereichs des  Vorhaben- und 

Erschließungsplans ca. 0,43 ha und die bebaubare Grundstücksfläche ohne Tiefgarage ca. 0,30 

ha. Die Versiegelung der überplanten Fläche wird wie in den bestehenden Anschlussflächen der 

Fußgängerzone bei nahezu 100 % liegen. Wie oben formuliert, soll eine Aufwertung des 

öffentlichen Raums und der umliegenden Nutzungen (v.a. der Geschäftsstandorte, aber auch 

Stärkung des Wohnorts Altstadt durch Nahversorger) stattfinden. Hierzu sollen die Räume, 

Plätze und Fußgängerbereiche bis an die Gebäudekanten herangezogen werden und der 

gesamte Freiflächenbereich öffentlich zugänglich werden. Die privaten Grundstücksgrenzen 

sollen deshalb mit den Gebäudekanten identisch sein. Dies führt im Gegenzug zu einer hohen 

Versiegelung. 

 

Zu Vorhaben- und Erschließungsplan-Massivität der Bebauung 

Die jetzt festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche unterscheidet sich zum Bebauungsplan 

Amberg 91 “Sanierungsgebiet K“ im Wesentlichen darin, dass es sich auf der Ebene des 

Erdgeschosses um einen durchgehenden Block handelt. Zwischen den zwei festgesetzten 

Gebäuden im Ursprungsbebauungsplan war ein Abstand von 12 Metern festgesetzt, wobei sich 

an die Gebäude jeweils 3 Meter private Nutzungszone mit Festsetzung Mischgebiet anschlossen. 

Die verbleibende Fläche war als Fußgängerzone vorgesehen. Oberhalb des Erdgeschosses nähert 

sich die Bebauungsdichte dem Ursprungsbebauungsplan wieder stark an, da ein Lichthof 

entsteht. 
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Stellungnahme zum Denkmalschutz: 

Bodendenkmal  

Zu berücksichtigen mit Blick auf den Denkmalschutz und die Denkmalpflege sind 

zusammengefasst das denkmalgeschützte Ensemble Amberg, die baulichen Einzeldenkmäler 

Bahnhofstraße 10 und 12, Bahnhofstraße 7, Spitalgraben 2a sowie Ziegelgasse 7, das 

Bodendenkmal Altstadt und das Bodendenkmal im Bereich Katholische Spitalkirche zum Hl. 

Geist. 

 

Das Landesamt für Denkmalpflege hat in seiner Stellungnahme auf die allgemeine 

Verfahrensweise hingewiesen. Generell sind unnötige (durch das Bauvorhaben nicht 

notwendige) Eingriffe in dem Boden und in das Bodendenkmal zu vermeiden.  

 

Dies wurde im Rahmen der nach Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 15 Bayer. 

Denkmalschutzgesetz erteilten Genehmigung geprüft. Anschließend wurde der Eingriff in das 

Bodendenkmal unter der Voraussetzung der qualifizierten Ersatzmaßnahme (der 

Archäologischen Grabung) genehmigt. Den vom BLfD formulierten fachlichen Anforderungen 

wurde nachgekommen. Die Dokumentation der erlaubten Grabung erfolgt sach- und 

fachgerecht. 

 

Darüber hinaus wurde das BLfD in die Arbeitsgruppe für die Erlebbarmachung der Funde 

eingebunden. Auf Anraten dieser Fachstelle wurde der Kurzfilm in Auftrag gegeben.  

Ein Verbleib der „Steinfunde“ wurde in dieser Runde ebenfalls geprüft aber keine sinnvolle in-

situ-Lösung gefunden. Nach dem Denkmalschutzgesetz kann ein Verbleib der Funde vor Ort 

angeordnet werden, dieser ist jedoch nicht erfolgt. Daher kann von einer Freigabe der Funde 

ausgegangen werden. Eine Abwägung muss demnach nicht erfolgen, da ein fachlich korrekter 

Umgang nach gängiger Praxis erfolgt ist. 

 

Im Übrigen gilt festzuhalten, dass ohne die zukünftige Bebauung dieser Dimension wäre es zu 

keiner Grabung gekommen, da Grabungen zum Forschungszwecke nach dem DSchG nicht 

zulässig sind bzw. nur unter besonderen Voraussetzungen erlaubt werden können. Die 

erstaunlichen Ergebnisse, die auch für das BLfD überraschend waren, wären nicht zu Tage 

gekommen und nun weder für die Bürger der Stadt Amberg dokumentiert noch aufbereitet 

worden. 

 

„Friedhof“ 

Des Weiteren wurde die offizielle Nutzung als Friedhof aufgegeben. Juristisch greift die „Störung 

der Totenruhe“ nach §168 StGB hier nicht. Die Pietät den Hinterbliebenen gegenüber kann hier 

juristisch nicht als berührt gesehen werden. Darüber hinaus handelt es sich bei §168StGB nicht 

um eine archäologische Schutzvorschrift.  

Die Katholische Spitalkirche zum Hl. Geist ist im Jahr 2016 profaniert worden. Derzeit erfolgt 

vereinzelt eine Nutzung als Ausstellungsort, das weitere Nutzungskonzept wird noch durch die 
Stadt Amberg erarbeitet.  
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„innerstädtische Ruhezone“ 

Das Plangebiet in der Altstadt von Amberg grenzt umliegend an geschlossene Bebauung und 

Straßenverkehrsflächen an und liegt überwiegend im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen 

Bebauungsplans „Sanierungsgebiet K“. 

In der vorangehenden Nutzung als Altersheim bot das Areal keinen für die Öffentlichkeit 

attraktiven Erholungsraum. Der rückwärtige Bereich war geprägt durch Parken und Anlieferung 

und größtenteils versiegelt. Im Bereich des Spitalgrabens war eine wenig attraktiv gestaltete 

Freifläche. Die vorhandenen Grünstrukturen wurden mit dem Abbruch des Gebäudekomplexes 

nach der Baumschutzverordnung der Stadt Amberg beurteilt. Hierbei wurden sechs Bäume auf 

dem Areal als Ersatzpflichtig bescheidet. 

 

 
 

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan sieht als Art der baulichen Nutzung ein Mischgebiet gem. 

§ 6 BauNVO vor. Die nicht für die Bebauung vorgesehenen Flächen des nun überplanten 

Bereichs sind zu 100 % als öffentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzt; Grünflächen wurden 

keine festgesetzt. 

Südlich der Wirtschaftsschule sind 6 anzupflanzende Bäume durch Planzeichen dargestellt. 

 

 

Stellungnahme zur denkmalpflegerischen Erlaubnis: 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass zum Schutz der Bodendenkmäler das gesamte Ensemble 

Altstadt als Bodendenkmal in der Denkmalliste geführt ist. Da allgemein davon ausgegangen 

wird, dass bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit Bodendenkmälern und archäologischen 

Befunden zu rechnen ist, ist eine Erlaubnis für Erdarbeiten und eine Anzeigepflicht bei Funden 

für das gesamte Altstadtgebiet obligatorisch.  

 

Insgesamt sind keine Beeinträchtigungen für die das Vorhaben und das Abfahrtsbauwerk 

umgebenden Baudenkmäler gegeben. Eine Betroffenheit dieser abwägungsbeachtlichen Belange 

ist damit ebenfalls nicht gegeben und die entsprechende denkmalpflegerische Erlaubnis für das 

Bürgerspitalareal wurde erteilt. 

 

Die angesprochenen Planungen zur „Neuen Münze“ sind nicht Gegenstand des 

Bebauungsplanverfahrens.  
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Die Abwägungen wurden neutral formuliert und sind rein fachlicher Natur.  

 

Der Denkmalschutz genießt keinen absoluten Vorrang. Deshalb sind neben den konkreten, 

abwägungsbeachtlichen Belangen im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB vorliegend insbesondere 

folgende städtebaulich relevanten Belange zu berücksichtigen: 

 

· die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Eigentumsbildung weiter Kreise der 

Bevölkerung und die Bevölkerungsentwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) 

· die Erhaltung der Altstadt als zentralen Versorgungsbereich (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 

· die Belange der Wirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 lit. a) 

· die Sicherung, Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 lit.c)  

· die Ergebnisse der Einzelhandelsentwicklungskonzeption für das kreisfreie 

Oberzentrum Amberg 

 

 

Stellungnahme zur Missachtung der Bayerischen Verfassung und des Denkmalschutzgesetzes 

Das Bodendenkmal D-3-6537-0009 mit dem Titel „Archäologische Befunde des Mittelalters und 

der frühen Neuzeit in der historischen Altstadt von Amberg“ erstreckt sich über die gesamte 

Altstadt. 

 

Das Bodendenkmal hätte lediglich bei einer Nutzung des Geländes genau in den Umrissen des 

bisherigen Bürgerspitals oder Nichtbebauung des Areals erhalten bleiben können (Beim Bau 

dessen wurde damals jedoch keine Rücksicht auf den Denkmalschutz genommen und ohne 

Dokumentation und Sicherung unwiderruflich Stadtgeschichte zerstört). Ohne jegliche Grabung 

wäre das Bodendenkmal (ohne den damit verbundenen Informationsgewinn), wie durch das 

BSchG gefordert, im Boden verblieben. 

 

Dem durch die Stadt Amberg gestellten Antrag nach Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 15 

Bayer. Denkmalschutzgesetz (DSchG) wurde in Einbezug des Bayerischen Landesamtes für 

Denkmalpflege (BLfD) durch die untere Denkmalschutzbehörde stattgegeben. Die Erlaubnis die 

im Rahmen des Bauvorhabens nötigen archäologischen Grabungen durchzuführen liegt somit 

vor und finden in enger Abstimmung mit dem BLfD, durch einen renommierten Archäologen, 

statt. 

 

Die Dokumentation der Funde ist wichtiger Bestandteil der Grabung. Zur Erlebbarmachung der 

Funde wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren erstes Projekt ein Kurzfilm über die 

Ausgrabung ist. Dieser wird derzeit begleitend zu den Grabungen erstellt.  

 

Der Verbleib der „Steinfunde“ wird ebenfalls in dieser Gruppe diskutiert werden. Eine 

Präsentation in situ (also am originären Platz) ist jedoch nicht sinnvoll und wirtschaftlich schwer 

darstellbar. 
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Die Skelette können auch bei Wunsch nicht vor Ort ausgestellt werden, diese würden sich ohne 

die schützende Erdschicht zersetzen. Sie werden dem anthropologischen Institut in München für 

weitere Untersuchungen überstellt. Die beweglichen Funde (Scherben etc. ) werden dem 

Stadtmuseum übergeben, daraus können zu verschiedenen Themen Ausstellungen 

zusammengestellt werden, die das Leben am Bürgerspitalareal erlebbar machen. 

 

 

Stellungnahme zur Außerkraftsetzung der Altstadtgestaltungssatzung 

Die genannten konkreten Belange des fachlichen Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der 

Baukultur, des städtebaulichen Denkmalschutzes und der Gestaltung des Ortsbildes sind 

vorliegend insbesondere auch aufgrund der tatsächlichen Unterschutzstellung der das Vorhaben 

umgebenden Einzeldenkmäler, der Lage im denkmalgeschützten und auch als Kulturgut 

geschützten Ensemble und der Bodendenkmäler von besonderem Gewicht.  

 

Den Belangen der Gestaltung des Ortsbildes kommt zusätzlich dadurch besonderes Gewicht zu, 

dass die Baugestaltungssatzung der Stadt Amberg über besondere Anforderungen an die äußere 

Gestaltung baulicher Anlagen zum Schutz des historischen Stadtbildes i.d.F. vom 03.05.2002 

innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes für nicht anwendbar erklärt ist. Sie wird 

durch örtliche Bauvorschriften im Bebauungsplan ersetzt. Die Grundsätze der 

Baugestaltungssatzung werden aufgegriffen und ein Großteil der einschlägigen Regelungen 

übernommen. 

 

Die Abweichungen von der Baugestaltungssatzung beruhen darauf, dass diese in ihren 

Regelungen auf eine gewachsene städtebauliche Struktur aufbaut. Durch den Abbruch des 

ehemaligen Bürgerspitals ergibt sich vorliegend jedoch eine Baulücke, wie sie in dem Ensemble 

Altstadt seit Erlass der Baugestaltungssatzung einmalig ist, und damit ein grundlegend 

abweichender Sachverhalt. Die Regelungen der Baugestaltungssatzung können dem in ihrer 

Gesamtheit nicht gerecht werden. 

 

Die “Allgemeinen Anforderungen“ nach § 2 der Baugestaltungssatzung werden jedoch zu 

Grunde gelegt, das heißt, die baulichen Anlagen dürfen nach Form, Maßstab, Gliederung, 

Material und Farbe den historischen Charakter, die künstlerische Eigenart und die 

städtebauliche Bedeutung der ihre Umgebung prägenden Bebauung, des Straßen- oder 

Platzbildes und des Altstadtgefüges nicht beeinträchtigen. 

 

Das Ortsbild wird im Sinne der Baugestaltungssatzung gestaltet und dadurch nicht 

zuwiderlaufend geprägt. 

 

 

Stellungnahme zum Einfluss auf Baudenkmäler und Sichtbeziehungen 

Die Spitalkirche selbst liegt außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, das hieran 

angebaute, im Bebauungsplangebiet gelegene Anwesen Bahnhofstraße 5 wird lediglich in 

seinem Bestand durch Baulinien festgesetzt. Die Katholische Spitalkirche zum Hl. Geist ist im 

Jahr 2016 profaniert worden. Derzeit erfolgt vereinzelt eine Nutzung als Ausstellungsort, das 
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weitere Nutzungskonzept wird noch durch die Stadt Amberg erarbeitet. Die Festsetzung der Art 

der baulichen Nutzung als Mischgebiet für das Anwesen Bahnhofstraße 5 und die 

mischgebietsverträglichen, festgesetzten Nutzungen des Vorhabens sind als denkmalverträglich 

anzusehen, zumal eine Nutzung als Vergnügungsstätte nach Bebauungsplan unzulässig ist.  

 

Der bauliche Zustand der Spitalkirche macht eine Sanierung dringend notwendig und erfolgt als 

Ausfluss des durchgeführten Wettbewerbs zum Areal Bürgerspital verpflichtend durch die 

Stadt. Ohne Sanierung würde der Standort geschwächt, da die Kirche das Gebäude von der 

Bahnhofstraße als Hauptlauflage größtenteils abschirmt und damit den Auftakt bildet. Der Blick 

auf die Vorderseite der Kirche bleibt durch das Vorhaben also frei und ungestört, die 

Sichtbeziehungen werden nicht eingeschränkt.  

 

Die Firsthöhe des Baudenkmals überragt mit 17,20 Meter die Firsthöhe des geplanten 

Gebäudes an seiner höchsten Stelle um ca. 2,20 Meter. Das Anwesen Bahnhofstraße 5, das an 

die Kirche angebaut ist, hat eine Firsthöhe von 21,60 Meter. Zwischen dem rückwärtigen 

Bereich der Kirche verbleibt an der engsten Stelle ein Abstand von etwa 12 Meter. Im Schwarz-

Weiß-Plan wird daneben die Bebauungsdichte des Umfelds deutlich. Die Kirche ist von dicht 

bebauten Blöcken umgeben und über das Gebäude Bahnhofstraße 5 auch unmittelbar in die 

umgebende Bebauung eingebunden.  

 

Die Fläche um das geplante Gebäude wird als öffentliche Fläche gewidmet und entsprechend 

gestaltet. Die Standards werden durch die Stadt Amberg formuliert und im 

Durchführungsvertrag festgeschrieben, ebenso wird für den Platz an der Spitalkirche ein 

Wettbewerb zum Thema Luftkunst und Wasser durchgeführt werden. Der rechtskräftige 

Bebauungsplan Amberg 91 “Sanierungsgebiet K“, der sich im Aufhebungsverfahren befindet, 

sah an der engsten Stelle zur Spitalkirche einen etwas größeren Abstand von etwa 30 Meter 

vor, jedoch war anschließend an die Baugrenze bzw. zur Spitalkirche hin an die Baulinie noch 

eine private Nutzungszone vorgesehen, so dass die öffentliche Fläche nahezu gleichbleibend ist.  

 

Als das Bürgerspital noch in Betrieb war, wurde der rückwärtige Bereich der Kirche als 

Anlieferzone für das Altenheim genutzt, ein Aufenthaltsbereich an dieser Stelle existierte nicht. 

Das ehemalige Bürgerspital rückte näher an die Spitalkirche heran. Insoweit erfährt das 

Baudenkmal mit der Überplanung eine Verbesserung in dem es in die Mitte einer 

Platzgestaltung zwischen dem Baudenkmal „Münze“ und dem Neubau gerückt wird.  

 

Durch die öffentliche Widmung, die wertige Gestaltung als Fußgängerzone und die sich 

anschließende Nutzung werden die Besucher der Altstadt von der Bahnhofstraße nach innen 

gelenkt. Es wird hier ein geordneter, gestalteter Platz geschaffen, wodurch die Spitalkirche nicht 

mehr nur von der Bahnhofstraße aus wahrgenommen, sondern insgesamt erlebbar wird. Die 

festgesetzte öffentliche Fläche gibt der Spitalkirche ausreichend Raum.  

 

Diese ist von vornherein nicht als Solitärbau mit großzügigen Freiflächen sondern als „Anbau“ 

konzipiert. Von der Bahnhofstraße aus ist die Sichtbarkeit des Baudenkmals daneben ohne 
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Einschränkung gegeben und wird nicht durch das geplante Gebäude dominiert, da die 

Höhenabwicklung angepasst ist. 

 

Abfahrtsbauwerk 

Diese „ optische Zurückstellung“ gilt im Übrigen auch für das Abfahrtsbauwerk. Der Verkehr wird 

hier über 20 Meter vor der Kirche nach unten geführt. Der Verkehr wird damit etwa 30 Meter 

weiter in die Fußgängerzone gelenkt und verläuft dann unterirdisch. Um die Sichtachsen in der 

Bahnhofstraße aufrechtzuerhalten ist eine Einhausung des Abfahrtsbauwerks nicht zulässig und 

immissionsschutzrechtlich auch nicht notwendig. Um die Wirkung der Öffnung zu schmälern, 

erfolgt lediglich eine Abdeckung.  

 

Die Brüstungshöhe wird auf maximal 1,40 Meter über dem natürlichen Gelände festgesetzt. Die 

Abdeckung hat in ihrer Höhe dahinter zurückzubleiben. Die teilüberdeckte Ausfahrt in die 

Ziegelgasse kann sich aufgrund Ihrer Lage nicht auf das Baudenkmal auswirken. Insgesamt ist 

folglich eine Beeinträchtigung des Wesens, des überlieferten Erscheinungsbildes oder der 

künstlerischen Wirkung des Baudenkmals Spitalkirche nicht ersichtlich.  

 

Abschließend ist festzuhalten, dass auch das Landesamt für Denkmalpflege ausschließlich eine 

Beeinträchtigung des geschützten Ensembles und nicht des Baudenkmals Spitalkirche vorträgt. 
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Stellungnahme zur Tiefgarage: 

Nach aktuellem Planungsstand erfolgt die Tiefgaragenausfahrt nun ausschließlich südöstlich der 

Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden. Somit wird auf die anderen 

beiden Varianten (Ausfahrt über den Spitalgraben und Ausfahrt über die Ziegelgasse mit 

Ausfahrt nach rechts und links) nicht weiter eingegangen. 

 

Der historische Straßenzug wird durch das Abfahrtsbauwerk nur geringfügig beeinträchtigt. Die 

Bahnhofstraße ist auch historisch bereits dem Verkehr geöffnet. Dieser wird mit einer Breite 

von etwa 5 Metern 30 Meter weiter in die Bahnhofstraße gezogen und verläuft dann 

unterirdisch. Im Übrigen bleibt die Fußgängerzone in dem Bereich erhalten.  

 

Das Abfahrtsbauwerk darf eine maximale Breite von 4,30 Meter inklusive Brüstung aufweisen. 

Vor den Anwesen Bahnhofstraße 11, 13 und 15 verbleiben in der Breite mindestens 4,50 Meter 

Fußgängerzone, insgesamt verbleiben in der Breite 11,50 Meter bis 11,70 Meter 

Fußgängerzone. Um die Wirkung der Öffnung der Straße zu schmälern, erfolgt daneben eine 

Abdeckung, diese hat in ihrer Höhe hinter der Brüstung zurückzubleiben, um die Sichtachsen in 

der Bahnhofstraße aufrechtzuerhalten; eine Einhausung des Abfahrtsbauwerks ist nicht 

zulässig. Die Ausführung erfolgt altstadtgerecht.  

 

Wie ursprünglich wird der Bereich gepflastert und Gehwegplatten werden verlegt. Die 

hierdurch vorgezeichnete Fußwegebeziehung Bahnhof – Marktplatz wird durch den Einschnitt 

nicht genommen. Es bleibt weiterhin möglich, ausgehend vom Bahnhof rechtsseitig entlang der 

angrenzenden Gebäude über die Bahnhofstraße zum Marktplatz zu gelangen. 

 

Des Weiteren sah der Ursprungsbebauungsplan bereits eine Tiefgarage in ähnlichem Umfang 

vor, die teilweise schon gebaut ist.  

 

Es werden nunmehr insgesamt 140 -150 Stellplätze für den Stellplatzbedarf der oberirdischen 

Nutzungen sowie für das Quartier geschaffen. Für die Wohnqualität des Quartiers und das 

Ensemble Altstadt ist die unterirdische Verortung der Stellplätze auch verträglicher. 

 

Hinzukommt, dass die Zufahrt über die Bahnhofstraße eine Anbindung der bestehenden 

Tiefgarage auf der gegenüberliegenden Seite “Münze“ ermöglicht. Dadurch wird eine Zufahrt 

über die schmäleren rückliegenden Straßen vermieden, was zu einer Entlastung dieses Bereichs 

führt. Die gewählte Erschließung ist insgesamt logisch und verkehrsgerecht. 

 

In Anbetracht dessen ist die Betroffenheit des Denkmalschutzes hinnehmbar, zumal die 

Festsetzungen zur Ausführung und die Gestaltung durch die Stadt Amberg gewährleisten, dass 

sich das Abfahrtsbauwerk deutlich zurücknimmt und das Ensemble nicht wesentlich 
beeinträchtigt wird. 
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Stellungnahme zur städtebaulichen Zielvorstellungen und städtebaulichem Entwurf: 

Die Visualisierung erfolgte skizzenhaft  (5.1) im Rahmen des Dialogverfahrens und wurde 

seitdem nicht weiterentwickelt. Es wurde versucht, Entwurfsgedanken darzustellen. Das 

Rendering dient zur Veranschaulichung der Kernidee. 

 

Im Gegensatz zum fachlichen und städtebaulichen Denkmalschutz ist eine Betroffenheit der 

erhaltenswerten Belange der Gestaltung des Ortsbildes nicht gegeben, obwohl die 

Anwendbarkeit der Baugestaltungssatzung grundsätzlich ausgeschlossen ist. Sie wird durch 

örtliche Bauvorschriften im Bebauungsplan ersetzt. Die Grundsätze der Baugestaltungssatzung 

werden aufgegriffen und ein Großteil der einschlägigen Regelungen übernommen.  

 

Die Abweichungen von der Baugestaltungssatzung beruhen darauf, dass diese in ihren 

Regelungen auf eine gewachsene städtebauliche Struktur aufbaut. Durch den Abbruch des 

ehemaligen Bürgerspitals ergibt sich vorliegend jedoch eine Baulücke, wie sie in dem Ensemble 

Altstadt seit Erlass der Baugestaltungssatzung einmalig ist und damit ein grundlegend 

abweichender Sachverhalt. Die Regelungen der Baugestaltungssatzung können dem in ihrer 

Gesamtheit nicht gerecht werden. Die “Allgemeinen Anforderungen“ nach § 2 der 

Baugestaltungssatzung werden jedoch zu Grunde gelegt, das heißt, die baulichen Anlagen 

dürfen nach Form, Maßstab, Gliederung, Material und Farbe den historischen Charakter, die 

künstlerische Eigenart und die städtebauliche Bedeutung der ihre Umgebung prägenden 

Bebauung, des Straßen- oder Platzbildes und des Altstadtgefüges nicht beeinträchtigen.  

 

Der Entwurfsgedanke besteht darin, den Neubau in die historische Bebauung Ambergs zu 

integrieren und ein harmonisches Gesamtgefüge zu erzeugen. Die vorhandenen Baufluchten 

der Nachbargebäude werden aufgenommen und weitergeführt. Durch unterschiedlich tiefe 

Versprünge der Baukörper werden die Baumassen gegliedert und nehmen dadurch die 

kleinteilige Gebäudestruktur der Umgebung auf. Das in Amberg typische Motiv des Satteldaches 

wird aufgegriffen und durch unterschiedliche Neigungswinkel neu interpretiert. Auch in ihrer 

Höhenentwicklung orientieren sich die Gebäude an der Umgebung. Der neue Innenhof 

ermöglicht unterschiedliche Blickbezüge und schafft einen qualitätsvollen, privaten 

Außenbereich für die Anwohner des Neubaus.  
 
Ziel ist es, kein historisches Bild zu imitieren, sondern einen adäquaten Brückenschlag zwischen 

Alt und Neu zu schaffen. Die neuen Baukörper folgen einer ruhigen, modernen Sprache und 

unterstreichen dadurch die Ästhetik des Historischen. Das Spitalgrabenareal vermittelt zwischen 

den umgebenden Gebäuden und schafft durch die baukörperliche Gliederung, Rhythmisierung 

der Fassaden, sowie die Dachstruktur einen Konsens zwischen Bestand und Neubau. Durch die 

Positionierung des neuen Gebäudes entstehen Wege und Plätze, die räumliche Übergänge und 

Orte der Begegnung schaffen und dadurch eine angemessene Antwort auf die städtebauliche 

Struktur Ambergs geben. 

 

Das Ortsbild wird im Sinne der Baugestaltungssatzung gestaltet und dadurch nicht 

zuwiderlaufend geprägt. 
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Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Amberg 134 „Bürgerspitalareal“ werden nur Flächen in 

Anspruch genommen, für die bereits ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt oder welche 

bereits als Straßenverkehrsfläche vollflächig versiegelt sind. Gemäß § 1a BauBG „ist ein 

Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt oder zulässig waren“. Für Bayern werden Eingriffe im Rahmen der Bauleitplanung mit 

Hilfe des Leitfadens „Bauen im Einklang mit der Natur“ bilanziert. Demnach richtet sich die 

Eingriffsintensität – neben dem Ausgangszustand der Flächen sowie dem Landschaftsbild – 

vorrangig nach der festgesetzten versiegelten Fläche. Demnach ist die zukünftig festgesetzte 

versiegelte Fläche gleich zu der des rechtswirksamen Bebauungsplanes. Aus diesem Grund ist 

ein weiterer Ausgleich nicht erforderlich. 

 

Die nach Bescheid vom 12.11.2013 als Ersatzmaßnahme gemäß Baumschutzverordnung auf dem 

Areal zu pflanzenden 6 Laubbäume sind wie folgt umzusetzen: 

· Die vier eingezeichneten Baumstandorte sind als Hochbeet mit Sitzauflagen zu 

gestalten, um ein verbindendes Element zwischen dem öffentlichen Raum und dem 

privaten Dachgarten zu schaffen. Die Standorte der beiden Hochbeete auf öffentlich 

gewidmeter Fläche innerhalb des VEP-Geltungsbereichs sind mit kleinen 

Abweichungen gem. Planeinschrieb verbindlich festgesetzt. Die Standorte der 

Hochbeete im Innenhof des1.OGs sind flexibel handhabbar.  

Es werden auf Grund der Wuchsform und der Verbindung zur Fußgängerzone 

Kandelaber-Platanen mit 40-50 cm Stammumfang für Standorte außerhalb von 

Tiefgaragen festgesetzt. Im öffentlichen Raum wird die Pflanzgrubenbauweise 2 gemäß 

FLL Richtlinie „Empfehlungen für Baumpflanzungen“ festgesetzt. Für die 

Baumstandorte im Innenhof des 1.OGs ist die Baumart „Tilia cordata“ in der gleichen 

Wuchsform mit einem Stammumfang von 30-35 cm zu verwenden. Die Abdeckung der 

EG-Decke ist entsprechend abzudichten. Es ist ein Aufbau mit mind. 80 cm -

durchwurzelbarem Baumsubstrat gemäß Bauweise 1 der o.g. Richtlinie zu verwenden.  

· Zwei Bäume  werden in Form einer Fassadenbegrünung ausgeglichen. Die Fassaden 

sind mit 10 mind. 0,5 Meter breiten und 4 Meter hohen Rankhilfen auszustatten, die 

Verteilung innerhalb der im Planeinschrieb festgelegten Bereiche bleibt offen. Die 

Begrünung erfolgt pro 0,5 Meter mit jeweils 2 rankenden oder klimmenden 

wintergrünen Pflanzen. Dies entspricht mindestens 20 m² Fassadenbegrünung. Der 

Wurzelraum liegt im Bereich der öffentlichen Straße und wird durch das Sachgebiet 

Grünplanung und Landespflege in Rücksprache mit dem Tiefbauamt festgelegt. 

 

 

Stellungnahme Verkehrsgutachten: 

Planerische Vorgabe Tiefgaragenzufahrt 

 

– siehe Stellungnahme zur Tiefgarage. –  
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Stellungnahme zu den Grundlagen der Verkehrsberechnungstechnik: 

Die Analysebelastungen (Stand 2012) sind in enger Absprache mit der Stadt Amberg aus dem 

Verkehrsuntersuchung Stadt Amberg, Sanierung der Altstadt, Künftige Nutzung des 

Bürgerspitalgeländes, Verkehrliche Auswirkungen, Stand: 19. März 2013 von Prof. Dr.-Ing. 

Harald Kurzak, entnommen worden und dort nachzulesen. 

 

Grundsätzlich wird in Verkehrsgutachten für Bebauungsplanverfahren und sonstigen 

Infrastrukturmaßnahmen aktuell mindestens der Prognosehorizont 2030 angesetzt. Dies ist 

unabhängig vom Fertigstellungszeitpunkt des jeweiligen Bauvorhabens. 

 

Die Verkehrszunahme wurde in enger Abstimmung mit Herrn Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak und 

der Stadt Amberg bei gleichbleibendem Straßenausbau mit 3% bis zum Prognosejahr 2030 

(insgesamt 3%) im Innenstadtbereich innerhalb des Kaiser-Ludwig-Rings und entlang des Kaiser-

Ludwig-Rings festgelegt. Damit wird die allgemeine Verkehrszunahme beim Kfz-Verkehr bis zum 

Prognosejahr 2030 abgebildet. 
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Stellungnahme Verkehrsaufkommen: 

Nach aktuellem Planungsstand wird nun ausschließlich die Tiefgaragenausfahrt südöstlich der 

Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden erfolgen. Somit wird auf die 

anderen beiden Varianten (Ausfahrt über den Spitalgraben und Ausfahrt über die Ziegelgasse 

mit Ausfahrt nach rechts und links) nicht weiter eingegangen. 

 

Die Verteilung der Neuverkehre (Relation auch Herrnstraße ↔ Ziegeltor) auf das umliegende 

Straßennetz wird auf Grundlage 

 

§ der Relationen des Bestandsverkehrs  

und 

§ in Anlehnung an die Verteilung der Neuverkehre aus der Verkehrsuntersuchung Stadt 

Amberg, Sanierung der Altstadt, Künftige Nutzung des Bürgerspitalgeländes, 

Verkehrliche Auswirkungen, Stand: 19. März 2013 von Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak 

vorgenommen. 

 

Dies spiegelt die richtungsbezogen Verkehrsverteilung und die Streckenbevorzugung wieder. 

 

Kasernstraße und Herrnstraße 

In der favorisierten Ausfahrtsvariante findet ein sehr geringer Verkehrsmengen-zuwachs von 

190 Fahrten/24h in der Kasernstraße und 170 Fahrten/24h in der Herrnstraße von der Analyse 

(Stand: 2012) im Vergleich zum Prognoseplanfall 2030 statt. 90 Fahrten/24h werden durch die 

Vorhaben „Bürgerspitalareal“ und Tiefgarage der Wirtschaftsschule“ generiert. Bei dieser 

geringen Zunahme werden keine spürbaren Auswirkungen erwartet. Die Verkehrsmengen sind 

vergleichbar mit einer Wohnstraße (> 400 Kfz/h). 

 

Ziegelgasse 

Die prognostizierte Verkehrsbelastung der Ziegelgasse von etwa 4.500 Kfz/24h sind 

vergleichbar mit einer Quartiersstraße, welche gemäß der RAST 06 als Hauptverkehrsstraße mit 

maßgebender Erschließungsfunktion eine Verkehrs-belastung von 400-1.000 Kfz/h abwickeln 

kann. Dies entspricht einer täglichen Belastung von ca. 4.000 bis 10.000 Kfz/24h. 
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Stellungnahme zu den Kapazitätsberechnungen: 

Spitzenstundenbelastungen wurden in enger Absprache mit der Stadt Amberg der 

Verkehrsuntersuchung Stadt Amberg, Sanierung der Altstadt, Künftige Nutzung des 

Bürgerspitalgeländes, Verkehrliche Auswirkungen, Stand: 19. März 

 

2013 von Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak entnommen.  

 

Die Spitzenstundenanteile der zusätzlich durch die genannten Bauvorhaben erzeugten Kfz-

Verkehre (PKW- und LKW-Verkehr) wurden anhand der im zu-ständigen Regelwerk (Hinweise 

zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, FGSV) enthaltenen Tagesganglinien 

abgeschätzt. 

 

Hier wurde der maximale abendliche Anteil verwendet. Die Tiefgaragenverkehre des 

Bauvorhabens „Neuen Münze“ wurden im Worst-Case (Umschlag 1 – entspricht 70% des 

Tagesverkehrs) herangezogen. Diese Kapazitätsbetrachtung basieren auf sehr hohen 

Ausgangswerten, so dass die Berechnungsergebnisse weit auf der sicheren Seite liegen dürften. 

 

Die Leistungsfähigkeitsberechnung wurde in enger Abstimmung mit der Stadt Amberg für die 

signalisierte Einmündung Kaiser-Ludwig-Ring/ Bahnhofstraße vorgenommen. 

Im Umweltbericht werden die Auswirkungen auf die noch nicht umgesetzte, aber zulässige 

Planung des derzeit rechtsverbindlichen Bebauungsplans dargestellt, da im Rahmen des 

seinerzeitigen Bebauungsplanverfahrens bereits die seinerzeitigen Umweltbelange 

berücksichtigt wurden. 
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Stellungnahme Lärmbelästigung, Immissionen/Luft/Klima: 

Siehe Punkt 1.2.1 Schutzgut Mensch/ Lärmschutz im Umweltbericht zum Bebauungsplan AM 

134 als Teil der Begründung. 
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Das Vorhaben beruht auf einem europaweiten Wettbewerb “Verkauf eines städtischen Areals in 

der Altstadt vom Amberg“, bei dem der Vorhabenträger den Zuschlag erhalten hat. Der Stadtrat 

der Stadt Amberg hat im Rahmen der Ausschreibung selbst zur Vorgabe gemacht, dass ein Mix 

aus Wohnen, Dienstleistung, nicht störendem Gewerbe und Gastronomie sowie 

Anwohnerstellplätzen angestrebt wird. Diesem Nutzungsmix entspricht das Vorhaben, wobei 

durch die Ansiedlung des Lebensmittelmarktes auch noch eine bestehende Versorgungslücke 

geschlossen wird. Zur Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses ist die Aufstellung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen und das ausgeschriebene Grundstück soll 

erworben werden. Die Stadt Amberg ist dadurch im Rahmen der Bauleitplanung zwar nicht 

gebunden, die Belange des Vorhabenträgers bzw. die spezifischen Belange der anzusiedelnden 

Betriebe sind jedoch mit entsprechendem Gewicht zu berücksichtigen. Durch die Ansiedlungen 

werden wichtige Arbeitsplätze in der Innenstadt in einem Bereich geschaffen, der aktuell durch 

einen Leerstand und eine Brachfläche geprägt wird. Durch die Aufwertung der Lagequalität 

können auch mittel- und langfristig Arbeitsplätze gesichert und erhalten werden. Für die 

Entwicklung der Innenstadt sind die entstehenden und bestehenden Arbeitsplätze 

gleichermaßen wichtig. Zur Gewichtigkeit der Ergebnisse der 

Einzelhandelsentwicklungskonzeption darf auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen 

werden. Mit Blick auf die Betroffenheit der in § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB genannten Belange und die 

Gewichtigkeit der weiteren öffentlichen Belange, ist die Bauleitplanung ausgewogen. Die 

Festsetzungen im Bebauungsplan sind geeignet, die Bevölkerung mit attraktivem, 

innerstädtischem Wohnraum zu versorgen und gleichzeitig die bestehende Versorgungslücke im 

Bereich der Nahversorgung zu schließen. Dies führt zusammen mit dem Fachmarkt und den 

ergänzenden Dienstleistungen zu einer Aufwertung der Lagequalität in der Bahnhofstraße, was 

wiederum für den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt insgesamt eine 

Attraktivitätssteigerung zur Folge hat. Den Zielsetzungen der 

Einzelhandelsentwicklungskonzeption und des durchgeführten europaweiten Wettbewerbs wird 

damit entsprochen. Dies ist erforderlich, um der Versorgungsfunktion als Oberzentrum auch 

künftig gerecht zu werden und dem Trend der sinkenden Kaufkraftbindung entgegenzuwirken.  

 

 

PLANUNGSALTERNATIVEN – Fehlen .E. auch im Umweltbericht 

 

Alleine die Tiefgaragenausfahrt war doch eine Planungsalternative???? 
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Siehe Nr. 6 
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Siehe Nr. 6 
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Stellungnahme: 

Eingangs ist anzumerken, dass die Planung der Bahnhofstraße 10-12 (ehemaliges Kaufhaus 

Storg) nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens ist. Die Ideen werden aber an den 

Bauherren weitergegeben. 

 

Durch das Vorhaben wird die Bevölkerung mit Wohnraum versorgt. Allgemeine Zielsetzung der 

Stadtplanung ist die Nachverdichtung, wobei auch auf die Entstehung von Wohnbauland Wert 

gelegt wird. Es besteht in Amberg ein qualitativer Bedarf an attraktivem, innerstädtischem 

Wohnraum. Durch das Vorhaben kann dieser gedeckt und zugleich die Bildung von Eigentum 

ermöglicht werden. Durch die Schaffung der Wohnungen, wird auch der 

Bevölkerungsentwicklung Rechnung getragen. Auch eine Teilhabe am urbanen und kulturellen 

Leben wird durch die Schaffung durch Wohnungen in zentraler Lage verstärkt ermöglicht. 

 

Aufgrund des demographischen Wandels wird es künftig immer wichtiger werden, Wohnraum in 

zentraler Lage mit einer entsprechenden, gut fußläufig zu erreichenden Versorgung mit den 

Gütern des kurz-, mittel-, und langfristigen Bedarfs und Dienstleistungen anbieten zu können. 

Durch das Vorhaben soll ein Einzelhandelsbetrieb mit maximal 650 m² Verkaufsfläche sowie 

einer Schank- und Speisewirtschaft im Erdgeschoss entstehen. Durch die Festsetzung eines 

Lebensmittelmarktes mit einer maximalen Verkaufsfläche von 1.200 m² wird zudem eine 

Versorgungslücke für die Bewohner der Altstadt geschlossen.  

Ein Lebensmittelladen mit etwa 400 m² Verkaufsfläche befindet sich in der westlichen Altstadt, 

in der östlichen Altstadt ist dagegen bislang noch überhaupt kein Lebensmittler angesiedelt. Eine 

verbrauchernahe Versorgung ist damit nicht gewährleistet. Insbesondere die Bewohner der 

östlichen Altstadt sind regelmäßig auf ein Kfz angewiesen, um die Geschäfte des täglichen 

Bedarfs zu erledigen. 

 

Die Stadt Amberg strebte im Rahmen des Wettbewerbs einen ausgewogenen Mix an Handel und 

Dienstleistung, aber auch Wohnnutzung und öffentlichen Einrichtungen an. Die geplanten 

Nutzungen entsprechen den Zielsetzungen. 

Die Ansiedlungen stehen im Einklang mit den Ergebnissen der vom Stadtrat beschlossenen 

Einzelhandelsentwicklungskonzeption. Deren Zielsetzungen sind die Sicherung bzw. Steigerung 

der regionalen Versorgungsfunktion des Oberzentrums Amberg inklusive der „Rückholung“ 

verlorengegangener Marktanteile, die Stabilisierung und Attraktivierung der Amberger 

Innenstadt als oberzentraler Versorgungs-, Dienstleistungs-, Tourismus- sowie Kommunikations- 

und Wohnstand sowie die Sicherung und aktive Förderung der Nahversorgungsstandorte im 
gesamtem Amberger Stadtgebiet. 
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Da es sich bei  dem Bürgerspitalgrundstück um eine hochwertige Innenstadtlage 

handelt wurde ein Wettbewerb zur Wiederbelebung des Quartiers ausgelobt. Das 

Projekt entspricht als Wettbewerbssieger den im Wettbewerb formulierten 

Zielvorstellungen und Vorgaben der Stadt Amberg. 
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Die Ideen zum Thema Verkehrswende werden an die entsprechenden Stellen 

weitergegeben, können aber in diesem Umfang nicht Bestandteil des 

Bebauungsplanaufstellungsverfahrens sein. 
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Stellungnahme zu 1.: 

Das Bodendenkmal D-3-6537-0009 mit dem Titel „Archäologische Befunde des Mittelalters und 

der frühen Neuzeit in der historischen Altstadt von Amberg“ erstreckt sich über die gesamte 

Altstadt  (siehe Auszug aus dem Bayerischen Denkmalatlas des BLfD) 

 

 
 

Das Bodendenkmal hätte lediglich bei einer Nutzung des Geländes genau in den Umrissen des 

bisherigen Bürgerspitals (Damals wurde beim Bau keine Rücksicht auf den Denkmalschutz 

genommen und wirklich ohne Dokumentation und Sicherung unwiderruflich Stadtgeschichte 

zerstört) oder Nichtbebauung des Areals erhalten bleiben können. Das Bodendenkmal wäre 

jedoch auch ohne jegliche Grabung und ohne den damit verbundenen Informationsgewinn, wie 

durch das BSchG gefordert im Boden verblieben. 

 

Das Ziel der baukulturellen Erhaltung und Entwicklung des Ortsbildes bezieht sich nicht auf 

Bodendenkmäler. 

 

 

Stellungnahme zu 2.: 

Der historische Straßenzug wird durch das Abfahrtsbauwerk nur geringfügig beeinträchtigt. Die 

Bahnhofstraße ist bereits auch historisch dem Verkehr geöffnet. Der Verkehr wird nun mit einer 

Breite von etwa 5 Metern 30 Meter weiter in die Bahnhofstraße gezogen und verläuft dann 

unterirdisch. Im Übrigen bleibt die Fußgängerzone in dem Bereich erhalten. Das 

Abfahrtsbauwerk darf eine maximale Breite von 4,30 Meter inklusive Brüstung aufweisen. Vor 

den Anwesen Bahnhofstraße 11, 13 und 15 verbleiben in der Breite mindestens 4,50 Meter 

Fußgängerzone, insgesamt verbleiben in der Breite 11,50 Meter bis 11,70 Meter 

Fußgängerzone. Um die Wirkung der Öffnung der Straße zu schmälern, erfolgt daneben eine 

Abdeckung, diese hat in ihrer Höhe hinter der Brüstung zurückzubleiben, um die Sichtachsen in 

der Bahnhofstraße aufrechtzuerhalten. Eine Einhausung des Abfahrtsbauwerks ist nicht 
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der Bahnhofstraße aufrechtzuerhalten. Eine Einhausung des Abfahrtsbauwerks ist nicht 

zulässig. Die Ausführung erfolgt altstadtgerecht. In der Fußgängerzone wird Pflaster als 

Straßenbelag beibehalten. 

 

Neben dem fachlichen Denkmalschutz ist durch das Abfahrtsbauwerk auch der städtebauliche 

Denkmalschutz betroffen, indem ein Teil der erhaltenswerten Fußgängerzone „eingezogen“ 

wird. Es handelt sich hier jedoch nur um einen Einschnitt von maximal 30 Meter Länge und 

maximal 4,30 Meter Breite. Im Übrigen bleibt die Fußgängerzone im Bereich um das 

Abfahrtsbauwerk erhalten. Vor den angrenzenden Anwesen rechtsseitig der Bahnhofstraße 

verbleibt die Fußgängerzone in einer Breite von 4,50 Meter. Wie ursprünglich wird der Bereich 

gepflastert und Gehwegplatten werden verlegt. Die hierdurch vorgezeichnete 

Fußwegebeziehung Bahnhof – Marktplatz wird durch den Einschnitt nicht genommen. Es bleibt 

weiterhin möglich, ausgehend vom Bahnhof rechtsseitig entlang der angrenzenden Gebäude 

über die Bahnhofstraße zum Marktplatz zu gelangen. 

 

Es sei auf die ausführlichen Ausführungen im Umweltbericht (Anlage 9) verwiesen. 

 

Stellungnahme zur 3.:  

Die Analysebelastungen (Stand 2012) sind in enger Absprache mit der Stadt Amberg aus dem 

Verkehrsuntersuchung Stadt Amberg, Sanierung der Altstadt, Künftige Nutzung des 

Bürgerspitalgeländes, Verkehrliche Auswirkungen, Stand: 19.März 2013 von Prof. Dr.-Ing. 

Harald Kurzak entnommen worden und dort nachzulesen. 

 

Grundsätzlich wird in Verkehrsgutachten für Bebauungsplanverfahren und sonstige 

Infrastrukturmaßnahmen aktuell mindestens der Prognosehorizont 2030 angesetzt. Dies ist 

unabhängig vom Fertigstellungszeitpunkt des jeweiligen Bauvorhabens. 

 

Die Verkehrszunahme wurde in enger Abstimmung mit Herrn Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak und 

der Stadt Amberg bei gleichbleibendem Straßenausbau mit 3% bis zum Prognosejahr 2030 

(insgesamt 3%) im Innenstadtbereich innerhalb des Kaiser-Ludwig-Rings und entlang des Kaiser-

Ludwig-Rings festgelegt. Damit wird die allgemeine Verkehrszunahme beim Kfz-Verkehr bis zum 

Prognosejahr 2030 abgebildet. 
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Stellungnahme zur Gestaltung: 

Im Vorhaben- und Erschließungsplan werden konkrete Aussagen zur Gestaltung getroffen. Die 

Grundsätze der Baugestaltungssatzung werden aufgegriffen und ein Großteil der einschlägigen 

Regelungen übernommen.  

 

Die „Allgemeinen Anforderungen“ nach § 2 der Baugestaltungssatzung werden zu Grunde gelegt. 

Das heißt, die baulichen Anlagen dürfen nach Form, Maßstab, Gliederung, Material und Farbe 

den historischen Charakter, die künstlerische Eigenart und die städtebauliche Bedeutung der ihre 

Umgebung prägenden Bebauung, des Straßen- und Platzbildes und des Altstadtgefüges nicht 

beeinträchtigen.  

 

Das Ortsbild wird im Sinne der Baugestaltungssatzung gestaltet und dadurch nicht 

zuwiderlaufend geprägt. 

 

Ein wesentlicher Bestandteil der im Bebauungsplan vorgesehenen Maßnahmen ist die 

Unterbringung der Ziel- und Quellverkehre in Tiefgaragen. Durch den Bau sollen den Bewohnern 

des Quartiers sowie den Besuchern des Einzelhandels unterirdische Parkplätze zur Verfügung 

gestellt werden. Dadurch soll der Parkplatzsuchverkehr verringert und die Wohn- und 

Aufenthaltsqualität in der Altstadt durch die gewonnen Freiflächen gesteigert werden.  
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Zum Altstadtbild: 

Die “Allgemeinen Anforderungen“ nach § 2 der Baugestaltungssatzung werden bei der 

Bebauung zu Grunde gelegt. Das heißt, die baulichen Anlagen dürfen nach Form, Maßstab, 

Gliederung, Material und Farbe den historischen Charakter, die künstlerische Eigenart und die 

städtebauliche Bedeutung der ihre Umgebung prägenden Bebauung, des Straßen- oder 

Platzbildes und des Altstadtgefüges nicht beeinträchtigen. 

 

Das Ortsbild wird im Sinne der Baugestaltungssatzung gestaltet und dadurch nicht 

zuwiderlaufend geprägt. 

 

Der Entwurfsgedanke besteht darin, den Neubau in die historische Bebauung Ambergs zu 

integrieren und ein harmonisches Gesamtgefüge zu erzeugen. Ziel ist es, kein historisches Bild zu 

imitieren, sondern einen adäquaten Brückenschlag zwischen Alt und Neu zu schaffen.  

 

 

Stellungnahme zur Tiefgarage: 

Die Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der Bebauungsplan Amberg 91 

„Sanierungsgebiet K“ sowie der Entwurf des Aufstellungsbeschlusses noch „neben“ dem 

Baudenkmal vorsah, wird aufgegeben.  

 

Die Tiefgaragenausfahrt erfolgt nach aktuellem Planungsstand ausschließlich südöstlich der 

Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden. Die Tiefgarageneinfahrt 

erfolgt über die Bahnhofsstraße. Demnach wird der Verkehr direkt von der Bahnhofstraße aus 

kommend, geradeaus nach unten gelenkt. Die Bahnhofstraße ist ausreichend breit ausgebaut, 

sodass beidseitige Fußgängerbereiche, die Abfahrt und die Fahrgasse kombiniert werden 

können.  

 

Das Abfahrtsbauwerk darf eine maximale Breite von 4,30 Meter inklusive Brüstung aufweisen. 

Vor den Anwesen Bahnhofstraße 11, 13 und 15 verbleiben in der Breite mindestens 4,50 Meter 

Fußgängerzone, insgesamt verbleiben in der Breite 11,50 Meter bis 11,70 Meter Fußgängerzone.  

 

Um die Wirkung der Öffnung der Straße zu schmälern, erfolgt daneben eine Abdeckung, die in 

ihrer Höhe hinter der Brüstung zurückzubleiben hat, um die Sichtachsen in der Bahnhofstraße 

aufrechtzuerhalten. – Eine Einhausung des Abfahrtsbauwerks ist nicht zulässig.  

 

Die Ausführung erfolgt altstadtgerecht und in der Fußgängerzone wird Pflaster als Straßenbelag 

beibehalten werden. 
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Stellungnahme zum Denkmalschutz: 

Nach § 1 Abs 6 Nr 5 sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die Belange der 

Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen 

und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die 

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, zu berücksichtigen.  

 

Dem durch die Stadt Amberg gestellten Antrag nach Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 15 

Bayer. Denkmalschutzgesetz (DSchG) wurde in Einbezug des Bayerischen Landesamtes für 

Denkmalpflege (BLfD) durch die untere Denkmalschutzbehörde stattgegeben. Die Erlaubnis die 

im Rahmen des Bauvorhabens nötigen archäologischen Grabungen durchzuführen liegt somit 

vor. Die Grabungen finden in enger Abstimmung mit dem BLfD durch einen renommierten 

Archäologen statt. 

 

Die Dokumentation der Funde ist wichtiger Bestandteil der Grabung. Zur Erlebbarmachung der 

Funde wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren erstes Projekt ein Kurzfilm über die 

Ausgrabung ist. Dieser wird derzeit begleitend zu den Grabungen erstellt. Der Verbleib der 

„Steinfunde“ wird ebenfalls in dieser Gruppe diskutiert werden. Eine Präsentation in situ (also 

am originären Platz) ist jedoch auf Grund der verstreuten Lage bei Umsetzung einer Tiefgarage 

(auch einer Quartierstiefgarage) nicht sinnvoll und wirtschaftlich schwer darstellbar. Letztendlich 

wäre ein Erhalt nur unter Aufgabe der aus dem Wettbewerb vorgesehenen Nutzung möglich.  

 

Die Skelette können auch bei Wunsch nicht vor Ort ausgestellt werden, diese würden sich ohne 

die schützende Erdschicht zersetzen. Sie werden dem anthropologischen Institut in München für 

weitere Untersuchungen überstellt. Die beweglichen Funde (Scherben etc. ) werden dem 

Stadtmuseum übergeben, daraus können zu verschiedenen Themen Ausstellungen 

zusammengestellt werden, die das Leben am Bürgerspitalareal erlebbar machen. 

im Rahmen des Bauvorhabens nötigen archäologischen Grabungen durchzuführen liegt somit 

vor. Die Grabungen finden in enger Abstimmung mit dem BLfD durch einen renommierten 

Archäologen statt. 
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Stellungnahme zu 1+2.: 

Nach § 1 Abs 6 Nr 5 sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die Belange der 

Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen 

und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die 

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, zu berücksichtigen.  

 

Dem durch die Stadt Amberg gestellten Antrag nach Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 15 

Bayer. Denkmalschutzgesetz (DSchG) wurde in Einbezug des Bayerischen Landesamtes für 

Denkmalpflege (BLfD) durch die untere Denkmalschutzbehörde stattgegeben. Die Erlaubnis die 

im Rahmen des Bauvorhabens nötigen archäologischen Grabungen durchzuführen, liegt somit 

vor. Die Grabungen finden in enger Abstimmung mit dem BLfD durch einen renommierten 

Archäologen statt. 

 

Die Dokumentation der Funde ist wichtiger Bestandteil der Grabung. Zur Erlebbarmachung der 

Funde wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren erstes Projekt ein Kurzfilm über die 

Ausgrabung ist. Dieser wird derzeit begleitend zu den Grabungen erstellt. Der Verbleib der 

„Steinfunde“ wird ebenfalls in dieser Gruppe diskutiert werden.  

 

Die Skelette können auch bei Wunsch nicht vor Ort ausgestellt werden, diese würden sich ohne 

die schützende Erdschicht zersetzen. Sie werden dem anthropologischen Institut in München für 

weitere Untersuchungen überstellt. Die beweglichen Funde (Scherben etc.) werden dem 

Stadtmuseum übergeben, daraus können zu verschiedenen Themen Ausstellungen 

zusammengestellt werden, die das Leben am Bürgerspitalareal erlebbar machen. 

 

Eine Präsentation in situ (also am originären Platz) ist auf Grund der verstreuten Lage bei 

Umsetzung einer Tiefgarage (auch einer Quartierstiefgarage) nicht sinnvoll und wirtschaftlich 

schwer darstellbar. Letztendlich wäre diese Darstellung nur unter Aufgabe der aus dem 

Wettbewerb vorgesehenen Nutzung möglich. 

 

Stellungnahme zu 3.: 

Die „Allgemeinen Anforderungen“ nach § 2 der Baugestaltungssatzung werden bei der Bebauung 

zu Grunde gelegt. Das heißt, die baulichen Anlagen dürfen nach Form, Maßstab, Gliederung, 

Material und Farbe den historischen Charakter, die künstlerische Eigenart und die städtebauliche 

Bedeutung der ihre Umgebung prägenden Bebauung, des Straßen- oder Platzbildes und des 

Altstadtgefüges nicht beeinträchtigen. 

 

Das Ortsbild wird im Sinne der Baugestaltungssatzung gestaltet und dadurch nicht 

zuwiderlaufend geprägt. 
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Der Entwurfsgedanke besteht darin, den Neubau in die historische Bebauung Ambergs zu 

integrieren und ein harmonisches Gesamtgefüge zu erzeugen. Ziel ist es, kein historisches Bild zu 

imitieren, sondern einen adäquaten Brückenschlag zwischen Alt und Neu zu schaffen.  

 

Die neuen Baukörper folgen einer ruhigen, modernen Sprache und unterstreichen dadurch die 

Ästhetik des Historischen. Durch unterschiedlich tiefe Versprünge der Baukörper werden die 

Baumassen gegliedert und nehmen dadurch die kleinteilige Gebäudestruktur der Umgebung auf. 

Die vorhandenen Baufluchten der Nachbargebäude werden aufgenommen und weitergeführt. 

Das in Amberg typische Motiv des Satteldaches wird aufgegriffen und durch unterschiedliche 

Neigungswinkel neu interpretiert.  

 

Auch in ihrer Höhenentwicklung orientieren sich die Gebäude an der Umgebung. Das 

Spitalgrabenareal vermittelt zwischen den umgebenden Gebäuden und schafft durch die 

baukörperliche Gliederung, Rhythmisierung der Fassaden, sowie die Dachstruktur einen Konsens 

zwischen Bestand und Neubau. 

 

Durch die Positionierung des neuen Gebäudes entstehen Wege und Plätze, die räumliche 

Übergänge und Orte der Begegnung schaffen und dadurch eine angemessene Antwort auf die 

städtebauliche Struktur Ambergs geben. 

 

Planungen Außerhalb des Geltungsbereichs (Teilabbruch Forum) sind nicht Bestandteil des 

Bebauungsplanverfahrens. 

 

Stellungnahme zu 4.: 

Ziel ist es durch die vorgesehene Verlagerung der zu Zeiten als Bürgerspital oberirdisch 

angeordneten Stellplätze in eine Tiefgarage, die Flächen der Nutzung als Fußgängerzone zu 

öffnen. Um die nördliche Altstadt aufzuwerten soll durch die Schaffung der Quartiersstellplätze 

langfristig die Wohnqualität gesteigert und eine Umnutzung der Hinterhöfe von Stellplätzen 

hinzu Garten und Hofnutzungen ermöglicht werden.  

 

Um die Sichtachsen in der Bahnhofstraße aufrechtzuerhalten ist eine Einhausung des 

Abfahrtsbauwerks nicht zulässig und immissionsschutzrechtlich auch nicht notwendig. Um die 

Wirkung der Öffnung der Straße zu schmälern, erfolgt daneben eine Abdeckung, diese hat in 

ihrer Höhe hinter der Brüstung zurückzubleiben, um die Sichtachsen in der Bahnhofstraße 

aufrechtzuerhalten. Die teilüberdeckte Ausfahrt in die Ziegelgasse kann sich aufgrund Ihrer Lage 

nicht auf das Baudenkmal auswirken. Insgesamt ist folglich eine Beeinträchtigung des Wesens, 

des überlieferten Erscheinungsbildes oder der künstlerischen Wirkung des Baudenkmals 

Spitalkirche nicht ersichtlich. 
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Stellungnahme zum Denkmalschutz: 

Zum städtebaulichen Denkmalschutz ist festzuhalten, dass die im Verfahren zu beplanende 

“Freifläche“ durch den Abbruch des denkmalrechtlich und städtebaulich nicht erhaltenswerten 

ehemaligen Bürgerspitals entstanden ist. Ein städtebaulicher Missstand, bestehend aus einem 

verwinkelten Baukörper mit geringer Aufenthaltsqualität für die Öffentlichkeit, gerade im Bereich 

der Spitalkirche, konnte dadurch beseitigt werden. Die durch den Abriss entstandene Brache gilt 

es nun gesichert zu beleben und in Wert zu setzen.  

 

Das Denkmalschutzgesetz (DSchG) soll vor nicht gerechtfertigten Eingriffen und Plünderungen 

von Bodendenkmälern schützen. In diesem Fall sind mit Blick auf den Denkmalschutz und die 

Denkmalpflege zusammengefasst das denkmalgeschützte Ensemble Amberg, die baulichen 

Einzeldenkmäler Bahnhofstraße 10 und 12, Bahnhofstraße 7, Spitalgraben 2a sowie Ziegelgasse 

7, das Bodendenkmal Altstadt und das Bodendenkmal im Bereich Katholische Spitalkirche zum Hl. 

Geist zu berücksichtigen. 

 

Die Stadt Amberg hat einen Antrag nach Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 15 Bayer. 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) gestellt und diesem wurde in Einbezug des Bayerischen 

Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD) durch die untere Denkmalschutzbehörde stattgegeben. 

Die Erlaubnis die im Rahmen des Bauvorhabens nötigen archäologischen Grabungen 

durchzuführen, liegt somit vor; geltendes Recht wird angewandt. 

 

Die Grabungen finden durch einen renommierten Archäologen statt und laufen unter 

Rücksprache mit dem BLfD. Da die Dokumentation der Funde ein wichtiger Bestandteil der 

Grabung ist, wurde zur Erlebbarmachung eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren erstes 

Projekt ein Kurzfilm über die Ausgrabung ist. Dieser wird derzeit begleitend zu den Grabungen 

erstellt. Der Verbleib der „Steinfunde“ wird ebenfalls in dieser Gruppe diskutiert werden.  

 

Die Skelette können auch bei Wunsch nicht vor Ort ausgestellt werden, diese würden sich ohne 

die schützende Erdschicht zersetzen. Sie werden dem anthropologischen Institut in München für 

weitere Untersuchungen überstellt. Die beweglichen Funde (Scherben etc.) werden dem 

Stadtmuseum übergeben, daraus können zu verschiedenen Themen Ausstellungen 

zusammengestellt werden, die das Leben am Bürgerspitalareal erlebbar machen. 

 

Eine Präsentation in situ (also am originären Platz) ist auf Grund der verstreuten Lage bei 

Umsetzung einer Tiefgarage (auch einer Quartierstiefgarage) nicht sinnvoll und wirtschaftlich 

schwer darstellbar. 

 



Seite 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme zur Bebauung: 

Die angesprochenen Planungen des Kaufhauses Forum sind nicht Gegenstand des 

Bebauungsplanverfahrens. 

 

Die „Allgemeinen Anforderungen“ nach § 2 der Baugestaltungssatzung werden bei der Bebauung 

zu Grunde gelegt. Das heißt, die baulichen Anlagen dürfen nach Form, Maßstab, Gliederung, 

Material und Farbe den historischen Charakter, die künstlerische Eigenart und die städtebauliche 

Bedeutung der ihre Umgebung prägenden Bebauung, des Straßen- oder Platzbildes und des 

Altstadtgefüges nicht beeinträchtigen. 

 

Der Entwurfsgedanke besteht darin, den Neubau in die historische Bebauung Ambergs zu 

integrieren und ein harmonisches Gesamtgefüge zu erzeugen. Ziel ist es, kein historisches Bild zu 

imitieren, sondern einen adäquaten Brückenschlag zwischen Alt und Neu zu schaffen.  

 

Das Ortsbild wird im Sinne der Baugestaltungssatzung gestaltet und dadurch nicht 

zuwiderlaufend geprägt. 

 

 

Stellungnahme zur Tiefgarage: 

Die Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der Bebauungsplan Amberg 91 

„Sanierungsgebiet K“ sowie der Entwurf des Aufstellungsbeschlusses noch „neben“ dem 

Baudenkmal vorsah, wird aufgegeben.  

 

Die Tiefgaragenausfahrt erfolgt nach aktuellem Planungsstand ausschließlich südöstlich der 

Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden. Die Tiefgarageneinfahrt 

erfolgt über die Bahnhofsstraße. Diese ist ausreichend breit ausgebaut, um beidseitige 

Fußgängerbereiche, die Abfahrt und die Fahrgasse zu kombinieren. Vor den Anwesen 

Bahnhofstraße 11, 13 und 15 verbleiben in der Breite mindestens 4,50 Meter Fußgängerzone, 

insgesamt verbleiben in der Breite 11,50 Meter bis 11,70 Meter Fußgängerzone. Das 

Abfahrtsbauwerk darf eine maximale Breite von 4,30 Meter inklusive Brüstung aufweisen. 

 

Um die Wirkung der Öffnung der Straße zu schmälern, erfolgt daneben eine Abdeckung, die in 

ihrer Höhe hinter der Brüstung zurückzubleiben hat, um die Sichtachsen in der Bahnhofstraße 

aufrechtzuerhalten. – Eine Einhausung des Abfahrtsbauwerks ist nicht zulässig.  

 

Die Ausführung erfolgt altstadtgerecht und in der Fußgängerzone wird Pflaster als Straßenbelag 

beibehalten werden. 
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Stellungnahme zu 1.: 

Tiefgarageneinfahrt 

Als Ergebnis der aktualisierten Planungen erfolgt die Zufahrt für die Tiefgaragen unter dem 

Bürgerspitalareal und der Tiefgarage Wirtschaftsschule über eine gemeinsame Zufahrt in der 

Bahnhofstraße und einer gemeinsamen Ausfahrt über die Ziegelgasse in Richtung Norden. Die 

Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der Bebauungsplan Amberg 91 

„Sa ie u gsge iet K“ so ie de  E t u f des Aufstellu gs es hlusses o h „ e e “ de  
Baudenkmal Lichtspielhaus vorsah, wird aufgegeben.  

 

Verkehrsmäßig ist die Zufahrt über die Bahnhofstraße günstiger, da die Bahnhofstraße 

ausreichend breit ausgebaut ist, um die Abfahrt und die Fahrgasse zu kombinieren sowie 

beidseitige Fußgängerbereiche zu gewährleisten. Nach der aktuellen Planung wird der Verkehr 

von der Bahnhofstraße aus kommend nach unten gelenkt. Die Fußgängerzone im Bereich der 

Bahnhofstraße bleibt im Wesentlichen erhalten; es wird lediglich ein Teil für das 

Zufahrtsbauwerk eingezogen.  

Die Zufahrt in der Ziegelgasse würde ein zweimaliges Abbiegen in einer engen Gasse mit 

kreuzendem Schüler und Fußgängerverkehr erfordern. Es ist folglich davon auszugehen, dass die 

Tiefgarage dadurch auch gut bzw. besser angenommen wird. 

 

Denkmalschutz 

Mit Blick auf den Denkmalschutz und die Denkmalpflege sind zu berücksichtigen: das 

denkmalgeschützte Ensemble Amberg, die baulichen Einzeldenkmäler Bahnhofstraße 10 und 12, 

Bahnhofstraße 7, Spitalgraben 2a sowie Ziegelgasse 7, das Bodendenkmal Altstadt und das 

Bodendenkmal im Bereich Katholische Spitalkirche zum Hl. Geist. 

 

Von der aktuellen Planung, das Abfahrtsbauwerk in die Bahnhofsstraße zu verlegen, ist neben 

dem fachlichen Denkmalschutz auch der städtebauliche Denkmalschutz betroffen, indem ein Teil 

de  e halte s e te  Fußgä ge zo e „ei gezoge “ i d. Es ha delt si h hie  jedo h u  u  
einen Einschnitt von maximal 30 Meter Länge und maximal 4,30 Meter Breite. Darüber hinaus 

bleibt die Fußgängerzone im Bereich um das Abfahrtsbauwerk erhalten. Eine Einhausung des 

Abfahrtsbauwerks ist nicht vorgesehen.  

 

Der historische Straßenzug wird durch das Abfahrtsbauwerk ebenfalls nur geringfügig 

beeinträchtigt. Historisch gesehen ist die Bahnhofstraße dem Verkehr bereits geöffnet.  

 

Es sind jedoch keine Beeinträchtigungen für die das Vorhaben und das Abfahrtsbauwerk 

umgebenden Einzelbaudenkmäler gegeben. Eine Betroffenheit dieser abwägungsbeachtlichen 

Belange ist damit nicht gegeben. 



Seite 101 

Stellungnahme zu 2.: 

Die Fußgängerzone im Bereich des Abfahrtsbauwerks bleibt weiterhin bestehen; sie wird 

lediglich für den für das Abfahrtsbauwerk benötigten Anteil eingezogen.  

 

Vor den an das Abfahrtsbauwerk angrenzenden Anwesen Bahnhofstraße 11, 13 und 15 

rechtsseitig der Bahnhofstraße verbleibt die Fußgängerzone in einer Breite von 4,50 Meter. Wie 

ursprünglich geplant wird der Bereich gepflastert und Gehwegplatten werden verlegt. Die 

hierdurch vorgezeichnete Fußwegebeziehung Bahnhof – Marktplatz wird durch den Einschnitt 

nicht genommen. Es bleibt weiterhin möglich, ausgehend vom Bahnhof rechtsseitig entlang der 

angrenzenden Gebäude über die Bahnhofstraße zum Marktplatz zu gelangen.  

 

Für die Anwesen linksseitig der Bahnhofstraße bleibt die Fußgängerzone im Vorfeld der Anwesen 

in einer Breite von mindestens 7,00 Meter erhalten. Der Einschnitt ist für die betroffenen 

Grundstückseigentümer noch weniger spürbar. Insgesamt verbleiben in der Breite 11,50 Meter 

bis 11,70 Meter Fußgängerzone. 

 

Das Abfahrtsbauwerk darf eine maximale Breite von 4,30 Meter inklusive Brüstung aufweisen. 

Um die Wirkung der Öffnung der Straße zu schmälern, erfolgt daneben eine Abdeckung, diese 

hat in ihrer Höhe hinter der Brüstung zurückzubleiben, um die Sichtachsen in der Bahnhofstraße 

aufrechtzuerhalten. Eine Einhausung des Abfahrtsbauwerks ist nicht zulässig. Die Ausführung 

erfolgt altstadtgerecht. In der Fußgängerzone wird Pflaster als Straßenbelag beibehalten. 

 

Die Zugänglichkeit der Anwesen und der Anliegergebrauch bleiben weiterhin gewährleistet. Der 

Lagevorteil der Grundstücke bleibt aufrechterhalten. 
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Stellungnahme: 

Altstadtbild 

Ziel des Bebauungsplans ist die Aufwertung der nordöstlichen Altstadt und die Belebung des 

Blockinnenbereichs zwischen Ziegelgasse, Kasernstraße, Spitalgraben und Bahnhofstraße. 

Diese Aufwertung soll durch die Verbesserung des Wohnumfelds der bestehenden Bauten 

gefördert werden. Der Stadtrat der Stadt Amberg hat im Rahmen der Ausschreibung selbst zur 

Vorgabe gemacht, dass ein Mix aus Wohnen, Dienstleistung, nicht störendem Gewerbe und 

Gastronomie sowie Anwohnerstellplätzen angestrebt wird.  

 

Weiteres Ziel ist es durch die vorgesehene Verlagerung der zu Zeiten als Bürgerspital 

oberirdisch angeordneten Stellplätze in eine Tiefgarage, die Flächen der Nutzung als 

Fußgängerzone zu öffnen. Um die nördliche Altstadt aufzuwerten soll durch die Schaffung der 

Quartiersstellplätze langfristig die Wohnqualität gesteigert und eine Umnutzung der 

Hinterhöfe von Stellplätzen hinzu Garten und Hofnutzungen ermöglicht werden. 

 

Es sei auch auf die Ausführungen zum Denkmalschutz im Umweltbericht (Anlage 9) verwiesen. 
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Verkehrsaufkommen 

Als Ergebnis der aktualisierten Planungen erfolgt die Zufahrt für die Tiefgaragen unter dem 

Bürgerspitalareal und der Tiefgarage Wirtschaftsschule über eine gemeinsame Zufahrt in der 

Bahnhofstraße und einer gemeinsamen Ausfahrt über die Ziegelgasse in Richtung Norden. 

Die Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der Bebauungsplan Amberg 91 

„Sanierungsgebiet K“ sowie der Entwurf des Aufstellungsbeschlusses noch „neben“ dem 

Baudenkmal vorsah, wird aufgegeben.  

Die Verteilung der Neuverkehre (Relation auch Herrnstraße ↔ Ziegeltor) auf das umliegende 

Straßennetz wird auf Grundlage 

 

§ der Relationen des Bestandsverkehrs  

und 

§ in Anlehnung an die Verteilung der Neuverkehre aus der Verkehrsuntersuchung 

Stadt Amberg, Sanierung der Altstadt, Künftige Nutzung des Bürgerspitalgeländes, 

Verkehrliche Auswirkungen, Stand: 19. März 2013 von Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak  

 

vorgenommen. 

 

Dies spiegelt die richtungsbezogen Verkehrsverteilung und die Streckenbevorzugung wieder. 

 

Kasernstraße und Herrnstraße 

In der favorisierten Ausfahrtsvariante findet ein sehr geringer Verkehrsmengenzuwachs von 

190 Fahrten/24h in der Kasernstraße und 170 Fahrten/24h in der Herrnstraße von der 

Analyse (Stand: 2012) im Vergleich zum Prognoseplanfall 2030 statt. 90 Fahrten/24h werden 

durch die Vorhaben „Bürgerspitalareal“ und Tiefgarage der Wirtschaftsschule“ generiert. Bei 

dieser geringen Zunahme werden keine spürbaren Auswirkungen erwartet. Die 

Verkehrsmengen sind vergleichbar mit einer Wohnstraße (> 400 Kfz/h). Der Ausbau der 

Kreuzung soll trotz der geänderten Ausfahrtssituation erfolgen. 

 

Ziegelgasse 

Die prognostizierte Verkehrsbelastung der Ziegelgasse von etwa 4.500 Kfz/24h sind 

vergleichbar mit einer Quartiersstraße, welche gemäß der RAST 06 als Hauptverkehrsstraße 

mit maßgebender Erschließungsfunktion eine Verkehrs-belastung von 400-1.000 Kfz/h 
abwickeln kann. Dies entspricht einer täglichen Belastung von ca. 4.000 bis 10.000 Kfz/24h. 
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Stellungnahme: 

Ziel des Bebauungsplans ist die Aufwertung der nordöstlichen Altstadt und die Belebung des 

Blockinnenbereichs zwischen Ziegelgasse, Kasernstraße, Spitalgraben und Bahnhofstraße. Diese 

Aufwertung soll durch die Verbesserung des Wohnumfelds der bestehenden Bauten gefördert 

werden. Mittels eines ausgewogenen Mix an Handels- und Dienstleistungsflächen, aber auch 

Wohnnutzung und öffentlichen Einrichtungen soll die Attraktivitätssteigerung gelingen. 

 

Eine wichtige Grundlage zur Umsetzung dieses Ziels, ist es durch die vorgesehene Verlagerung 

der zu Zeiten als Bürgerspital oberirdisch angeordneten Stellplätze in eine Tiefgarage, die 

Flächen der Nutzung als Fußgängerzone zu öffnen. Um die nördliche Altstadt aufzuwerten soll 

durch die Schaffung der Quartiersstellplätze langfristig die Wohnqualität gesteigert und eine 

Umnutzung der Hinterhöfe von Stellplätzen hinzu Garten und Hofnutzungen ermöglicht werden. 

 

Des Weiteren konnten durch den bereits erfolgten Abbruch des früheren Altenheims 

städtebauliche Missstände beseitigt werden. Mit der Konzeption der neuen Gebäude soll nun 

ein architektonisch qualitätsvoller Beitrag für das Amberger Altstadtensemble erstellt werden. 

 

Die Stellplätze dieser Tiefgarage sind keine Öffentlichen Stellplätze im herkömmlichen Sinne, sie 

decken den Bedarf nach dem Stellplatzschlüssel der Stadt Amberg für die Nutzungen des 

Gebäudes und sollen als Quartiersstellplätze dienen. Es handelt sich nicht um eine weitere 

Parkgarage wie die am Bahnhof oder Ziegeltor. 

 

Das Grundstück des Vorhabenträgers schließt an die Bahnhofstraße, die Hauptdurchgangsstraße 

der Altstadt, an. Entlang dieser Straße mit Georgenstraße haben sich historisch 

großmaßstäbliche Gebäude entwickelt. Schwarz-Weiß-Pläne zeigen deutlich die Körnung des 

Gebietes. Das Grundstück ist umgeben von dicht bebauten Blöcken und Gebäuden mit 

entsprechender Höhe, wie das Anwesen Bahnhofstraße 5, das Baudenkmal Spitalkirche und das 

Baudenkmal Schule, die das geplante Gebäude noch überragen. Eine neue Dominante im 

Straßenbild entwickelt sich hier durch die Kubatur und den Höhenverlauf nicht.  

 

Die dichte innerstädtische Bebauung und die hohen umgebenden Gebäude sorgen vielmehr 

auch dafür, dass das Gebäude vom Straßenraum in der Bahnhofstraße oder der Ziegelgasse aus 

kaum wahrnehmbar ist. Von der Bahnhofstraße, der Hauptdurchgangsstraße, ist der Blick auf 

das Gebäude von nur wenigen Punkten aus gegeben, wobei sich die Sicht auf wenige 

Gebäudekanten beschränkt. Der Baukörper wurde an dieser Seite auch gestaffelt konzipiert, so 

wird die Wirkung durch die Staffelung in drei Abschnitte wesentlich verbessert und passt sich 

der Blockbebauung in der Umgebung an.  
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Im Spitalgraben grenzt auf beiden Seiten massive Bebauung bereits im Bestand an, hier öffnet 

sich die an den Block Kasernstraße/Spitalgraben angelehnte, geschlossene Fassade des Neubaus 

auf der zweiten Etage zum Dachgarten mit Baumstandorten. Besonders hervorzuheben ist hier 

nochmals der Block “Spitalgraben 2a, 2, 4 und Kasernstraße 2, 2 1/2“.  

 

Für die Beurteilung des “Einfügens“ kann es nicht entscheidend darauf ankommen, dass es sich  

hier und bei den weiteren umliegenden dicht bebauten Blöcken im Gegensatz zum Vorhaben um 

mehrere Anwesen handelt. Entscheidend ist das äußere geschlossene Erscheinungsbild. Auch 

das Vorhaben ist durch unterschiedliche Höhen und Gebäudetiefen gegliedert. Im Ergebnis ist 

die großmaßstäbliche Bebauung für den betreffenden Bereich typisch, kleinmaßstäbliche 

Bebauung prägt die Randbereiche der Altstadt. Letzteres wird auch im Listentext zum Denkmal 

Altstadt Amberg herausgestellt. 

 

Darüber hinaus ist die Baugestaltungssatzung der Stadt Amberg über besondere Anforderungen 

an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen zum Schutz des historischen Stadtbildes i.d.F. vom 

03.05.2002 innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wurde für den 

Bebauungsplan für nicht anwendbar erklärt. Eine Betroffenheit der abwägungsbeachtlichen, 

gewichtigen Belange ist durch die Planung jedoch nicht oder nur unwesentlich gegeben. 

 

 

Für die Beurteilung der Verkehrszunahme außerhalb des Bebauungsplangebietes wird die 

Immissionsbelastung für den Nullfall und den Planfall (mit Vorhaben) untersucht und 

gegenübergestellt. 

 

Wie die Zahlen der Verkehrsuntersuchung des Büros Obermeyer vom 23.11.2017 zeigen, erhöht 

sich der Verkehr auf der genannten Bahnhofstraße von 7455 Kfz / 24 h auf 8930 bzw. 8970 

Kfz / 24 h. 

 

In der aktuellen schalltechnischen Untersuchung vom November 2017 wurde die Beurteilung der 

Verkehrszunahme an der vorhandenen Bebauung (158 Gebäude) entlang der in der 

Verkehrsuntersuchung (Stand Nov 2017) berücksichtigten Straßen durchgeführt. 

 

Die Zunahme liegt in allen Fällen unter 1 dB(A) und wird bei der hohen Grundlast für die 

Anwohner nicht spürbar sein. (1 dB Unterschied liegt im direkten Vergleich zweier Schallquellen 

an der Wahrnehmbarkeitsschwelle für geübte Hörer). 
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Kenntnisnahme  
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Stellungnahme: 

Neubebauung und Tiefgarage 

Ziel des Bebauungsplans ist die Aufwertung der nordöstlichen Altstadt und die Belebung des 

Blockinnenbereichs zwischen Ziegelgasse, Kasernstraße, Spitalgraben und Bahnhofstraße. Diese 

Aufwertung soll durch die Verbesserung des Wohnumfelds der bestehenden Bauten gefördert 

werden. Mittels eines ausgewogenen Mix an Handels- und Dienstleistungsflächen, aber auch 

Wohnnutzung und öffentlichen Einrichtungen soll die Attraktivitätssteigerung gelingen. 

 

Eine wichtige Grundlage zur Umsetzung dieses Ziels, ist es durch die vorgesehene Verlagerung 

der zu Zeiten als Bürgerspital oberirdisch angeordneten Stellplätze in eine Tiefgarage, die 

Flächen der Nutzung als Fußgängerzone zu öffnen. Um die nördliche Altstadt aufzuwerten soll 

durch die Schaffung der Quartiersstellplätze langfristig die Wohnqualität gesteigert und eine 

Umnutzung der Hinterhöfe von Stellplätzen hinzu Garten und Hofnutzungen ermöglicht werden.  

Des Weiteren konnten durch den bereits erfolgten Abbruch des früheren Altenheims 

städtebauliche Missstände beseitigt werden. Mit der Konzeption der neuen Gebäude soll nun 

ein architektonisch qualitätsvoller Beitrag für das Amberger Altstadtensemble erstellt werden. 

 

Die Stellplätze dieser Tiefgarage sind keine Öffentlichen Stellplätze im herkömmlichen Sinne, sie 

decken den Bedarf nach dem Stellplatzschlüssel der Stadt Amberg für die Nutzungen des 

Gebäudes und sollen als Quartiersstellplätze dienen. Es wird durchaus ein Bedarf gesehen. Es 

handelt sich nicht um eine weitere Parkgarage wie die am Bahnhof oder Ziegeltor. 

 

Das Grundstück des Vorhabenträgers schließt an die Bahnhofstraße, die Hauptdurchgangsstraße 

der Altstadt, an. Entlang dieser Straße mit Georgenstraße haben sich historisch 

großmaßstäbliche Gebäude entwickelt. Schwarz-Weiß-Pläne zeigen deutlich die Körnung des 

Gebietes. Das Grundstück ist umgeben von dicht bebauten Blöcken und Gebäuden mit 

entsprechender Höhe, wie das Anwesen Bahnhofstraße 5, das Baudenkmal Spitalkirche und das 

Baudenkmal Schule, die das geplante Gebäude noch überragen. Eine neue Dominante im 

Straßenbild entwickelt sich hier durch die Kubatur und den Höhenverlauf nicht.  

 

Die dichte innerstädtische Bebauung und die hohen umgebenden Gebäude sorgen vielmehr 

auch dafür, dass das Gebäude vom Straßenraum in der Bahnhofstraße oder der Ziegelgasse aus 

kaum wahrnehmbar ist. Von der Bahnhofstraße, der Hauptdurchgangsstraße, ist der Blick auf 

das Gebäude von nur wenigen Punkten aus gegeben, wobei sich die Sicht auf wenige 

Gebäudekanten beschränkt. Der Baukörper wurde an dieser Seite auch gestaffelt konzipiert, so 

wird die Wirkung durch die Staffelung in drei Abschnitte wesentlich verbessert und passt sich 

der Blockbebauung in der Umgebung an.  
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Im Spitalgraben grenzt auf beiden Seiten massive Bebauung bereits im Bestand an, hier öffnet 

sich die an den Block Kasernstraße/Spitalgraben angelehnte, geschlossene Fassade des Neubaus 

auf der zweiten Etage zum Dachgarten mit Baumstandorten. Besonders hervorzuheben ist hier 

nochmals der Block “Spitalgraben 2a, 2, 4 und Kasernstraße 2, 2 1/2“.  

 

Für die Beurteilung des “Einfügens“ kann es nicht entscheidend darauf ankommen, dass es sich 

hier und bei den weiteren umliegenden dicht bebauten Blöcken im Gegensatz zum Vorhaben um 

mehrere Anwesen handelt. Entscheidend ist das äußere geschlossene Erscheinungsbild. 

 

Auch ist das Vorhaben durch unterschiedliche Höhen und Gebäudetiefen gegliedert. Im Ergebnis 

ist die großmaßstäbliche Bebauung für den betreffenden Bereich typisch, kleinmaßstäbliche 

Bebauung prägt die Randbereiche der Altstadt. Letzteres wird auch im Listentext zum Denkmal 

Altstadt Amberg herausgestellt. 

 

Baugestaltungssatzung 

Darüber hinaus ist die Baugestaltungssatzung der Stadt Amberg über besondere Anforderungen 

an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen zum Schutz des historischen Stadtbildes i.d.F. vom 

03.05.2002 innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wurde für den 

Bebauungsplan für nicht anwendbar erklärt. Eine Betroffenheit der abwägungsbeachtlichen, 
gewichtigen Belange ist durch die Planung jedoch nicht oder nur unwesentlich gegeben. 
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Stellungnahme: 

Das Ziel des Bebauungsplans ist die Aufwertung der nordöstlichen Altstadt und die Belebung des 

Blockinnenbereichs zwischen Ziegelgasse, Kasernstraße, Spitalgraben und Bahnhofstraße. Diese 

Aufwertung soll durch die Verbesserung des Wohnumfelds der bestehenden Bauten gefördert 

werden. Mittels eines ausgewogenen Mix an Handels- und Dienstleistungsflächen, aber auch 

Wohnnutzung und öffentlichen Einrichtungen soll die Attraktivitätssteigerung gelingen. 

 

Eine wichtige Grundlage zur Umsetzung dieses Ziels, ist es durch die vorgesehene Verlagerung 

der zu Zeiten als Bürgerspital oberirdisch angeordneten Stellplätze in eine Tiefgarage, die 

Flächen der Nutzung als Fußgängerzone zu öffnen. Um die nördliche Altstadt aufzuwerten soll 

durch die Schaffung der Quartiersstellplätze langfristig die Wohnqualität gesteigert und eine 

Umnutzung der Hinterhöfe von Stellplätzen hinzu Garten und Hofnutzungen ermöglicht werden.  

 

Die Tiefgaragenausfahrt erfolgt nach aktueller Planung ausschließlich südöstlich der 

Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden. Die Tiefgarageneinfahrt 

erfolgt über die Bahnhofsstraße. 

 

Gegenstand dieses Verfahrens ist der Bebauungsplan AM 134. Das Objekt „Neue Münze“ ist 
darin nicht enthalten. 
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Stellungnahme: 

Leerstände 

Ziel des Bebauungsplans ist die Aufwertung der nordöstlichen Altstadt und die Belebung des 

Blockinnenbereichs zwischen Ziegelgasse, Kasernstraße, Spitalgraben und Bahnhofstraße. 

Diese Aufwertung soll durch die Verbesserung des Wohnumfelds der bestehenden Bauten 

gefördert werden. Mittels eines ausgewogenen Mix an Handels- und Dienstleistungsflächen, 

aber auch Wohnnutzung und öffentlichen Einrichtungen soll die Attraktivitätssteigerung 

gelingen. 

 

Tiefgarage 

Die Stellplätze sind keine Öffentlichen Stellplätze im herkömmlichen Sinne, sie decken den 

Bedarf nach dem Stellplatzschlüssel der Stadt Amberg für die Nutzungen des Gebäudes und 

sollen als Quartiersstellplätze dienen. Es handelt sich nicht um eine weitere Parkgarage wie 

die am Bahnhof oder Ziegeltor. 

Nach aktuellem Planungsstand erfolgt die Tiefgaragenausfahrt ausschließlich südöstlich der 

Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden. Die Tiefgarageneinfahrt 

erfolgt über die Bahnhofsstraße. 

 

Verkehr 

Die Analysebelastungen (Stand 2012) sind in enger Absprache mit der Stadt Amberg aus dem 

Verkehrsuntersuchung Stadt Amberg, Sanierung der Altstadt, Künftige Nutzung des 

Bürgerspitalgeländes, Verkehrliche Auswirkungen, Stand: 19.März 2013 von Prof. Dr.-Ing. 

Harald Kurzak entnommen worden und dort nachzulesen. Die Verkehrszunahme wurde in 

enger Abstimmung mit Herrn Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak und der Stadt Amberg bei 

gleichbleibendem Straßenausbau mit 3% bis zum Prognosejahr 2030 (insgesamt 3%) im 

Innenstadtbereich innerhalb des Kaiser-Ludwig-Rings und entlang des Kaiser-Ludwig-Rings 

festgelegt. 

 

Neubau 

Der Entwurfsgedanke besteht darin, den Neubau in die historische Bebauung Ambergs zu 

integrieren und ein harmonisches Gesamtgefüge zu erzeugen. Die vorhandenen Baufluchten 

der Nachbargebäude werden aufgenommen und weitergeführt. Durch unterschiedlich tiefe 

Versprünge der Baukörper werden die Baumassen gegliedert und nehmen dadurch die 

kleinteilige Gebäudestruktur der Umgebung auf. Das in Amberg typische Motiv des 

Satteldaches wird aufgegriffen und durch unterschiedliche Neigungswinkel neu interpretiert. 

Auch in ihrer Höhenentwicklung orientieren sich die Gebäude an der Umgebung. Der neue 

Innenhof ermöglicht unterschiedliche Blickbezüge und schafft einen qualitätsvollen, privaten 
Außenbereich für die Anwohner des Neubaus.  
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Ziel ist es nicht, ein historisches Bild zu imitieren, sondern einen adäquaten Brückenschlag 

zwischen Alt und Neu zu schaffen. Die neuen Baukörper folgen einer ruhigen, modernen 

Sprache und unterstreichen dadurch die Ästhetik des Historischen. Das Spitalgrabenareal 

vermittelt zwischen den umgebenden Gebäuden und schafft durch die baukörperliche 

Gliederung, Rhythmisierung der Fassaden, sowie die Dachstruktur einen Konsens zwischen 

Bestand und Neubau.  

 

Archäologische Funde 

Die Grabungen finden in enger Abstimmung mit dem BLfD durch einen renommierten 

Archäologen statt. Die Dokumentation der Funde ist wichtiger Bestandteil der Grabung. Zur 

Erlebbarmachung der Funde wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren erstes 

Projekt ein Kurzfilm über die Ausgrabung ist. Dieser wird derzeit begleitend zu den Grabungen 

erstellt. Der Verbleib der „Steinfunde“ wird ebenfalls in dieser Gruppe diskutiert werden. Eine 

Präsentation in situ (also am originären Platz) ist jedoch auf Grund der verstreuten Lage bei 

Umsetzung einer Tiefgarage (auch einer Quartierstiefgarage) nicht sinnvoll und wirtschaftlich 

schwer darstellbar. Letztendlich wäre ein Erhalt nur unter Aufgabe der aus dem Wettbewerb 

vorgesehenen Nutzung möglich.  

 

Die Skelette können auch bei Wunsch nicht vor Ort ausgestellt werden, diese würden sich 

ohne die schützende Erdschicht zersetzen. Sie werden dem anthropologischen Institut in 

München für weitere Untersuchungen überstellt. Die beweglichen Funde (Scherben etc. ) 

werden dem Stadtmuseum übergeben, daraus können zu verschiedenen Themen 

Ausstellungen zusammengestellt werden, die das Leben am Bürgerspitalareal erlebbar 

machen. 
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Stellungnahme zu 1.: 

Bei der Erstellung der Tiefgarage darf die Spitalkirche nicht gefährdet werden. Dies ist technisch 

möglich. Im Baugenehmigungsverfahren sind hierzu u.a. Gutachten von Prüfsachverständigen 

zur Tragwerkslehre erforderlich. 

 

Stellungnahme zu 2.: 

Der historische Straßenzug wird durch das Abfahrtsbauwerk nur geringfügig beeinträchtigt. Die 

Bahnhofstraße ist bereits auch historisch dem Verkehr geöffnet. Der Verkehr wird nun mit einer 

Breite von etwa 5 Metern 30 Meter weiter in die Bahnhofstraße gezogen und verläuft dann 

unterirdisch. Im Übrigen bleibt die Fußgängerzone in dem Bereich erhalten.  

 

Das Abfahrtsbauwerk darf eine maximale Breite von 4,30 Meter inklusive Brüstung aufweisen. 

Vor den Anwesen Bahnhofstraße 11, 13 und 15 verbleiben in der Breite mindestens 4,50 Meter 

Fußgängerzone, insgesamt verbleiben in der Breite 11,50 Meter bis 11,70 Meter Fußgängerzone. 

Um die Wirkung der Öffnung der Straße zu schmälern, erfolgt daneben eine Abdeckung, diese 

hat in ihrer Höhe hinter der Brüstung zurückzubleiben, um die Sichtachsen in der Bahnhofstraße 

aufrechtzuerhalten. Eine Einhausung des Abfahrtsbauwerks ist nicht zulässig. Die Ausführung 

erfolgt altstadtgerecht. In der Fußgängerzone wird Pflaster als Straßenbelag beibehalten. 

 

Stellungnahme zu3.: 

Zum Schutz der Bodendenkmäler ist eingangs anzumerken, dass das gesamte Ensemble Altstadt 

als Bodendenkmal in der Denkmalliste geführt ist, da hier allgemein davon ausgegangen wird, 

dass bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit Bodendenkmälern und archäologischen Befunden zu 

rechnen ist. Eine Erlaubnis für Erdarbeiten und eine Anzeigepflicht bei Funden ist für das 

gesamte Altstadtgebiet obligatorisch. 

 

Konkret ist nur ein kleiner Teil des Bebauungsplangebietes an der Spitalkirche zur Bahnhofstraße 

hin als Bodendenkmal geführt. Die Untere Denkmalschutzbehörde hat in Einklang mit dem 

Landesamt für Denkmalpflege sowohl für diesen Bereich als auch das übrige Bürgerspitalareal 

die denkmalrechtliche Erlaubnis für die erfolgten Grabungen nach Art. 7 Abs. 1 DSchG erteilt.  

 

Eine Versagung der Erlaubnis zum Schutz der Bodendenkmäler wurde nicht als erforderlich 

angesehen; ein ungestörter Verbleib im Boden ist seitens der Fachbehörden nicht gefordert 

worden.  

 

Damit ist Zielsetzung des Denkmalschutzes die sachgerechte Bergung der Funde und deren 

fachgerechte Dokumentation. Hierzu werden alle Erdarbeiten archäologisch begleitet und es 

findet eine enge Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege statt. Eine museale 

Aufbereitung der Funde vor Ort wird nicht gefordert und kann auch nicht gefordert werden.  
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Die Grabungen finden in enger Abstimmung mit dem BLfD durch einen renommierten 

Archäologen statt. Die Dokumentation der verbliebenen Funde ist wichtiger Bestandteil der 

Grabung. Zur Erlebbarmachung der Funde wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren 

erstes Projekt ein Kurzfilm über die Ausgrabung ist. Dieser wird derzeit begleitend zu den 

Grabungen erstellt. Der Verbleib der „Steinfunde“ wird ebenfalls in dieser Gruppe diskutiert 

werden. Eine Präsentation in situ (also am originären Platz) ist jedoch auf Grund der verstreuten 

Lage bei Umsetzung einer Tiefgarage (auch einer Quartierstiefgarage) nicht sinnvoll und 

wirtschaftlich schwer darstellbar.  

 

Mit den erfolgten Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation wird den Belangen des 

Denkmalschutzes auch aus Sicht der Denkmalpflege ausreichend Rechnung getragen. 

 

Stellungnahme zu 4.) + 5.): 

Da durch den Abbruch des Bürgerspitalareals ein städtebaulicher Missstand beseitigt wurde 

entstand in der Altstadt Ambergs eine einmalige, große Baulücke, die in Form und Maßstab nicht 

vergleichbar ist. Durch die Gebäudegröße müssen Akzente gesetzt werden , die kleinteilige 

Fassadengestaltung ist bei der zulässigen und auch städtebaulich durchaus sinnvollen Kubatur 

nicht verhältnismäßig. Auch nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz dürfen ungleiche 

Sachverhalte nicht gleich behandelt werden.  

 

Die Stadt Amberg hat jedoch durchaus die Grundidee der Baugestaltungssatzung zunächst in die 

Wettbewerbsbroschüre zum Wettbewerblichen Dialog wie auch nun als örtliche Bauvorschriften 

aufgenommen. So wurde es wie folgt in Punkt 2.2 „Städtebauliche Überlegungen“, der 

Wettbewerbs Broschüre formuliert:  

 

„Mit der Konzeption der neuen Gebäude soll nun ein architektonisch qualitätsvoller Beitrag für 

das Amberger Stadtensemble erstellt werden.“ „Der Verzahnung der neuen Gebäude, der 

umgebenden Bebauung und der öffentlichen Flächen kommt eine bedeutende Rolle zu, um die 

Integration der baulichen Zufügungen in das Altstadtensemble zu gewährleisten.“  

 

„Auf die Anbindung der Wirtschaftsschule (Haupteingang) an den öffentlichen Raum ist zu 

achten.“  

 

„Die Gebäudekonzeption hat sich in ihrer Maßstäblichkeit und Architektursprache der Amberger 

Altstadt anzupassen. Die Gebäudestellung und -größe in den städtebaulichen Kontext muss in 

der Höhenentwicklung, der Aufnahme von Gebäude- und Raumkanten, der Formensprache, der  

Formensprache, der Dachform und Fassadengliederung sowie der Materialwahl und der 

Farbgebung nachgewiesen werden.“ Es wurde jedoch, um keine zwanghaft historisierenden 

Gebäude zu schaffen, die Baugestaltungssatzung der Stadt Amberg nicht zwingend mit allen 

Paragraphen zu Grunde gelegt. Die Baugestaltungssatzung fand jedoch soweit wie möglich 

Eingang in die B-Planfestsetzungen. Eine nähere Erläuterung erfolgt zusätzlich im Umweltbericht. 
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Die bauliche Gestaltung des Gebäudes samt Tiefgarage richtet sich dementsprechend nach dem 

Kriterienkatalog der Stadt Amberg, welcher in der Sitzung am 18.05.2015 beschlossen wurde.  

 



Seite 117 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren  
AM 134 „Bürgerspitalareal" Vorlage 005/0005/2018, Anlage 7 

Anregungen im Rahmen der Beteiligung der ÖFFENTLICHKEIT Abwägungsvorschläge 

65   

 
 
 
 

Stellungnahme: 

Es besteht ein öffentliches Interesse an der Durchführung der im Bebauungsplan vorgesehenen 

Maßnahmen. Wesentlicher Bestandteil der Planung der Stadt Amberg ist die Unterbringung der 

Ziel- und Quellverkehre in Tiefgaragen, da die unterirdische Verortung der Stellplätze für die 

Wohnqualität des Quartiers und das Ensemble Altstadt verträglicher ist. 

 

Die Tiefgaragenausfahrt erfolgt in der fortgeschriebenen Planung ausschließlich nordöstlich der 

Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden. Die Tiefgarageneinfahrt 

erfolgt über die Bahnhofsstraße. Demnach wird der Verkehr direkt von der Bahnhofstraße aus 

kommend, geradeaus nach unten gelenkt. Die Bahnhofstraße ist ausreichend breit ausgebaut, 

sodass beidseitige Fußgängerbereiche, die Abfahrt und die Fahrgasse kombiniert werden können.  

 

Die Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der Bebauungsplan Amberg 91 

“Sanierungsgebiet K“ sowie der Entwurf des Aufstellungsbeschlusses noch “neben“ dem 

Lichtspielhaus vorsah, wird aufgegeben.  

 

Eine relevante Erhöhung der Feinstaubbelastung durch die Zunahme des Verkehrs wird nicht 

gesehen. 

 

Eine Beeinträchtigung der öffentlichen Parkplätze durch das Vorhaben wird nicht gesehen, da die 

Stellplätze dieser Tiefgarage keine Öffentlichen Stellplätze im herkömmlichen Sinne sind und den 

Bedarf für die Nutzungen des Gebäudes nach dem Stellplatzschlüssel der Stadt Amberg decken. 

Somit werden öffentliche Parkplätze geschont. Zusätzlich dienen sie als Quartiersstellplätze. 

 

Die Verkehrsführung wurde wie oben beschrieben geändert. 
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Stellungnahme zur Baugestaltung: 

Die Baugestaltungssatzung der Stadt Amberg über besondere Anforderungen an die äußere 

Gestaltung baulicher Anlagen zum Schutz des historischen Stadtbildes i.d.F. vom 03.05.2002 wurde 

innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes für den Bebauungsplan für nicht 

anwendbar erklärt. Durch den Abbruch des ehemaligen Bürgerspitals ergibt sich vorliegend eine 

Baulücke, wie sie in dem Ensemble Altstadt seit Erlass der Baugestaltungssatzung einmalig ist und 

damit ein grundlegend abweichender Sachverhalt. Die Regelungen der Baugestaltungssatzung 

können dem in ihrer Gesamtheit nicht gerecht werden.  

 

Sie wird durch örtliche Bauvorschriften im Bebauungsplan ersetzt. Die Grundsätze der 

Baugestaltungssatzung werden aufgegriffen und ein Großteil der einschlägigen Regelungen 

übernommen. Die Abweichungen von der Baugestaltungssatzung beruhen darauf, dass diese in 

ihren Regelungen auf eine gewachsene städtebauliche Struktur aufbaut. 

Im Ergebnis werden die wesentlichen Inhalte der Baugestaltungssatzung aufgegriffen und mit Blick 

auf die einmalige städtebauliche Entwicklungsmöglichkeit auch umgesetzt. Das Ortsbild wird im 

Sinne der Baugestaltungssatzung gestaltet und dadurch nicht zuwiderlaufend geprägt. 
 

Das Thema Denkmalschutz wird ausführlich in Anlage 9 dem Umweltbericht behandelt. 

 

Stellungnahme zur Tiefgaragenzufahrt: 

Der Verkehr wird nun mit einer Breite von etwa 5 Metern 30 Meter weiter in die Bahnhofstraße 

gezogen und verläuft dann unterirdisch. Im Übrigen bleibt die Fußgängerzone in dem Bereich 

erhalten. Das Abfahrtsbauwerk darf eine maximale Breite von 4,30 Meter inklusive Brüstung 

aufweisen. Vor den Anwesen Bahnhofstraße 11, 13 und 15 verbleiben in der Breite mindestens 

4,50 Meter Fußgängerzone, insgesamt verbleiben in der Breite 11,50 Meter bis 11,70 Meter 

Fußgängerzone. Um die Wirkung der Öffnung der Straße zu schmälern, erfolgt daneben eine 

Abdeckung, diese hat in ihrer Höhe hinter der Brüstung zurückzubleiben, um die Sichtachsen in der 

Bahnhofstraße aufrechtzuerhalten. Eine Einhausung des Abfahrtsbauwerks ist nicht zulässig. Die 

Ausführung erfolgt altstadtgerecht. In der Fußgängerzone wird Pflaster als Straßenbelag 

beibehalten. 

 

 

Stellungnahme zur Tiefgaragenausfahrt: 

Die Tiefgaragenausfahrt erfolgt nach aktuellem Planungsstand nun ausschließlich südöstlich der 

Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden.  

 

Die teilüberdeckte Ausfahrt in die Ziegelgasse kann sich aufgrund Ihrer Lage nicht auf das 

Baudenkmal auswirken. Insgesamt ist folglich eine Beeinträchtigung des Wesens, des überlieferten 

Erscheinungsbildes oder der künstlerischen Wirkung des Baudenkmals Spitalkirche nicht 

ersichtlich. 
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Stellungnahme zu I): 

Das Vorhaben beruht auf einem europaweiten Wettbewe , „Verkauf eines städtischen Areals in 

de  Altstadt o  A e g“, ei de  de  Vo ha e t äge  de  )us hlag e halte  hat. De  Stadt at 
der Stadt Amberg hat im Rahmen der Ausschreibung selbst zur Vorgabe gemacht, dass ein Mix aus 

Wohnen, Dienstleistung, nicht störendem Gewerbe und Gastronomie sowie Anwohnerstellplätzen 

angestrebt wird. Diesem Nutzungsmix entspricht das Vorhaben, wobei durch die Ansiedlung eines 

Lebensmittelmarktes auch noch eine bestehende Versorgungslücke geschlossen wird. 

 

Die Ansiedlungen stehen daneben auch im Einklang mit den Ergebnissen der vom Stadtrat 

beschlossenen Einzelhandelsentwicklungskonzeption. Zielsetzungen sind die Sicherung bzw. 

Steige u g de  egio ale  Ve so gu gsfu ktio  des O e ze t u s A e g i klusi e „Rü kholu g“ 
verlorengegangener Marktanteile, die Stabilisierung und Attraktivierung der Amberger Innenstadt 

als oberzentraler Versorgungs-, Dienstleistungs-, Tourismus- sowie Kommunikations- und 

Wohnstand sowie die Sicherung und aktive Förderung der Nahversorgungsstandorte im gesamtem 

Amberger Stadtgebiet. 

Das Grundstück des Vorhabenträgers schließt an die Bahnhofstraße, die Hauptdurchgangsstraße 

der Altstadt, an. Entlang dieser Straße mit Georgenstraße haben sich historisch großmaßstäbliche 

Gebäude entwickelt. Schwarz-Weiß-Pläne zeigen deutlich die Körnung des Gebietes.  

 

Das Grundstück ist umgeben von dicht bebauten Blöcken und Gebäuden mit entsprechender 

Höhe, wie das Anwesen Bahnhofstraße 5, das Baudenkmal Spitalkirche und das Baudenkmal 

Schule, die das geplante Gebäude noch überragen. Eine neue Dominante im Straßenbild 

entwickelt sich hier durch die Kubatur und den Höhenverlauf nicht.  

Die dichte innerstädtische Bebauung und die hohen umgebenden Gebäude sorgen vielmehr auch 

dafür, dass das Gebäude vom Straßenraum in der Bahnhofstraße oder der Ziegelgasse aus kaum 

wahrnehmbar ist. Von der Bahnhofstraße, der Hauptdurchgangsstraße, ist der Blick auf das 

Gebäude von nur wenigen Punkten aus gegeben, wobei sich die Sicht auf wenige Gebäudekanten 

beschränkt. Der Baukörper wurde an dieser Seite auch gestaffelt konzipiert, so wird die Wirkung 

durch die Staffelung in drei Abschnitte wesentlich verbessert und passt sich der Blockbebauung in 

der Umgebung an.  

 

Bebauung für den betreffenden Bereich typisch, kleinmaßstäbliche Bebauung prägt die 

Randbereiche der Altstadt. Letzteres wird auch im Listentext zum Denkmal Altstadt Amberg 

herausgestellt. 
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Im Spitalgraben grenzt auf beiden Seiten massive Bebauung bereits im Bestand an, hier öffnet sich 

die an den Block Kasernstraße/Spitalgraben angelehnte, geschlossene Fassade des Neubaus auf 

der zweiten Etage zum Dachgarten mit Baumstandorten. Besonders hervorzuheben ist hier 

nochmals der Blo k „Spitalgraben 2a, 2, 4 und Kasernstraße 2, 2 / “. Fü  die Beu teilu g des 
„Ei füge s“ ka  es i ht e ts heide d da auf a ko e , dass es si h hie  u d ei de  eite e  
umliegenden dicht bebauten Blöcken im Gegensatz zum Vorhaben um mehrere Anwesen handelt. 

Entscheidend ist das äußere geschlossene Erscheinungsbild. Auch das Vorhaben ist durch 

unterschiedliche Höhen und Gebäudetiefen gegliedert. Im Ergebnis ist die großmaßstäbliche 

Entscheidend ist das äußere geschlossene Erscheinungsbild. Auch das Vorhaben ist durch 

unterschiedliche Höhen und Gebäudetiefen gegliedert. Im Ergebnis ist die großmaßstäbliche 

Bebauung für den betreffenden Bereich typisch, kleinmaßstäbliche Bebauung prägt die 

Randbereiche der Altstadt. Letzteres wird auch im Listentext zum Denkmal Altstadt Amberg 

herausgestellt. 

 

Stellungnahme zu II): 

Die angesprochenen Planungen des Kaufhauses Forum sind nicht Gegenstand des 

Bebauungsplanverfahrens. 

 

 

Stellungnahme zu III): 

Die Stellplätze der Tiefgarage sind keine Öffentlichen Stellplätze im herkömmlichen Sinne, sie 

decken den Bedarf nach dem Stellplatzschlüssel der Stadt Amberg für die Nutzungen des 

Gebäudes und sollen als Quartiersstellplätze dienen. Es handelt sich nicht um eine weitere 

Parkgarage wie die am Bahnhof oder Ziegeltor. Als Ergebnis der aktualisierten Planungen erfolgt 

die Zufahrt für die Tiefgaragen unter dem Bürgerspitalareal und der Tiefgarage Wirtschaftsschule 

über eine gemeinsame Zufahrt in der Bahnhofstraße und einer gemeinsamen Ausfahrt über die 

Ziegelgasse in Richtung Norden. Die Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der 

Be auu gspla  A e g  „Sa ie u gsge iet K“ so ie de  E t u f des Aufstellu gs es hlusses 
o h „ e e “ de  Baude k al o sah, i d aufgege e .  

 

Verkehrsmäßig ist die Zufahrt über die Bahnhofstraße günstiger, da die Bahnhofstraße 

ausreichend breit ausgebaut ist, um die Abfahrt und die Fahrgasse zu kombinieren sowie 

beidseitige Fußgängerbereiche zu gewährleisten. Nach der aktuellen Planung wird der Verkehr von 

der Bahnhofstraße aus kommend nach unten gelenkt. Die Fußgängerzone in dem Bereich bleibt 

weiterhin bestehen; es wird lediglich der für das Abfahrtsbauwerk benötigte Anteil eingezogen.  

Die Zufahrt in der Ziegelgasse würde ein zweimaliges Abbiegen in einer engen Gasse mit 

kreuzendem Fußgängerverkehr erfordern. Es ist folglich davon auszugehen, dass die Tiefgarage 

dadurch auch gut bzw. besser angenommen wird. 
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Stellungnahme zur Fassade des Forums: 

Die angesprochenen Planungen des Kaufhauses Forum sind nicht Gegenstand des 

Bebauungsplanverfahrens. 

 

Stellungnahme zum Denkmalschutz 

Das Denkmalschutzgesetz (DSchG) soll vor nicht gerechtfertigten Eingriffen und Plünderungen von 

Bodendenkmälern schützen. In diesem Fall sind mit Blick auf den Denkmalschutz und die 

Denkmalpflege zu berücksichtigen: das denkmalgeschützte Ensemble Amberg, die baulichen 

Einzeldenkmäler Bahnhofstraße 10 und 12, Bahnhofstraße 7, Spitalgraben 2a sowie Ziegelgasse 7, 

das Bodendenkmal Altstadt und das Bodendenkmal im Bereich Katholische Spitalkirche zum Hl. 

Geist. 

 

Konkret ist nur ein kleiner Teil des Bebauungsplangebietes an der Spitalkirche zur Bahnhofstraße 

hin als Bodendenkmal geführt. Die Untere Denkmalschutzbehörde hat in Einklang mit dem 

Landesamt für Denkmalpflege sowohl für diesen Bereich als auch das übrige Bürgerspitalareal die 

denkmalrechtliche Erlaubnis für die erfolgten Grabungen nach Art. 7 Abs. 1 DSchG erteilt.  

 

Damit ist Zielsetzung des Denkmalschutzes die sachgerechte Bergung der Funde und deren 

fachgerechte Dokumentation. Hierzu werden alle Erdarbeiten archäologisch begleitet und es 

findet eine enge Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege statt. Eine museale 

Aufbereitung der Funde vor Ort wird nicht gefordert und kann auch nicht gefordert werden. Der 

Eingriff in das Bodendenkmal hat auf Basis der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis größtenteils 

bereits stattgefunden. Die Grabungen finden durch einen renommierten Archäologen statt und 

laufen unter Rücksprache mit dem BLfD. 

 

Mit den erfolgten Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation wird den Belangen des 

Denkmalschutzes auch aus Sicht der Denkmalpflege ausreichend Rechnung getragen. Geltendes 

Recht wird angewandt. 
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Stellungnahme zur Gestaltung: 

Die Visualisierung erfolgte skizzenhaft  (5.1) im Rahmen des Dialogverfahrens und wurde seitdem 

nicht weiterentwickelt. 

 

Es wurde hiermit vielmehr versucht, Entwurfsgedanken darzustellen. Das Rendering dient zur 

Veranschaulichung der Kernidee. 

 

Die Baugestaltungssatzung der Stadt Amberg über besondere Anforderungen an die äußere 

Gestaltung baulicher Anlagen zum Schutz des historischen Stadtbildes i.d.F. vom 03.05.2002 

wurde innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes für den Bebauungsplan für nicht 

anwendbar erklärt. Durch den Abbruch des ehemaligen Bürgerspitals ergibt sich vorliegend eine 

Baulücke, wie sie in dem Ensemble Altstadt seit Erlass der Baugestaltungssatzung einmalig ist und 

damit ein grundlegend abweichender Sachverhalt. Die Regelungen der Baugestaltungssatzung 

können dem in ihrer Gesamtheit nicht gerecht werden.  

 

Sie wird durch örtliche Bauvorschriften im Bebauungsplan ersetzt. Die Grundsätze der 

Baugestaltungssatzung werden aufgegriffen und ein Großteil der einschlägigen Regelungen 

übernommen. Die Abweichungen von der Baugestaltungssatzung beruhen darauf, dass diese in 

ihren Regelungen auf eine gewachsene städtebauliche Struktur aufbaut. 

 

Im Ergebnis werden die wesentlichen Inhalte der Baugestaltungssatzung aufgegriffen und mit Blick 

auf die einmalige städtebauliche Entwicklungsmöglichkeit auch umgesetzt. Das Ortsbild wird im 

Sinne der Baugestaltungssatzung gestaltet und dadurch nicht zuwiderlaufend geprägt. 
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Stellungnahme zur Tiefgarage: 

Hinweis auf die Planungsziele gem. Bebauungsplanbegründung Ziff. 6.1.2:  

Ziel des Bebauungsplans ist die Aufwertung der nordöstlichen Altstadt und die Belebung des 

Blockinnenbereichs zwischen Ziegelgasse, Kasernstraße, Spitalgraben und Bahnhofstraße. Diese 

Aufwertung soll durch die Verbesserung des Wohnumfelds der bestehenden Bauten gefördert 

werden. Eine wichtige Grundlage zur Umsetzung dieses Ziels ist die vorgesehene Verlagerung der 

zu Zeiten als Bürgerspital oberirdisch angeordneten Stellplätze, in eine Tiefgarage öffnen die 

Flächen der Nutzung als Fußgängerzone. Um die nördliche Altstadt aufzuwerten soll durch die 

Schaffung der Quartiersstellplätze langfristig die Wohnqualität gesteigert und eine Umnutzung der 

Hinterhöfe von Stellplätzen hinzu Garten und Hofnutzungen ermöglicht werden. 

 

Die Tiefgaragenausfahrt erfolgt ausschließlich südöstlich der Wirtschaftsschule nach links in die 

Ziegelgasse in Richtung Norden. Die Tiefgarageneinfahrt erfolgt über die Bahnhofsstraße. 

Demnach wird der Verkehr direkt von der Bahnhofstraße aus kommend, geradeaus nach unten 

gelenkt. Die Bahnhofstraße ist ausreichend breit ausgebaut, sodass beidseitige 

Fußgängerbereiche, die Abfahrt und die Fahrgasse kombiniert werden können.  

 

Die Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der Bebauungsplan Amberg 91 

“Sanierungsgebiet K“ sowie der Entwurf des Aufstellungsbeschlusses noch “neben“ dem 

Baudenkmal vorsah, wird aufgegeben.  
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Stellungnahme zur Nutzung: 

Im Einzelhandelsentwicklungskonzept ist zu entnehmen, dass unter Berücksichtigung der 

Verortung bestehender Märkte, der Einwohnerverteilung im Stadtgebiet bzw. speziell den 

Einwohnerzahlen in den verschiedenen Amberger Stadtteilen / Planungsbezirken sowie eines 

potenziell verfügbaren Flächenangebotes sog. Versorgungslücken - d.h. Standorte für zusätzliche 

Nahversorgungsstandorte – insbesondere in der (östlichen) Innenstadt festgestellt werden 

können. Diese Standortbereiche sind aus GMA-Sicht dazu geeignet, vorhandene Defizite in der 

wohnortnahen Versorgung zu schließen. 

 

Allgemeine Zielsetzung der Stadtplanung ist die Nachverdichtung; auf die Entstehung von 

Wohnbauland wird im Zuge dessen ebenfalls Wert gelegt. 

 

In Amberg besteht ein qualitativer Bedarf an attraktivem, innerstädtischem Wohnraum. Durch das 

Bauvorhaben wird die Bevölkerung mit Wohnraum versorgt und zugleich wird die Bildung von 

Eigentum ermöglicht. Durch die Schaffung der Wohnungen, wird auch der 

Bevölkerungsentwicklung Rechnung getragen. 

 

Aufgrund des demographischen Wandels wird es künftig immer wichtiger werden, Wohnraum in 

zentraler Lage mit einer entsprechenden, gut fußläufig zu erreichenden Versorgung mit den 

Gütern des kurz-, mittel-, und langfristigen Bedarfs und Dienstleistungen anbieten zu können. 

Auch eine Teilhabe am urbanen und kulturellen Leben wird durch die Schaffung durch Wohnungen 

in zentraler Lage verstärkt ermöglicht.  

 

Planungen außerhalb des Geltungsbereichs sind nicht Gegenstand des Verfahrens. 

 

Die Ideen zur Zukünftigen Mobilität werden an die Fachstellen in der Verwaltung weitergegeben, 

sind jedoch nicht im Geltungsbereich umsetzbar. Die Schaffung von Quartiersstellplätzen und dem 

Nachkommen der erst neu beschiedenen Stellplatzsatzung der Stadt Amberg kommt dem 

derzeitigem Bedarf nach. 
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Stellungnahme zu 1.: 

Nach aktuellem Planungsstand erfolgt die Tiefgaragenausfahrt nun ausschließlich südöstlich der 

Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden. Somit wird auf die anderen 

beiden Varianten (Ausfahrt über den Spitalgraben und die geprüfte jedoch verworfene Ausfahrt 

über die Ziegelgasse mit Ausfahrt nach rechts und links) nicht weiter eingegangen. 

 

 

Stellungnahme zu 2.: 

Ziel des Bebauungsplans ist die Aufwertung der nordöstlichen Altstadt und die Belebung des 

Blockinnenbereichs zwischen Ziegelgasse, Kasernstraße, Spitalgraben und Bahnhofstraße. Diese 

Aufwertung soll durch die Verbesserung des Wohnumfelds der bestehenden Bauten gefördert 

werden. Eine wichtige Grundlage zur Umsetzung dieses Ziels ist die vorgesehene Verlagerung der 

zu Zeiten als Bürgerspital oberirdisch angeordneten Stellplätze in eine Tiefgarage öffnet die 

Flächen der Nutzung als Fußgängerzone. Um die nördliche Altstadt aufzuwerten soll durch die 

Schaffung der Quartiersstellplätze langfristig die Wohnqualität gesteigert und eine Umnutzung 

der Hinterhöfe von Stellplätzen hinzu Garten und Hofnutzungen ermöglicht werden. 

 

Gebäudekubatur 

Das Grundstück des Vorhabenträgers schließt an die Bahnhofstraße, die Hauptdurchgangsstraße 

der Altstadt, an. Entlang dieser Straße mit Georgenstraße haben sich historisch großmaßstäbliche 

Gebäude entwickelt. Schwarz-Weiß-Pläne zeigen deutlich die Körnung des Gebietes.  

 

Das Grundstück ist umgeben von dicht bebauten Blöcken und Gebäuden mit entsprechender 

Höhe, wie das Anwesen Bahnhofstraße 5, das Baudenkmal Spitalkirche und das Baudenkmal 

Schule, die das geplante Gebäude noch überragen. Eine neue Dominante im Straßenbild 

entwickelt sich hier durch die Kubatur und den Höhenverlauf nicht.  

Die dichte innerstädtische Bebauung und die hohen umgebenden Gebäude sorgen vielmehr auch 

dafür, dass das Gebäude vom Straßenraum in der Bahnhofstraße oder der Ziegelgasse aus kaum 

wahrnehmbar ist. Von der Bahnhofstraße, der Hauptdurchgangsstraße, ist der Blick auf das 

Gebäude von nur wenigen Punkten aus gegeben, wobei sich die Sicht auf wenige Gebäudekanten 

beschränkt. Der Baukörper wurde an dieser Seite auch gestaffelt konzipiert, so wird die Wirkung 

durch die Staffelung in drei Abschnitte wesentlich verbessert und passt sich der Blockbebauung in 

der Umgebung an.  

 

Im Spitalgraben grenzt auf beiden Seiten massive Bebauung bereits im Bestand an, hier öffnet 

sich die an den Block Kasernstraße/Spitalgraben angelehnte, geschlossene Fassade des Neubaus 

auf der zweiten Etage zum Dachgarten mit Baumstandorten. Besonders hervorzuheben ist hier 

nochmals der Block „Spitalgraben 2a, 2, 4 und Kasernstraße 2, 2 1/2“. Für die Beurteilung des 

„Einfügens“ kann es nicht entscheidend darauf ankommen, dass es sich hier und bei den weiteren  
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umliegenden dicht bebauten Blöcken im Gegensatz zum Vorhaben um mehrere Anwesen 

handelt. Entscheidend ist das äußere geschlossene Erscheinungsbild. Auch das Vorhaben ist durch 

unterschiedliche Höhen und Gebäudetiefen gegliedert. Im Ergebnis ist die großmaßstäbliche 

Bebauung für den betreffenden Bereich typisch, kleinmaßstäbliche Bebauung prägt die 

Randbereiche der Altstadt. Letzteres wird auch im Listentext zum Denkmal Altstadt Amberg 

herausgestellt. 

 

Zu 3.: 

Die angesprochenen Planungen des Kaufhauses Forum sind nicht Gegenstand des 

Bebauungsplanverfahrens. 

 

Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass die veröffentlichten Visualisierungen skizzenhaft im Rahmen 

des Dialogverfahrens erfolgte und seitdem nicht weiterentwickelt wurde. 

 

Es wurde versucht, den Entwurfsgedanken darzustellen. Das Rendering dient daher zur 
Veranschaulichung der Kernidee. 
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Zu1. Tiefgaragenausfahrt über den Spitalgraben: 

Nach aktuellem Planungsstand erfolgt die Tiefgaragenausfahrt nun ausschließlich südöstlich der 

Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden. Somit wird auf die anderen 

beiden Varianten (Ausfahrt über den Spitalgraben und Ausfahrt über die Ziegelgasse mit Ausfahrt 

nach rechts und links) nicht weiter eingegangen. 

 

Zu 2. Gebäude und zur Tiefgarage auf dem Bürgerspitalgelände: 

Stellungnahme zu 2.: 

Ziel des Bebauungsplans ist die Aufwertung der nordöstlichen Altstadt und die Belebung des 

Blockinnenbereichs zwischen Ziegelgasse, Kasernstraße, Spitalgraben und Bahnhofstraße. Diese 

Aufwertung soll durch die Verbesserung des Wohnumfelds der bestehenden Bauten gefördert 

werden. Die wichtigste Grundlage zur Umsetzung dieses Ziels ist die vorgesehene Verlagerung der 

zu Zeiten als Bürgerspital oberirdisch angeordneten Stellplätze in eine Tiefgarage öffnet die 

Flächen der Nutzung als Fußgängerzone. Um die nördliche Altstadt aufzuwerten soll durch die 

Schaffung der Quartiersstellplätze langfristig die Wohnqualität gesteigert und eine Umnutzung der 

Hinterhöfe von Stellplätzen hinzu Garten und Hofnutzungen ermöglicht werden. 

 

Gebäudekubatur 

Das Grundstück des Vorhabenträgers schließt an die Bahnhofstraße, die Hauptdurchgangsstraße 

der Altstadt, an. Entlang dieser Straße mit Georgenstraße haben sich historisch großmaßstäbliche 

Gebäude entwickelt. Schwarz-Weiß-Pläne zeigen deutlich die Körnung des Gebietes.  

 

Das Grundstück ist umgeben von dicht bebauten Blöcken und Gebäuden mit entsprechender 

Höhe, wie das Anwesen Bahnhofstraße 5, das Baudenkmal Spitalkirche und das Baudenkmal 

Schule, die das geplante Gebäude noch überragen. Eine neue Dominante im Straßenbild entwickelt 

sich hier durch die Kubatur und den Höhenverlauf nicht.  

Die dichte innerstädtische Bebauung und die hohen umgebenden Gebäude sorgen vielmehr auch 

dafür, dass das Gebäude vom Straßenraum in der Bahnhofstraße oder der Ziegelgasse aus kaum 

wahrnehmbar ist. Von der Bahnhofstraße, der Hauptdurchgangsstraße, ist der Blick auf das 

Gebäude von nur wenigen Punkten aus gegeben, wobei sich die Sicht auf wenige Gebäudekanten 

beschränkt. Der Baukörper wurde an dieser Seite auch gestaffelt konzipiert, so wird die Wirkung 

durch die Staffelung in drei Abschnitte wesentlich verbessert und passt sich der Blockbebauung in 

der Umgebung an.  

 

Im Spitalgraben grenzt auf beiden Seiten massive Bebauung bereits im Bestand an, hier öffnet sich 

die an den Block Kasernstraße/Spitalgraben angelehnte, geschlossene Fassade des Neubaus auf 

der zweiten Etage zum Dachgarten mit Baumstandorten. Besonders hervorzuheben ist hier 

nochmals der Block „Spitalgraben 2a, 2, 4 und Kasernstraße 2, 2 1/2“. Für die Beurteilung des 

„Einfügens“ kann es nicht entscheidend darauf ankommen, dass es sich hier und bei den weiteren 
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umliegenden dicht bebauten Blöcken im Gegensatz zum Vorhaben um mehrere Anwesen handelt. 

Entscheidend ist das äußere geschlossene Erscheinungsbild. Auch das Vorhaben ist durch 

unterschiedliche Höhen und Gebäudetiefen gegliedert. Im Ergebnis ist die großmaßstäbliche 

Bebauung für den betreffenden Bereich typisch, kleinmaßstäbliche Bebauung prägt die 

Randbereiche der Altstadt. Letzteres wird auch im Listentext zum Denkmal Altstadt Amberg 

herausgestellt. 

 

 

Zum Ringtheater 

Die Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der Bebauungsplan Amberg 91 

“Sanierungsgebiet K“ sowie der Entwurf des Aufstellungsbeschlusses noch “neben“ dem 

Baudenkmal Lichtspielhaus vorsah, wird aufgegeben. So wird der Bereich verkehrstechnisch stark 

beruhigt und die Nutzung des Eingangs sowie die Erreichbarkeit nicht beeinträchtigt. Die Stadt 

Amberg verpflichtet sich ferner zur Aufwertung und verbesserten fußläufigen Erreichbarkeit des 

Kinos im Rahmen der Straßenertüchtigung Spitalgraben den Bereich vor dem Eingang als 

verkehrsberuhigt und gestaltungsgleich zum Belag auf den Areal auszubauen. Dadurch wird im 

Zuge der Baumaßnahme der Eingangsbereich dauerhaft beruhigt und aufgewertet. Abschließend 

ist anzumerken, dass auch das Landesamt für Denkmalpflege keine Beeinträchtigung des 

Baudenkmals vorträgt. 
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Kenntnisnahme 
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Stellungnahme: 

Ziel des Bebauungsplans ist die Aufwertung der nordöstlichen Altstadt und die Belebung des 

Blockinnenbereichs zwischen Ziegelgasse, Kasernstraße, Spitalgraben und Bahnhofstraße.  

 

Diese Aufwertung soll durch die Verbesserung des Wohnumfelds der bestehenden Bauten 

gefördert werden. Mittels eines ausgewogenen Mix an Handels- und Dienstleistungsflächen, aber 

auch Wohnnutzung und öffentlichen Einrichtungen soll die Attraktivitätssteigerung gelingen. 

 

Die wichtigste Grundlage zur Umsetzung dieses Ziels ist die im Bebauungsplan ‚Sanierungsgebiet 

K‘ vorgesehene Verlagerung der oberirdischen Stellplätze in eine Tiefgarage, damit diese Fläche als 

öffentlicher Stadtraum umgestaltet und damit auch die Wohnqualität der angrenzenden Bauten in 

diesem Bereich attraktiver gestaltet werden kann. 

 

Es werden nunmehr insgesamt 140 -150 Stellplätze für den Stellplatzbedarf der oberirdischen 

Nutzungen sowie für das Quartier, geschaffen. Diese Stellplätze sind keine Öffentlichen Stellplätze 

im herkömmlichen Sinne, sie decken den Bedarf nach dem Stellplatzschlüssel der Stadt Amberg 

für die Nutzungen des Gebäudes und sollen als Quartiersstellplätze dienen. Es handelt sich nicht 

um eine weitere Parkgarage wie die am Bahnhof oder Ziegeltor. 

Außerdem ist die unterirdische Verortung der Stellplätze für die Wohnqualität des Quartiers und 

das Ensemble Altstadt verträglicher. 

 

Des Weiteren konnten durch den bereits erfolgten Abbruch des früheren Altenheims 

städtebauliche Missstände beseitigt werden. Mit der Konzeption der neuen Gebäude soll nun ein 

architektonisch qualitätsvoller Beitrag für das Amberger Altstadtensemble erstellt werden. 

 

Die Tiefgarageneinfahrt in der Bahnhofstraße darf eine maximale Breite von 4,30 Meter inklusive 

Brüstung aufweisen. Der Verkehr 30 Meter weiter in die Bahnhofstraße gezogen und verläuft dann 

unterirdisch. Um die Wirkung der Öffnung der Straße zu schmälern, erfolgt daneben eine 

Abdeckung, diese hat in ihrer Höhe hinter der Brüstung zurückzubleiben, um die Sichtachsen in 

der Bahnhofstraße aufrechtzuerhalten. Eine Einhausung des Abfahrtsbauwerks ist nicht zulässig. 

Die Ausführung erfolgt altstadtgerecht. In der Fußgängerzone wird Pflaster als Straßenbelag 

beibehalten. 

 

Darüber hinaus bleibt die Fußgängerzone in dem Bereich erhalten. Vor den Anwesen 

Bahnhofstraße 11, 13 und 15 verbleiben in der Breite mindestens 4,50 Meter Fußgängerzone; 

insgesamt verbleiben in der Breite 11,50 Meter bis 11,70 Meter Fußgängerzone.  
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Stellungnahme zu 1.: 

Die Erhaltung des Bodendenkmals D-3-6537-0009 mit dem Titel „Archäologische Befunde des 

Mittelalters und der frühen Neuzeit in der historischen Altstadt von Amberg“ hätte lediglich bei 

einer Nutzung des Geländes genau in den Umrissen des bisherigen Bürgerspitals oder 

Nichtbebauung des Areals gewährleistet werden können. In der Vergangenheit wurde jedoch 

beim Bau keine Rücksicht auf den Denkmalschutz genommen und ohne Dokumentation und 

Sicherung unwiderruflich Stadtgeschichte zerstört. 

 

Da dem durch die Stadt Amberg gestellten Antrag nach Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 15 

Bayer. Denkmalschutzgesetz (DSchG) in Einbezug des Bayerischen Landesamtes für 

Denkmalpflege (BLfD) durch die untere Denkmalschutzbehörde stattgegeben wurde, liegt die 

Erlaubnis im Rahmen des Bauvorhabens nötigen archäologischen Grabungen durchzuführen somit 

vor und ist rechtens.  

 

Diese Grabungen finden in enger Abstimmung mit dem BLfD durch einen renommierten 

Archäologen statt. Die Dokumentation der verbliebenen Funde ist wichtiger Bestandteil der 

Grabung. Zur Erlebbarmachung der Funde wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren 

erstes Projekt ein Kurzfilm über die Ausgrabung ist. Dieser wird derzeit begleitend zu den 

Grabungen erstellt. Der Verbleib der „Steinfunde“ wird ebenfalls in dieser Gruppe diskutiert 

werden. Eine Präsentation in situ (also am originären Platz) ist jedoch auf Grund der verstreuten 

Lage bei Umsetzung einer Tiefgarage (auch einer Quartierstiefgarage) nicht sinnvoll und 

wirtschaftlich schwer darstellbar. Letztendlich wäre ein Erhalt nur unter Aufgabe der aus dem 

Wettbewerb vorgesehenen Nutzung möglich.  

 

Die Skelette können auch bei Wunsch nicht vor Ort ausgestellt werden, diese würden sich ohne 

die schützende Erdschicht zersetzen. Sie werden dem anthropologischen Institut in München für 

weitere Untersuchungen überstellt. Die beweglichen Funde (Scherben etc. ) werden dem 

Stadtmuseum übergeben, daraus können zu verschiedenen Themen Ausstellungen 

zusammengestellt werden, die das Leben am Bürgerspitalareal erlebbar machen. 

 

 

Stellungnahme zu 2.: 

Man mag unter dem Begriff langläufig die Zerstörung, Beschädigung, Beschmutzung oder 

Profanierung von Grabstätten verstehen. Wichtig in diesem Falle ist jedoch, dass die offizielle 

Nutzung als Friedhof aufgegeben wurde. Ebenso wurde die Kirche profaniert. Hinzu kommt, dass 

juristisch nach §168 StGB die „Störung der Totenruhe“ hier nicht greift. Im Grundsatz geht es um 

Pietät den Hinterbliebenen gegenüber, diese kann hier juristisch nicht als berührt gesehen 

werden. Bei §168StGB handelt es sich nicht um eine archäologische Schutzvorschrift. 
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Stellungnahme zu 3.: 

Die „Allgemeinen Anforderungen“ nach § 2 der Baugestaltungssatzung werden bei der Bebauung 

zu Grunde gelegt. Das heißt, die baulichen Anlagen dürfen nach Form, Maßstab, Gliederung, 

Material und Farbe den historischen Charakter, die künstlerische Eigenart und die städtebauliche 

Bedeutung der ihre Umgebung prägenden Bebauung, des Straßen- oder Platzbildes und des 

Altstadtgefüges nicht beeinträchtigen. 

 

Das Ortsbild wird im Sinne der Baugestaltungssatzung gestaltet und dadurch nicht zuwiderlaufend 

geprägt. 

Der Entwurfsgedanke besteht darin, den Neubau in die historische Bebauung Ambergs zu 

integrieren und ein harmonisches Gesamtgefüge zu erzeugen. Ziel ist es, kein historisches Bild zu 

imitieren, sondern einen adäquaten Brückenschlag zwischen Alt und Neu zu schaffen.  

 

Die neuen Baukörper folgen einer ruhigen, modernen Sprache und unterstreichen dadurch die 

Ästhetik des Historischen. Durch unterschiedlich tiefe Versprünge der Baukörper werden die 

Baumassen gegliedert und nehmen dadurch die kleinteilige Gebäudestruktur der Umgebung auf. 

Die vorhandenen Baufluchten der Nachbargebäude werden aufgenommen und weitergeführt. Das 

in Amberg typische Motiv des Satteldaches wird aufgegriffen und durch unterschiedliche 

Neigungswinkel neu interpretiert.  

 

Auch in ihrer Höhenentwicklung orientieren sich die Gebäude an der Umgebung. Das 

Spitalgrabenareal vermittelt zwischen den umgebenden Gebäuden und schafft durch die 

baukörperliche Gliederung, Rhythmisierung der Fassaden, sowie die Dachstruktur einen Konsens 

zwischen Bestand und Neubau. 

 

Durch die Positionierung des neuen Gebäudes entstehen Wege und Plätze, die räumliche 

Übergänge und Orte der Begegnung schaffen und dadurch eine angemessene Antwort auf die 
städtebauliche Struktur Ambergs geben. 
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Stellungnahme zu 1. Situation des Grundwassers: 

Die Situation des Grundwassers hat sich gegenüber dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan nur 

geringfügig verändert. Der Eingriff in den Grundwasserkörper ist unter Einhaltung der technischen 

Regeln und wasserrechtlicher Genehmigung zulässig 

 

Stellungnahme zu 2. a) Belastung durch Verkehrslärm: 

Für die Beurteilung der Verkehrszunahme außerhalb des Bebauungsplangebietes wird die 

Immissionsbelastung für den Nullfall und den Planfall (mit Vorhaben) untersucht und 

gegenübergestellt. 

 

Wie die Zahlen der Verkehrsuntersuchung des Büros Obermeyer vom 23.11.2017 zeigen, erhöht 

sich der Verkehr auf der genannten Bahnhofstraße von 7455 Kfz / 24 h auf 8930 bzw. 8970 

Kfz / 24 h. 

 

In der aktuellen schalltechnischen Untersuchung vom November 2017 wurde die Beurteilung der 

Verkehrszunahme an der vorhandenen Bebauung (158 Gebäude) entlang der in der 

Verkehrsuntersuchung (Stand Nov 2017) berücksichtigten Straßen durchgeführt. 

 

Die Zunahme liegt in allen Fällen unter 1 dB(A) und wird bei der hohen Grundlast für die 

Anwohner nicht spürbar sein. (1 dB Unterschied liegt im direkten Vergleich zweier Schallquellen 

an der Wahrnehmbarkeitsschwelle für geübte Hörer). 

 

b) Belastung durch Schadstoffe 

In Bezug auf Luftschadstoffe gibt es keinen Anlass, im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans 

Aufstellungsverfahrens Maßnahmen zu ergreifen. 

 

Mit Blick auf die Betroffenheit der genannten Belange ist die Bauleitplanung ausgewogen. 
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Stellungnahme zu 3.: 

 

Es sind im Gebiet keine bekannten Altlastenverdachtsflächen vorhanden, durch die 

jahrhundertelange Nutzung können jedoch Altlasten nie gänzlich ausgeschlossen werden. 

 

In den Abbruchbereichen und in den Grabungsbereichen konnten bislang keine 
Bodenveränderungen aufgefunden werden. 
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Stellungnahme zur Nicht-Anwendung der Baugestaltungssatzung: 

Im Gegensatz zum fachlichen und städtebaulichen Denkmalschutz ist eine Betroffenheit der 

erhaltenswerten Belange der Gestaltung des Ortsbildes nicht gegeben, obwohl die Anwendbarkeit 

der Baugestaltungssatzung grundsätzlich ausgeschlossen ist. Sie wird durch örtliche 

Bauvorschriften im Bebauungsplan ersetzt. Die Grundsätze der Baugestaltungssatzung werden 

aufgegriffen und ein Großteil der einschlägigen Regelungen übernommen. Die Abweichungen von 

der Baugestaltungssatzung beruhen darauf, dass diese in ihren Regelungen auf eine gewachsene 

städtebauliche Struktur aufbaut. 

 

Durch den Abbruch des ehemaligen Bürgerspitals ergibt sich vorliegend jedoch eine Baulücke, wie 

sie in dem Ensemble Altstadt seit Erlass der Baugestaltungssatzung einmalig ist und damit ein 

grundlegend abweichender Sachverhalt. Die Regelungen der Baugestaltungssatzung können dem 

in ihrer Gesamtheit nicht gerecht werden.  

 

Die „Allgemeinen Anforderungen“ nach § 2 der Baugestaltungssatzung werden jedoch zu Grunde 

gelegt, das heißt, die baulichen Anlagen dürfen nach Form, Maßstab, Gliederung, Material und 

Farbe den historischen Charakter, die künstlerische Eigenart und die städtebauliche Bedeutung 

der ihre Umgebung prägenden Bebauung, des Straßen- oder Platzbildes und des Altstadtgefüges 

nicht beeinträchtigen.  

 

Im Ergebnis werden die wesentlichen Inhalte der Baugestaltungssatzung aufgegriffen und mit 

Blick auf die einmalige städtebauliche Entwicklungsmöglichkeit auch umgesetzt. Das Ortsbild wird 

im Sinne der Baugestaltungssatzung gestaltet und dadurch nicht zuwiderlaufend geprägt. 
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Stellungnahme zur Missachtung der Bayerischen Verfassung und des Denkmalschutzgesetzes: 

Das Bodendenkmal D-3-6537-0009 mit dem Titel „Archäologische Befunde des Mittelalters und 

der frühen Neuzeit in der historischen Altstadt von Amberg“ erstreckt sich über die gesamte 

Altstadt. 

 

Das Bodendenkmal hätte lediglich bei einer Nutzung des Geländes genau in den Umrissen des 

bisherigen Bürgerspitals oder Nichtbebauung des Areals erhalten bleiben können (Beim Bau 

dessen wurde damals jedoch keine Rücksicht auf den Denkmalschutz genommen und ohne 

Dokumentation und Sicherung unwiderruflich Stadtgeschichte zerstört).  

 

Dem durch die Stadt Amberg gestellten Antrag nach Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 15 Bayer. 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) wurde in Einbezug des Bayerischen Landesamtes für 

Denkmalpflege (BLfD) durch die untere Denkmalschutzbehörde stattgegeben. Eine Versagung der 

Erlaubnis zum Schutz der Bodendenkmäler wurde nicht als erforderlich angesehen; ein 

ungestörter Verbleib im Boden ist seitens der Fachbehörden nicht gefordert worden.  

 

Die Erlaubnis die im Rahmen des Bauvorhabens nötigen archäologischen Grabungen 

durchzuführen liegt somit vor und finden in enger Abstimmung mit dem BLfD, durch einen 

renommierten Archäologen, statt. 

 

Die Dokumentation der Funde ist wichtiger Bestandteil der Grabung. Zur Erlebbarmachung der 

Funde wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren erstes Projekt ein Kurzfilm über die 

Ausgrabung ist. Dieser wird derzeit begleitend zu den Grabungen erstellt.  

 

Der Verbleib der „Steinfunde“ wird ebenfalls in dieser Gruppe diskutiert werden. Eine 

Präsentation in situ (also am originären Platz) ist jedoch nicht sinnvoll und wirtschaftlich schwer 

darstellbar. 

 

Im Übrigen gilt festzuhalten, dass ohne die zukünftige Bebauung dieser Dimension wäre es zu 

keiner Grabung gekommen, da Grabungen zum Forschungszwecke nach dem DSchG nicht 

zulässig sind bzw. nur unter besonderen Voraussetzungen erlaubt werden können. Die 

erstaunlichen Ergebnisse, die auch für das BLfD überraschend waren, wären nicht zu Tage 

gekommen und nun weder für die Bürger der Stadt Amberg dokumentiert noch aufbereitet 

worden. 

 

 

Der historische Straßenzug wird durch das Abfahrtsbauwerk nur geringfügig beeinträchtigt. Die 

Ausführung erfolgt altstadtgerecht. Weitere Ausführungen dazu erfolgen in Punkt 2.3. 

 

 

Die angesprochenen Planungen des Kaufhauses Forum sind nicht Gegenstand des 

Bebauungsplanverfahrens. 
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Im Rahmen der erneuten Offenlegung kann der Bürger zu allen Belangen Anregungen vorbringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß der Zielvorstellung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes soll die östliche 

Innenstadt auch in Hinsicht auf die Verbesserung und Stärkung der Wohnqualität mit einem 

Nahversorger aufgewertet werden. Zur weiteren Attraktivitätssteigerung der Altstadt wird 

ein ausgewogener Mix an Handels- und Dienstleistungsflächen, aber auch an Wohnnutzung 

angestrebt. Da in der vorliegenden Planung kerngebietstypische Nutzungen realisiert werden 

sollen, ist es nur konsequent, auch den Flächennutzungsplan dahingehend anzupassen. 
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Altstadtgerechte Bebauung 

Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass die veröffentlichten Visualisierungen skizzenhaft  im Rahmen 

des Dialogverfahrens erfolgte. Es wurde versucht, Entwurfsgedanken darzustellen. Das Rendering 

dient zur Veranschaulichung der Kernidee. 

 

Freiflächen und Begrünung 

Das Plangebiet in der Altstadt von Amberg grenzt umliegend an geschlossene Bebauung und 

Straßenverkehrsflächen an und liegt überwiegend im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen 

Bebauungsplans „Sanierungsgebiet K“. 

 

In der vorangehenden Nutzung als Altersheim bot das Areal keinen für die Öffentlichkeit 

attraktiven Erholungsraum. Der rückwärtige Bereich war geprägt durch Parken und Anlieferung 

und größtenteils versiegelt. Im Bereich des Spitalgrabens war eine wenig attraktiv gestaltete 

Freifläche. Die vorhandenen Grünstrukturen wurden mit dem Abbruch des Gebäudekomplexes 

nach der Baumschutzverordnung der Stadt Amberg beurteilt. Hierbei wurden sechs Bäume auf 

dem Areal als Ersatzpflichtig bescheidet. 

 

 
 

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan sieht als Art der baulichen Nutzung ein Mischgebiet gem. § 

6 BauNVO vor. Die nicht für die Bebauung vorgesehenen Flächen des nun überplanten Bereichs 

sind zu 100 % als öffentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzt; Grünflächen wurden keine 

festgesetzt.  

 

Südlich der Wirtschaftsschule sind im Bebauungsplan AM 91 6 anzupflanzende Bäume durch 

Planzeichen dargestellt.  

 

Die nach Bescheid vom 12.11.2013 als Ersatzmaßnahme gemäß Baumschutzverordnung auf dem 

Areal zu pflanzenden 6 Laubbäume sind wie folgt umzusetzen: 

· Die vier eingezeichneten Baumstandorte sind als Hochbeet mit Sitzauflagen zu gestalten, 

um ein verbindendes Element zwischen dem öffentlichen Raum und dem privaten 

Dachgarten zu schaffen. Die Standorte der beiden Hochbeete auf öffentlich gewidmeter 

Fläche innerhalb des VEP-Geltungsbereichs sind mit kleinen Abweichungen gem. 

Planeinschrieb verbindlich festgesetzt. Die Standorte der Hochbeete im Innenhof 

des1.OGs sind flexibel handhabbar.  

Es werden auf Grund der Wuchsform und der Verbindung zur Fußgängerzone 
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Es werden auf Grund der Wuchsform und der Verbindung zur Fußgängerzone 

Kandelaber-Platanen mit 40-50 cm Stammumfang für Standorte außerhalb von 

Tiefgaragen festgesetzt. Im öffentlichen Raum wird die Pflanzgrubenbauweise 2 gemäß 

FLL Richtlinie „Empfehlungen für Baumpflanzungen“ festgesetzt. Für die Baumstandorte 

im Innenhof des 1.OGs ist die Baumart „Tilia cordata“ in der gleichen Wuchsform mit 

einem Stammumfang von 30-35 cm zu verwenden. Die Abdeckung der EG-Decke ist 

entsprechend abzudichten. Es ist ein Aufbau mit mind. 80 cm -durchwurzelbarem 

Baumsubstrat gemäß Bauweise 1 der o.g. Richtlinie zu verwenden.  

· Zwei Bäume  werden in Form einer Fassadenbegrünung ausgeglichen. Die Fassaden sind 

mit 10 mind. 0,5 Meter breiten und 4 Meter hohen Rankhilfen auszustatten, die 

Verteilung innerhalb der im Planeinschrieb festgelegten Bereiche bleibt offen. Die 

Begrünung erfolgt pro 0,5 Meter mit jeweils 2 rankenden oder klimmenden 

wintergrünen Pflanzen. Dies entspricht mindestens 20 m² Fassadenbegrünung. Der 

Wurzelraum liegt im Bereich der öffentlichen Straße und wird durch das Sachgebiet 

Grünplanung und Landespflege in Rücksprache mit dem Tiefbauamt festgelegt. 

 

 

Lieferverkehr: 

Die Anlieferung (Ein- und Ausfahrt) erfolgt über die Bahnhofstraße auf das Bürgerspitalareal und 

befindet sich direkt im Erdgeschoss des Gebäudes. Diese ist durch ein Tor nach Außen hin nicht 

sichtbar und wird lediglich zur Ein- und Ausfahrt des LKW´s geöffnet. Der Entladevorgang findet 

dann hinter geschlossenem Tor statt. Die Anlieferzeiten sind aufgrund der Altstadtverordnung nur 

in den Zeiten zwischen 06:00 Uhr und 10:30 Uhr sowie 18:00 Uhr und 22:00 Uhr zulässig. Aus der 

Erfahrung, welche sich auch aus anderen Objekten dieser Größenordnung ableiten lässt, zeigen 

Erfahrungswerte, dass es zu keinen längeren Wartezeiten bei Anliefervorgängen kommt. 

 

 

Zur Gebäudekubatur: 

Da durch den Abbruch des Bürgerspitalareals ein städtebaulicher Missstand beseitigt wurde 

entstand in der Altstadt Ambergs eine einmalige, große Baulücke, die in Form und Maßstab nicht 

vergleichbar ist. Durch die Gebäudegröße müssen Akzente gesetzt werden, die kleinteilige 

Fassadengestaltung ist bei der zulässigen und auch städtebaulich durchaus sinnvollen Kubatur 

nicht verhältnismäßig. Auch nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz dürfen ungleiche Sachverhalte 

nicht gleich behandelt werden.  

 

Das Grundstück des Vorhabenträgers schließt an die Bahnhofstraße, die Hauptdurchgangsstraße 

der Altstadt, an. Entlang dieser Straße mit Georgenstraße haben sich historisch großmaßstäbliche 

Gebäude entwickelt. Schwarz-Weiß-Pläne zeigen deutlich die Körnung des Gebietes.  

 

Das Grundstück ist umgeben von dicht bebauten Blöcken und Gebäuden mit entsprechender 

Höhe, wie das Anwesen Bahnhofstraße 5, das Baudenkmal Spitalkirche und das Baudenkmal 

Schule, die das geplante Gebäude noch überragen. Eine neue Dominante im Straßenbild 

entwickelt sich hier durch die Kubatur und den Höhenverlauf nicht.  
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Die dichte innerstädtische Bebauung und die hohen umgebenden Gebäude sorgen vielmehr auch 

dafür, dass das Gebäude vom Straßenraum in der Bahnhofstraße oder der Ziegelgasse aus kaum 

wahrnehmbar ist. Von der Bahnhofstraße, der Hauptdurchgangsstraße, ist der Blick auf das 

Gebäude von nur wenigen Punkten aus gegeben, wobei sich die Sicht auf wenige Gebäudekanten 

beschränkt. Der Baukörper wurde an dieser Seite auch gestaffelt konzipiert, so wird die Wirkung 

durch die Staffelung in drei Abschnitte wesentlich verbessert und passt sich der Blockbebauung in 

der Umgebung an.  

 

Im Spitalgraben grenzt auf beiden Seiten massive Bebauung bereits im Bestand an, hier öffnet sich 

die an den Block Kasernstraße/Spitalgraben angelehnte, geschlossene Fassade des Neubaus auf 

der zweiten Etage zum Dachgarten mit Baumstandorten. Besonders hervorzuheben ist hier 

nochmals der Block „Spitalgraben 2a, 2, 4 und Kasernstraße 2, 2 1/2“. Für die Beurteilung des 

„Einfügens“ kann es nicht entscheidend darauf ankommen, dass es sich hier und bei den weiteren 

umliegenden dicht bebauten Blöcken im Gegensatz zum Vorhaben um mehrere Anwesen handelt. 

 

Entscheidend ist das äußere geschlossene Erscheinungsbild. Auch das Vorhaben ist durch 

unterschiedliche Höhen und Gebäudetiefen gegliedert. Im Ergebnis ist die großmaßstäbliche 

Bebauung für den betreffenden Bereich typisch, kleinmaßstäbliche Bebauung prägt die 

Randbereiche der Altstadt. Letzteres wird auch im Listentext zum Denkmal Altstadt Amberg 

herausgestellt. 

 

 

Stellungnahme zum Bezug zur Spitalkirche: 

Die Spitalkirche selbst liegt außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, das hieran 

angebaute, im Bebauungsplangebiet gelegene Anwesen Bahnhofstraße 5 wird lediglich in seinem 

Bestand durch Baulinien festgesetzt. Die Katholische Spitalkirche zum Hl. Geist ist im Jahr 2016 

profaniert worden.  

Derzeit erfolgt vereinzelt eine Nutzung als Ausstellungsort, das weitere Nutzungskonzept wird 

noch durch die Stadt Amberg erarbeitet. Die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung als 

Mischgebiet für das Anwesen Bahnhofstraße 5 und die mischgebietsverträglichen, festgesetzten 

Nutzungen des Vorhabens sind als denkmalverträglich anzusehen, zumal eine Nutzung als 

Vergnügungsstätte nach Bebauungsplan unzulässig ist.  

Der bauliche Zustand der Spitalkirche macht eine Sanierung dringend notwendig und erfolgt als 

Ausfluss des durchgeführten Wettbewerbs zum Areal Bürgerspital verpflichtend durch die Stadt. 

Ohne Sanierung würde der Standort geschwächt, da die Kirche das Gebäude von der 

Bahnhofstraße als Hauptlauflage größtenteils abschirmt und damit den Auftakt bildet. Der Blick 

auf die Vorderseite der Kirche bleibt durch das Vorhaben also frei und ungestört, die 

Sichtbeziehungen werden nicht eingeschränkt. Die Firsthöhe des Baudenkmals überragt mit 17,20 

Meter die Firsthöhe des geplanten Gebäudes an seiner höchsten Stelle um ca. 2,20 Meter. Das 

Anwesen Bahnhofstraße 5, das an die Kirche angebaut ist, hat eine Firsthöhe von 21,60 Meter. 

Zwischen dem rückwärtigen Bereich der Kirche verbleibt an der engsten Stelle ein Abstand von 

etwa 12 Meter. Im Schwarz-Weiß-Plan wird daneben die Bebauungsdichte des Umfelds deutlich. 

Die Kirche ist von dicht bebauten Blöcken umgeben und über das Gebäude Bahnhofstraße 5 auch 

unmittelbar in die umgebende Bebauung eingebunden. Die Fläche um das geplante Gebäude wird 
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unmittelbar in die umgebende Bebauung eingebunden. Die Fläche um das geplante Gebäude wird 

als öffentliche Fläche gewidmet und entsprechend gestaltet. Die Standards werden durch die 

Stadt Amberg formuliert und im Durchführungsvertrag festgeschrieben, ebenso wird für den Platz 

an der Spitalkirche ein Wettbewerb zum Thema Luftkunst und Wasser durchgeführt werden.  

De  e htsk äftige Be auu gspla  A e g  “Sa ie u gsge iet K“, de  si h i  
Aufhebungsverfahren befindet, sah an der engsten Stelle zur Spitalkirche einen etwas größeren 

Abstand von etwa 30 Meter vor, jedoch war anschließend an die Baugrenze bzw. zur Spitalkirche 

hin an die Baulinie noch eine private Nutzungszone vorgesehen, so dass die öffentliche Fläche 

nahezu gleichbleibend ist.  

Als das Bürgerspital noch in Betrieb war, wurde der rückwärtige Bereich der Kirche als 

Anlieferzone für das Altenheim genutzt, ein Aufenthaltsbereich an dieser Stelle existierte nicht.  

Das ehemalige Bürgerspital rückte näher an die Spitalkirche heran. Insoweit erfährt das 

Baudenkmal mit der Überplanung eine Verbesserung in dem es in die Mitte einer Platzgestaltung 

z is he  de  Baude k al „Mü ze“ u d de  Neu au ge ü kt i d. Du h die öffe tli he 
Widmung, die wertige Gestaltung als Fußgängerzone und die sich anschließende Nutzung werden 

die Besucher der Altstadt von der Bahnhofstraße nach innen gelenkt. Es wird hier ein geordneter, 

gestalteter Platz geschaffen, wodurch die Spitalkirche nicht mehr nur von der Bahnhofstraße aus 

wahrgenommen, sondern insgesamt erlebbar wird.  

Die festgesetzte öffentliche Fläche gibt der Spitalkirche ausreichend Raum. Diese ist von 

vo he ei  i ht als Solitä au it g oßzügige  F eiflä he  so de  als „A au“ ko zipie t. Vo  
der Bahnhofstraße aus ist die Sichtbarkeit des Baudenkmals daneben ohne Einschränkung 

gegeben und wird nicht durch das geplante Gebäude dominiert, da die Höhenabwicklung 

angepasst ist. 

 

 

Stellungnahme zur Tiefgarage: 

An der Durchführung der im Bebauungsplan vorgesehenen Maßnahmen besteht ein öffentliches 

Interesse. Wesentlicher Bestandteil der Planung der Stadt Amberg für den hier in Rede stehenden 

Bereich ist die Unterbringung der Ziel- und Quellverkehre in Tiefgaragen, da die unterirdische 

Verortung der Stellplätze für die Wohnqualität des Quartiers und das Ensemble Altstadt 

verträglicher ist. 

Die Stellplätze dieser Tiefgarage sind keine Öffentlichen Stellplätze im herkömmlichen Sinne, sie 

decken den Bedarf nach dem Stellplatzschlüssel der Stadt Amberg für die Nutzungen des 

Gebäudes und sollen als Quartiersstellplätze dienen, an denen durchaus ein Bedarf besteht. Es 

handelt sich nicht um eine weitere Parkgarage wie die am Bahnhof oder Ziegeltor. 

Die Tiefgaragenausfahrt erfolgt nach aktuellem Planungsstand ausschließlich südöstlich der 

Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden. Die Tiefgarageneinfahrt erfolgt 

über die Bahnhofsstraße. Verkehrsmäßig ist die Zufahrt über die Bahnhofstraße günstiger, da die 

Bahnhofstraße ausreichend breit ausgebaut ist, um die Abfahrt und die Fahrgasse zu kombinieren 

sowie beidseitige Fußgängerbereiche zu gewährleisten. Demnach wird der Verkehr direkt von der 

Bahnhofstraße aus kommend, geradeaus nach unten gelenkt. Die Bahnhofstraße ist ausreichend 

breit ausgebaut, sodass beidseitige Fußgängerbereiche, die Abfahrt und die Fahrgasse kombiniert 
werden können.  
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Die Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der Bebauungsplan Amberg 91 

„Sanierungsgebiet K“ sowie der Entwurf des Aufstellungsbeschlusses noch „neben“ dem 

Baudenkmal vorsah, wird aufgegeben. Die Bahnhofstraße ist ausreichend breit ausgebaut, sodass 

beidseitige Fußgängerbereiche, die Abfahrt und die Fahrgasse kombiniert werden können.  

 

Das Abfahrtsbauwerk darf eine maximale Breite von 4,30 Meter inklusive Brüstung aufweisen. Vor 

den Anwesen Bahnhofstraße 11, 13 und 15 verbleiben in der Breite mindestens 4,50 Meter den 

Anwesen Bahnhofstraße 11, 13 und 15 verbleiben in der Breite mindestens 4,50 Meter 

Fußgängerzone, insgesamt verbleiben in der Breite 11,50 Meter bis 11,70 Meter Fußgängerzone.  

 

Um die Wirkung der Öffnung der Straße zu schmälern, erfolgt daneben eine Abdeckung, die in 

ihrer Höhe hinter der Brüstung zurückzubleiben hat, um die Sichtachsen in der Bahnhofstraße 

aufrechtzuerhalten. – Eine Einhausung des Abfahrtsbauwerks ist nicht zulässig.  

 

Die Ausführung erfolgt altstadtgerecht und in der Fußgängerzone wird Pflaster als Straßenbelag 

beibehalten werden. 

 

 

Stellungnahme zum Verkehrsaufkommen: 

Nach aktuellem Planungsstand wird nun ausschließlich die Tiefgaragenausfahrt südöstlich der 

Wirtschaftsschule nach links in die Ziegelgasse in Richtung Norden erfolgen. Somit wird auf die 

anderen beiden Varianten (Ausfahrt über den Spitalgraben und Ausfahrt über die Ziegelgasse mit 

Ausfahrt nach rechts und links) nicht weiter eingegangen. 

 

Die Verteilung der Neuverkehre (Relation auch Herrnstraße ↔ Ziegeltor) auf das umliegende 

Straßennetz wird auf Grundlage 

 

· der Relationen des Bestandsverkehrs  

 

und 

 

· in Anlehnung an die Verteilung der Neuverkehre aus der Verkehrsuntersuchung Stadt 

Amberg, Sanierung der Altstadt, Künftige Nutzung des Bürgerspitalgeländes, Verkehrliche 

Auswirkungen, Stand: 19. März 2013 von Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak vorgenommen. 

 

Dies spiegelt die richtungsbezogen Verkehrsverteilung und die Streckenbevorzugung wieder. 
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Kasernstraße und Herrnstraße 

In der favorisierten Ausfahrtsvariante findet ein sehr geringer Verkehrsmengen-zuwachs von 190 

Fahrten/24h in der Kasernstraße und 170 Fahrten/24h in der Herrnstraße von der Analyse (Stand: 

2012) im Vergleich zum Prognoseplanfall 2030 statt. 90 Fahrten/24h werden durch die Vorhaben 

„Bürgerspitalareal“ und Tiefgarage der Wirtschaftsschule“ generiert. Bei dieser geringen Zunahme 

werden keine spürbaren Auswirkungen erwartet. Die Verkehrsmengen sind vergleichbar mit einer 

Wohnstraße (> 400 Kfz/h). 

 

Ziegelgasse 

Die prognostizierte Verkehrsbelastung der Ziegelgasse von etwa 4.500 Kfz/24h sind vergleichbar 

mit einer Quartiersstraße, welche gemäß der RAST 06 als Hauptverkehrsstraße mit maßgebender 

Erschließungsfunktion eine Verkehrs-belastung von 400-1.000 Kfz/h abwickeln kann. Dies 

entspricht einer täglichen Belastung von ca. 4.000 bis 10.000 Kfz/24h. 

 

Prognosehorizont 2030 

Grundsätzlich werden in Verkehrsgutachten für Bebauungsplanverfahren und sonstige 

Infrastrukturmaßnahmen aktuell mindestens der Prognosehorizont 2030 angesetzt. Dies ist 

unabhängig vom Fertigstellungszeitpunkt des jeweiligen Bauvorhabens. 

 

Die Verkehrszunahme wurde in Abstimmung mit Herrn Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak und der Stadt 

Amberg bei gleichbleibendem Straßenausbau mit 3% bis zum Prognosejahr 2030 im 

Innenstadtbereich innerhalb des Kaiser-Ludwig-Rings und entlang des Kaiser-Ludwig-Rings 

festgelegt. Damit wird die allgemeine Verkehrszunahme beim Kfz-Verkehr bis zum Prognosejahr 

2030 abgebildet. 

 

Nachvollziehbarkeit der Werte: 

Es wurde eine genaue Plausibilitätsprüfung in diesem Bereich durchgeführt mit dem Ergebnis, dass 

die im verkehrsgutachten dargestellten Querschnittsbelastungen durch die einzelnen 

Verkehrsbeziehungen bzw. Verkehrsstrombelastungen an den Knotenpunkten möglich sind. 

 

Nachfolgend sind die Verkehrsbelastungen detailliert von jedem Teilabschnitt der Straßenzüge im 

angesprochenen Bereich für den Prognose Nullfall 2030, der Neuverkehr für die betrachteten 

Bauvorhaben sowie die Verkehrsbelastungen des Prognose Planfalls 2030 zum besseren 

Verständnis dargestellt: 
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Abbildung 1: Verkehrsbelastungen Prognose Nullfall 2030, Neuverkehr für die betrachteten 

Bauvorhaben sowie Verkehrsbelastungen Prognose Planfall 2030 [Kfz/24h - gerundet auf 5] 

 

Grundsätzlich werden In der Verkehrsplanung bei Betrachtung des makroskopischen MIV-

Verkehrsmodells 24h-Werte als Gesamtquerschnittsbelastung als 24-Stundenwerte 

angegeben. Für die Durchführung von Leistungsfähigkeitsberechnungen werden die 

Verkehrsbelastungen der maßgebenden Spitzenstunden in Kfz/h zugrunde gelegt. 

 

Für die Erstellung des Schallgutachtens werden zusätzlich die Tag- und Nacht-belastungen 6:00 
– 22:00 Uhr von 22:00 – 6:00 Uhr für Nachts ausgewertet. 
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Die Berechnungs- bzw. Umrechnungsmethode gemäß der Einwendung E von 24-

Stundenwerte auf Kfz/min ist durch keinerlei Richtlinienwerte abgedeckt und daher 

unkorrekt. 

 

Die maßgebende Belastung in der Spitzenstunde in der Bahnhofstraße wird im sehr hoch 

angesetzten Worst-Case-Fall mit 980 Kfz/h. Dies stellt die maximal belastete Spitzenstunde 

dar, welche vergleichbar mit einer Quartiersstraße, welche gemäß der RAST 06 als 

Hauptverkehrsstraße mit maßgebender Erschließungsfunktion eine Verkehrsbelastung von 

400-1.000 Kfz/h abwickeln kann. 

 

 

Stellungnahme zu den Kapazitätsberechnungen: 

Die Kapazitätsberechnungen werden für die maximal belastetste Stunde durchgeführt und 

stellen den sehr hoch angesetzten Worst-Case dar.  

Die Einstufung der Verkehrsqualität wird entsprechend der mittleren Wartezeit für den Kfz-

Verkehr vorgenommen. 

Die Einstufung gemäß der HBS 2015 zur Verkehrsqualität an Knotenpunkten mit 

Lichtsignalanlage ist nachfolgend dargestellt: 

 

 
Tabelle 1: Definition Verkehrsqualitätsstufen an vorfahrtsgeregelten Knotenpunkten mit 

Lichtsignalanlage [Quelle: HBS 2015] 

 

Die Leistungsfähigkeit des betrachteten Knoten wird mit der Qualitätsstufe D beurteilt, welche 

gemäß der geltenden Richtlinie (HBS 2015) wie folgt beschrieben wird: „Die Wartezeiten sind 

für die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer beträchtlich. Auf dem betrachteten 

Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit häufig ein Rückstau auf.“ Im 

Allgemeinen wird dieser Zustand innerhalb des städtischen Verkehrsablaufs während der 

maßgebenden Spitzenstunden als noch ausreichend leistungsfähig definiert und akzeptiert. 

 

Als Ergänzung zu den Verkehrsbelastungen in der Spitzenstunde: 

In der Darstellung der Abendspitze wurden die Verkehrsbelastungen für das Bauvorhaben 

„Neue Münze“ aus dem entsprechenden Gutachten entnommen, um konsequent zu bleiben. 
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Bei dieser Betrachtung wurde aufgrund der Thematik mit der einspurigen Rampe und der 

Betrachtung eines sehr hohen Stellplatzwechsels für die Abdeckung des Worst-Case-Falls vor 

allem an der Rampe) ein Stellplatzumschlag von 1 in der Tiefgarage angenommen. 

 

Somit wurden 60 Einfahrten und 60 Ausfahrten betrachtet. Dies entspricht, wie auch im 

Gutachten beschrieben 70% des Tagesaufkommens und ist somit eine Worst-Case-

Betrachtung, die auf der sehr sicheren Seite liegt. 

 

Für die Kunden-, Güter- und Beschäftigtenverkehre ohne Tiefgaragenstellplatz wurden die 

Spitzenstundenanteile aus dem entsprechenden Regelwerk (Hinweise zur Schätzung des 

Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, FGSV) herangezogen. Daher auch die Aufteilung der 

Verkehrsströme im Gutachten nach TG-Nutzer und nicht TG-Nutzer. 

 

Aufgrund dieser Worst-Case-Bet a htu g a  de  Ra pe de  Tiefga age „Neue Mü ze“ si d die 

für die Spitzenstundenbelastungen des Bauvor-ha e s „Neue Mü ze“ ü e p opo tio al ho h 
angesetzt. Wenn man die Verkehre beider Bauvorhaben entsprechend der 

Spitzenstundenanteile nach FGSV miteinander vergleicht ist die Relation der beiden 

Bauvorhaben deutlich: 

 

Bürgerspitalareal: 

Spitzenstunde ZV: 111 Kfz/h 

Gesamtverkehrsaufkommen: 

1.700 Kfz/24h 

Neue Münze: 

Spitzenstunde ZV: 71 Kfz/h 

Gesamtverkehrsaufkommen: 

1.250 Kfz/24h 

 

Die Verwendung der hohen Werte wurde aufgrund der Vergleichbarkeit der beiden Gutachten 

herangezogen und stellt somit eine sehr hohe Spitzenstundenbelastung dar. Unter diesem 

Aspekt ist die Qualitätsstufe D weit auf der sicheren Seite und daher eindeutig vertretbar. 

 

Die signalisierten Knotenpunkte entlang des Kaiser-Ludwig-Rings sind als Grüne Welle 

koordiniert, um die Rückstaulängen an den jeweiligen Knotenpunkten im Zuge des Kaiser-

Ludwig-Rings zu minimieren. Die im Verkehrsgutachten gemäß der HBS 2015 durchgeführte 

überschlägige Kapazitätsberechnung beschränkte sich auf den Knotenpunkt Kaiser-Ludwig-

Ring / Bahnhofstraße als Einzelknotenbetrachtung ohne Berücksichtigung der koordinierten 

LSA-Regelung. Diese Berechnungsergebnisse sollen in erster Linie eine erste Einschätzung der 

Leistungsfähigkeit liefern. Detaillierte Aussagen zu Rückstaulängen während der 

Hauptverkehrszeiten können jedoch nur durch eine Betrachtung der Grünen Welle mittels 

Einsatz der Verkehrssimulation getroffen werden. 

 

In Abstimmung mit der Stadt Amberg wurde ausschließlich der genannte Knotenpunkt 

untersucht. 

Im Verkehrsgutachten werden keine Schall- und Abgasuntersuchungen durchgeführt, diese 

sind durch die entsprechenden Spezialisten durchzuführen. 
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Stellungnahme zur Lärmbelastung: 

Für die Beurteilung der Verkehrszunahme außerhalb des Bebauungsplangebietes wird die 

Immissionsbelastung für den Nullfall und den Planfall (mit Vorhaben) untersucht und 

gegenübergestellt vorliegt. Ein abwägungsrelevanter Sachverhalt liegt vor, wenn die folgenden 

Kriterien zutreffen 

 

a) sich der Beurteilungspegel um mehr als 3 dB(A) erhöht (entspricht in etwa einer 

Verkehrsverdoppelung)  

und  

b) der Immissionsgrenzwert für ein Dorf- und Mischgebiet von IGW16.BImSchV 64 dB(A) tags 

und 54 dB(A) nachts überschritten wird  

oder 

c) durch das Vorhaben der Beurteilungspegel auf 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) (A) in der 

Nacht ansteigt  

oder  

d) weiter erhöht wird. 

 

In dem im Einwand genannten Beispiel der Bahnhofstraße trifft das Kriterium c und d zu. Wie die 

Zahlen der Verkehrsuntersuchung des Büros Obermeyer vom 20.12.2017 zeigen, erhöht sich der 

Verkehr auf der genannten Bahnhofstraße von 7455 Kfz / 24 h auf 8930 bzw. 8970 Kfz / 24 h – 

eine Verkehrsverdoppelung findet nicht statt. Eine Erhöhung des Beurteilungspegels um 3 dB(A) 

entspricht in etwa einer Verkehrsverdoppelung.  

In der aktuellen schalltechnischen Untersuchung vom November 2017 wurde die Beurteilung der 

Verkehrszunahme an der vorhandenen Bebauung (158 Gebäude) entlang der in der 

Verkehrsuntersuchung (Stand Nov 2017) [14] berücksichtigten Straßen durchgeführt. Ein Vergleich 

der Immissionspegel Null- / Planfall (siehe Anlage 4.1 der SU vom Dez. 2017) zeigt, dass an 16 

Gebäuden ein abwägungsrelevanter Sachverhalt entsteht. In allen Fällen trifft das Kriterium c) 

oder d) zu.  

Die Zunahme liegt in allen Fällen unter 1 dB(A) und wird bei der hohen Grundlast für die 

Anwohner nicht spürbar sein. (1 dB Unterschied liegt im direkten Vergleich zweier Schallquellen an 

der Wahrnehmbarkeitsschwelle für geübte Hörer).  

Ergänzung „abwägungsrelevanter Sachverhalt“: Nach § 1 Abs. 7 BauGB ist Voraussetzung 

rechtmäßiger Planung (z.B. bei der Aufstellung eines Bebauungsplans), dass die verschiedenen 

öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen werden. 

Dies liegt im Aufgabengebiet der Städte und Gemeinden. Mit der schalltechnischen Untersuchung 

sollen die zu erwartenden Verhältnisse aus schalltechnischer Sicht aufgezeigt werden. Die 

Abwägungshoheit obliegt der Stadt Amberg.  

 

Sowohl in der schalltechnischen Untersuchung vom 05.07.2014 wie auch in der aktualisierten 
schalltechnischen Untersuchung vom 27.11.2017 wurde unter Abschnitt 6 bzw. 5 die zu  
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erwartenden Schallemissionen aus dem Gewerbelärm untersucht und beurteilt. 

 

Für die Beurteilung der gewerblichen Immissionsbelastung wurden in der Nachbarschaft des 

Vorhabens insgesamt bis zu 20 Immissionsorte ausgewählt (siehe Lageplan Anlage 1 der SU vom 

Nov. 2017).  

Am Tag stellt die Gesamtbelastung die Immissionsbelastung aus dem Wohn- Büro und 

Geschäftshaus mit Nahversorgung im Erdgeschoss (Lebensmittel, Drogerie und 

Café/Bäckerei/Imbiss/Laden mit Außengastronomie) und dem Bewohner- und Kundenparkverkehr 

der Anlage dar. Im Nachtzeitraum wird der Betrieb von Klima- und Lüftungsanlagen in der 

Verladezone (geschlossenes Tor) sowie der Parkverkehr der Bewohner untersucht 

 

Die aktuelle schalltechnische Untersuchung vom Nov. 2017 kommt in Kapitel 5 zu dem Ergebnis, 

dass der Immissionsrichtwert (IRW) in der Nachbarschaft für ein Mischgebiet Tag und Nacht 

eingehalten werden kann. Am Schulgebäude kann auch der IRW für ein Allgemeines Wohngebiet 

erreicht werden.  

 

Das Irrelevanzkriterium (IRW – 6 dB(A)) kann nicht durchgängig erreicht werden. Da an den 

betroffenen Immissionsorten keine weiteren schalltechnisch relevanten Betriebe oder Anlagen im 

Einflussbereich existieren, ist auch in der Gesamtbelastung mit keiner Überschreitung zu rechnen.  

Die notwendigen Maßnahmen und Auflagen für das Vorhaben sind in einem Auflagenvorschlag für 

den Bebauungsplan formuliert.  

Bezüglich der Tag- und Nachtzeit kann auf die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA 

Lärm) vom 26. August 1998, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 

08.06.2017 B5) und korrigiert mit Schreiben vom 07.07.2017 (Aktz. IG I 7 – 501/2) des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit) verwiesen werden. Die 

Tagzeit beginnt um 06:00 Uhr morgens und endet um 22:00 Uhr. Bezugszeitraum während der 

Nacht (22:00 – 06:00 Uhr) ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel. Nach TA 

Lärm dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen den Immissionsrichtwert außen am Tag um nicht 

mehr als 30 dB(A), bei Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.  

Die schalltechnische Untersuchung 1546-2017 V02-1 vom 20.12.2017 kommt bezüglich der 

Verkehrszunahme unter Kapitel 6 zu dem Ergebnis, dass 50 Gebäude auf Abwägungsrelevanz zu 

prüfen sind.  

Da die Beurteilung lediglich in Anlehnung an die 16. BImSchV erfolgt, kommen die Kriterien der 

Verordnung nicht direkt zur Anwendung. Es sind demensprechend die 30 Gebäude näher zu 

betrachten, an denen der Beurteilungspegel auf 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht 

ansteigt oder weiter erhöht wird. Hiervon ist bei 2 Gebäuden (IO 88 und IO 106) mit einer 

Zunahme des Beurteilungspegels von > 1 dB(A) (höchstens 1,2 dB(A)) zu rechnen. An allen 

weiteren Gebäuden liegt die Zunahme bei < 1 dB(A). Es handelt sich dementsprechend um 

Einzelfälle und es ist davon auszugehen, dass eine Pegelerhöhung von rund 1 dB(A) an den 

betroffenen Immissionsorten auf Grund der hohen Grundlast für die Anwohner nicht spürbar sein 

wird. Ein Unterschied von 1 dB liegt im direkten Vergleich zweier Schallquellen an der 

Wahrnehmbarkeitsschwelle für geübte Hörer. 
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Stellungnahme zu Immissionen: 

Es besteht ein öffentliches Interesse an der Durchführung der im Bebauungsplan vorgesehenen 

Maßnahmen. Wesentlicher Bestandteil der Planung der Stadt Amberg für den hier in Rede 

stehenden Bereich ist die Unterbringung der Ziel- und Quellverkehre in Tiefgaragen. Durch den 

Bau der Tiefgarage soll auch Parkplatzsuchverkehr verringert werden. Die unterirdische 

Verortung der Stellplätze ist daher für die Wohnqualität des Quartiers und das Ensemble 

Altstadt verträglicher. 

 

Die Tiefgaragenausfahrt erfolgt ausschließlich südöstlich der Wirtschaftsschule nach links in die 

Ziegelgasse in Richtung Norden. Die Tiefgarageneinfahrt erfolgt über die Bahnhofsstraße. 

Demnach wird der Verkehr direkt von der Bahnhofstraße aus kommend, geradeaus nach unten 

gelenkt. Die Bahnhofstraße ist ausreichend breit ausgebaut, sodass beidseitige 

Fußgängerbereiche, die Abfahrt und die Fahrgasse kombiniert werden können. Die Belastungen 

in Bahnhofsstr. und Ziegelgasse werden sich erhöhen. 

 

Die Ausfahrt aus der Tiefgarage in den Spitalgraben, die der Bebauungsplan Amberg 91 

“Sanierungsgebiet K“ sowie der Entwurf des Aufstellungsbeschlusses noch “neben“ dem 

Baudenkmal vorsah, wird aufgegeben.  
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